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59. Tagung der Österreichischen
Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht

Donnerstas. 11. April 2024

8.45 Uhr Begrüßung durch den Präsidenten Univ.-Prof. Dr. Rvdolf Mosler

Freiwilligenarbeit, Praktika und Volontariate: Verhältnis zur Normalarbeit
Univ.-Prof.in Mag.u Dr.in Elisabeth Brameshuber (Universität Wien)

Disloziertes Arbeiten und Betriebsbegriff
ao Univ.-Prof. Dr. Martin Gruber-Risaft (Universitat Wien)

Diskussion zu beiden Vorträgen - anschließend Pause

Lohntransparenz: Gleichbehandlung, Mitbestimmung und Datenschutz

Univ,-Prof. Dr. Adam Sagan, MJur (Oxon) (Universität Bayreuth)

Diskussion

Freitae. 12. April2024
9.00 Uhr Beginn

Verfassungsrechtliche Fragen der Pensionsanpassung

Hon.-Prof.in HR,in Dr.in Angela Julcher (Verwaltungsgerichtshof)

l)iskussion - anschließend Pause

Rechtsfragen der Telemed izin
{.Jniv.-Prof.in MMag.u Dr.in Diana Niksova (Leopold-Franzens-Universität lnnsbruck)

Diskussion

Donnerstas" I 1. April 2024

I 7.30 Lihr - 19.00 Uhr

Pflegegeld
Prof. Dr. Martin Greifeneder (Landesgericht Wels)

Seminar:
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Freiwilligenarbeito Praktika und Volontariate: Verhältnis zur Normalarbeit

Univ.-Prof. Dn Elisabeth Brames h ub er

l. Ehrenamtliches Engagement ist vielseitig, sohin existiert auch im Hinblick auf die rechtliche

Einordnung bzw die rechtlichen Grundlagen eine große Bandbreite. Ein ,,Recht des

ehrenamtlichen Tätigwerdens" gibt es nicht.

2. Durch das Freiwilligengesetz (BGBI I1712012) wurde ein rechtlicher Rahmen zur Förderung

für bestimmte Arten freiwilligen Engagements geschaffen. Das Freiwilligengesetz erfasst daher

nicht jegliches ehrenamtliche Engagement (nb: für die Zwecke des Vortrags wird daher mit

,,Freiwilligenarbeit" das Tätigwerden im Rahmen des Freiwilligengesetzes bezeichnet;jegliche

andere Form formeller oder informeller Freiwilligenarbeit als ehrenamtliches oder freiwilliges

Engagement bzw Tätigwerden).

3. Auch auf europäischer Ebene und in anderen Mitgliedstaaten ist ein Bestreben zu erkennen,

,,gute" Rahmenbedingungen sowohl fiir Freiwilligenarbeit als auch für Praktika und

Volontariate zu schaffen. Dabei sind mitunter vielf?iltige Interessen zu berücksichtigen,

insbesondere nicht nur jene der tätig werdenden Personen oder der Institutionen, für die sie tätig

werden.

4. Gerade im Bereich ehrenamtlichen Engagements tut sich ein großes Spannungsfeld auf; dies

belegt etwa der letzte Freiwilligenbericht bzw die Evaluation des Freiwilligengesetzes.

Auszugehen sei davon, dass Freiwilligenarbeit ,,Freizeitbeschäftigung'o sei. Im Vordergrund

stehe die Privatautonomie. Die Schaffung eines ,,Nebenarbeitsrechts" wtirde ehrenamtliches

Engagement verkompli zieren.

5. Ausschlaggebende Kriterien für freiwilliges Engagement, die in diversen Definitionen (etwa

im Freiwilligengesetz, aber auch auf europäischer und internationaler Ebene) wiederkehren,

sind die freiwillige Leistungserbringung/fehlende Leistungspflicht, die Tatsache, dass die

Motivation hinter dem freiwilligen Engagement die Förderung der Allgemeinheit ist bzw dass

freiwilliges Engagement aus vorwiegend sozialen Motiven erbracht wird (freiwilliges

Engagement nützt also zuvörderst anderen Personen, also weder dem Freiwilligen noch der

Organisation, sollte das Engagement von einer solchen koordiniert werden), und schließlich die

Unentgeltlichkeit, wobei insbesondere echter Aufwandsersatz diese nicht ausschließt.

6. Besonderes Augenmerk ist daher auf das Kriterium der (fehlenden) Entgeltlichkeit zu legen,

insbesondere im Hinblick auf die Frage der Anwendr"rng arbeitsrechtlicher Vorschriften. Bei

rein nationaler Betrachtr"rng ist festzurhalten, dass selbst bei vereinbarter Unentgeltlichkeit ein

Arbeitsverhältnis vorliegen kann (s $ ll52 ABGB). lJnentgeltlichkeit schließt daher ein

Arbeitsverhältnis nicht per se aus.

7 . Auf uuiunsreülrtliuhür' Dliurru hirrgugurr sirrd nul suluhs Irslsuurur als Alb,:itn,lhursr (ctwa inr

Sinne der ArbeitszeitRl 2003/88) anzusehen, die während einer bestimmten Zeit fiir eine

andere Person nach deren Weisung Leistungen erbringen, fi.ir die sie als Gegenleistung eine
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Vergütung erhalten. Abgestellt wird auch auf die tatsächliche und echte Tätigkeit, die nicht nur

völlig untergeordnet und unwesentlich ist (etwa EuGH C-216115, Ruhrlandklinik Rz27;

C-518/15, Matzak Rz28-31; C-389122, Croce Rossa ltaliana Rz76). Mit anderen Worten,

Unentgeltlichkeit schließt das Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses im EU-Arbeitsrecht aus.

8. Bedeutung kommt bei der Abgrenzung von freiwilligem Engagement zur Normalarbeit auch

dem Kriteriurn der fehlenden Leistungspflicht zu. Eine gewisse Leistungspflicht, sofern sie

,,betriebsbedingt und systemimmanent" ist (etwa durch die Selbsteinteilung in Dienstpläne

inklusive Befolgung, widrigenfalls die Organisation und Koordinierung der Tätigkeiten

unmöglich wäre), schließt daher das Vorliegen freiwilligen Engagements in Abgrenzung zu

einem Arbeitsverhältnis nicht aus (instruktiv VwGH 201311110079). Ist das Leisten einer

gewissen Stundenanzahl erforderlich, um die Tätigkeit weiter ausüben zu dürfen (etwa

Absolvierung von Ausbildungsveranstaltungen, aber auch Leistung von Diensten, weil es sonst

an der erforderlichen Übung fehlte bzw weil entsprechende gesetzliche Verpflichtungen

existieren), liegt ebenfalls nicht autornatisch ein Arbeitsverhältnis vor. Hingegen wird mit einer

vertraglichen Vereinbarung der verpflichtenden Übernahme von Ausbildungskosten durch den

ehrenamtlich Tätigen, sofern nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine bestimmte

Stundenanzahl ehrenamtlicher Tätigkeit erbracht wird, im Ergebnis indirekt eine

Leistungspflicht festgelegt, die gegen das Vorliegen freiwilligen Engagements spricht.

9. Die Abgrenzungsfi"age stellt sich in der Praxis oftmals bei hauptberuflichem

'fätigwerden/Tätigkeit im Rahmen eines Freiwilligen Sozialjahrs einerseits und T'ätigwerden

im Ral'rmen freiwilligen Engagements auf Basis einer Vereinsmitgliedschaft andererseits, für

ein- und dieselbe Organisation. Trennbarkeit wird bejaht bei zeitlicher und örtlicher Trennung

und wenn zudem ein anderer Zweck verfolgt wird, das freiwillige Engagement also Ausfluss

der Vereinsmitgliedschaft ist.

10. Die Frage der Abgrenzung von Volontärs- bzw Praktikanten- zu Arbeitsverhältnissen kann

regelmäßig nur im Einzelfall beurteilt werden (instruktiv OGH 9ObA288/0lw). In der

Judikatur werden im Ergebnis dieselben Abgrenzungskriterien im Verhältnis zur Normalarbeit

herangezogen; die Begriffe werden teils auch vermischt oder synonym verwendet.

1L Wesentliches Kriterium für das Vorliegen eines Volontärs-/Praktikumsverhältnisses als bloßes

Ausbildungsverhältnis (in Abgrenzung zum Arbeitsverhältnis) ist der Ausbildungszweck,

Dieser, und nicht Erwerbsabsicht oder ein Interesse des Betriebsinhabers an der Dienstleistung,

steht im Vordergrund.

12.ln Abgrenzung zu Arbeitnehmern haben Volontäre/Praktikanten im Rahmen eines

Ausbildungsverhältnisses keine Arbeitspflicht, größere Freiheiten bei der zeitlichen Gestaltung

ihrer'Iätigkeit, wechseln weitgehend nach ihrer Wahl die Tätigkeiten im Betrieb (bzw arbeiten

jedenfalls nicht nach Maßgabe des Arbeitsanfalls), sodass der Beschäftiger über die Arbeitskraft

nioht st-r, wie tlber jene eines Arbeitnehmers verlUgen karur (vgl etwa clic Dcfirritiurr t]cs

Volontärs in $ 2 Abs 3 lit a Kollv für Angestellte im Metallgewerbe). Unschädlich fijr das

Vorliegen eines Ausbildungsverhältnisses ist hingegen, wenn die freie Zeiteinteilung irn

ffi@
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Einzelfall fehlt (etwa, wenn dies ,,naturgemäß" nicht mit dem Ausbildungszweck vereinbar ist,

etwa der Studienplan fiir die Anrechnung des Ausbildungsverhältnisses als Praxiszeit eine

bestimmte Anzahl an Arbeitsschichten erfordert; instruktiv OGH 9 ObA 176195).lnsofern ist

eine Parallele zur ,,betriebsbedingten und systemimmanenten" Bindung an Dienstpläne bei

freiwilligem Engagement gegeben.

13. Spezialftille sind diverse ex-lege-Ausbildungsverhältnisse. Teilnehmende am Freiwilligen

Sozialjahr etwa absolvieren dieses nach Absicht des Gesetzgebers im Rahmen eines

Ausbildungsverhältnisses ($$ 6, 7 Freiwilligengesetz). Doch auch die Gerichtspraxis nach dem

RPG oder ein Verwaltungspraktikum nach dem VBG ist ein ex-lege-Ausbildungsverhältnis.

14. Bestimmte arbeitsrechtliche Vorschriften kommen (sinngemäß) auch auf

Ausbildungsverhältnisse zur Anwendung, entweder, weil der persönliche Anwendungsbereich

der arbeitsrechtlichen Gesetze ausgedehnt wird (zB ASchG, ArbIG, KJBG), oder aber weil die

einschlägigen Gesetze für das Ausbildungsverhältnis eine sinngemäße Anwendung anordnen;

so verweisen etwa das Freiwilligengesetz und das RPG auf die sinngemäße Anwendung der

$$ 3-9 MSchG. Zur Anwendung kommen daher vor allem Vorschriften, die auf Sicherheit und

Gesrrndhe itsschutz abzielen.

15. Bei entsprechenderteleologischer Betrachtungsweise stellt sich sodann die Frage, ob gewisse

Vorschrifterr des Arbeitsrechts per analogiam auch auf Tätigkeiten im Rahmen freiwilligen

Engagements zur Anwendung kommen sollten. Exemplarisch veranschaulicht am Beispiel

.jener Vorschriften des Arbeitszeit- und Arbeitsruherechts, die auf den Gesundheitsschutz und

die Sicherheit des Arbeitnehmers abstellen (also Höchstarbeitszeitgrenzen, Ruhepausen und

Ruhezeiten) hieße dies, dass diese insbesondere bei tätigkeitsbedingter partieller

Einschränkung der Möglichkeit, frei über sein Verhalten entscheiden zu können (etwa

Dienstplaneinteilung bei Rettungsdiensten), auch auf ehrenamtliches Engagement zur

Anwendung kommen müssten. Nb allerdings, dass dies aktuell der EuGH-Judikatur zur

ArbeitszeitRL wegen Abstellens auf Entgeltlichkeit als Wesensmerkmal für deren Anwendung

nicht entnommen werden kann; dies jedenfalls dann nicht, wenn das ehrenamtliche Engagement

unentgeltl ich erfol gt.

16. Insbesondere aufgrund der fehlenden planwidrigen Regelungslücke, aber auch aufgrund der

fehlenden Arbeitspflicht ist eine analoge des I. Teils des ArbVG auf Ausbildungsverhältnisse

wie auch auf ehrenamtliches Engagement ausgeschlossen. Die nach wie vor hA geht davon aus,

dass nur Arbeitsverhältnisse geregelt werden können, der Begriff des Arbeitsverhältnisses aber

tendenziell eng auszulegen ist. Folglich können kollektivvertragliche Regelungen (über

Ausbildungsverhältnisse) die Mitglieder allenfalls qua Durchfiihrungspflicht verpflichten. Sie

entfalten keine Norm- sondern nur schuldrechtliche Wirkung. Gerade die fehlende

Arbeitspflicht unterscheidet Auszubildende und ehrenamtlich Engagierte auch von

wirtschaftlich abhängigen Arbeitnehmerähnlichen, für die durchaus von einem entsprechenden

Schutzbedürfnis ausgegangen wird. Für das Betriebsverfassungsrecht sei auf $36 Abs2 Z7

ArbVG hingewiesen.

J
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Univ.-Prof. Dr. Elisabeth Brameshuber, geboren 1987 inGraz

lilis s e n s c h aftlic h er Werdeg un g

Seit0I12020 $ 98-Universitätsprofessorin am lnstitut fiirArbeits- und Sozialrecht an

der Universität Wien; stellvertretende Institutsvorständin

l0l20l9 Ruf auf eine $ 98-Professur für,,Arbeitsrecht und Sozialrecht mit
Schwerpunkt Digitalisierung in derArbeitswelt'o an die
Wirtschaftsun iversität Wien (abgelehnt)

l0120l4 - 12/2019 Universitätsassistentin (post-doc) bzw Universitätsdozentin (ab

04/2019) am Institut für Österreichisches und Europäisches Arbeitsrecht
und Sozialrecht, WU Wien

1012018 - 0312019 Vertretung der Professur flir ,,8ürgerliches Recht, Arbeitsrecht,
Handels- und Gesellschaftsrecht, Rechtsvergleichung" an der Ruhr-
Universität Bochum

24.9.2018 Habilitation und Verleihung der venia docendi fiir die Fächer

,,Arbeitsrecht" und,,Sozialrecht"; Titel der Habilitationsschrift:,,Die
Sorgfalt des Arbeitnehmers" (Manz 2019)

0912012 - 0912013 Universitätsassistentin (prae-doc) am Institut für Österreichisches und
Europäiscl-res Arbeitsrecht und Sozialrecht, WU Wien

0912010 bis 09i2012 Universitätsassistentin (prae-doc) am Institut für Arbeitsrecht und

Sozialrecht, I(arl-Franzens-Universität Graz

Studienjahr 07108 Studienassistentin am Institut für Zivilrecht, Ausländisches und
undSS2009 InternationalesPrivatrecht,Karl-Franzens-UniversitätGraz

ll'iss e ns c h aftl ic he S chw erp un kte

Grundrechte im Arbeitsrecht

I(ollektive Arbeitsbeziehungen, mit besonderem Fokus auf kollektiv(vertraglich)en Aspekten
der Gig-Economy, sowie auf Fragen der Arbeitnehmermitbestimmung

Schnittstellenfragen zwischen Arbeitsrecht, allgemeinem Zivilrecht und Gesellschaftsrecht

Sozialversicherung von selbständig Erwerbstätigen, unter besonderer Berücksichtigung
steuerrechtlicher Fragen, sowie in Bezug auf neue Arbeitsformen

Publikstionen und Vortrdge

https ://arbeitsrecht uni_v ie.ac.allteam/brameshurber-el isabeth/
Jüngst erschienen: Ratti/Brameshuber/Pietrogiovanni (Hrsg), The EU Directive on Adequate
Minimum Wages. Context, Commentary and Trajectories (Hart Publishing 2024)
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59. Wissenschaftliche Tagung der Österreichischen
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Disloziertes Arbeiten und Betriebsbegriff

oo. Univ.-Prof. Dr. Martin Gruber-Risak

lnstitut für Arbeits- und Sozialrecht, Universitat Wien
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Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien
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Gastprofessor an der Universität Salzburg

Ruf auf eine Professur für Arbeits- und Sozialrecht an die Universität ln-
nsbruck - abgelehnt

Wissenschaftlicher Leiter des Masterstudienganges LL. M. (Arbeitsrecht)
an der Universität Wien

2024



Thesen

1. Gerade durch die Digitalisierung ist für eine effiziente Organisation von Arbeit eine ge-

meinsame physische Anwesenheit an einem konkreten physischen Ort nicht immer

erforderlich. Es findet deshalb gewissermaßen eine ,,physische Entbetrieblichung" der

Arbeit statt.

2. Das ist darauf zurückzuführen, dass nunmehr eine zweite Ebene des Arbeitsortes hin-

zutritt, der digitale lnformationsraum. Dieser gewinnt an Relevant ohne dass die phy-

sische Komponente völlig an Bedeutung verliert. Damit sind Arbeitende häufig zugleich

an zwei Orten anwesend: Neben ihrer physischen Präsenz an einem Arbeitsplatz arbei-

ten sie zugleich auch in einem lnformationsraum,

3. Dieses Phänomen macht es verstärkt möglich die Arbeitenden zu dislozieren in dem

Sinne, dass verschiedene Aktivitäten und Personen auf unterschiedliche Standorte ver-

teilt werden. Das ist nicht neu und war auch schon bislang der Fall,

4. Nach dem Wortlaut des $ 34 Abs L ArbVG, der auch auf eine Arbeitsstätte abstellt,

könnte fraglich sein, ob bei disloziertem Arbeiten überhaupt ein einheitlicher Betrieb

vorliegt. Die Genese der Legaldefinition zeigtfreilich, dass es in erster Linie auf die or-

ganisatorische und nicht auf die räumliche Einheit einkommt, die nur ein Hilfsargu-

ment für das Vorliegen eines Betriebes darstellt.

5. Die digitale Dimension der Arbeit findet einen adäquaten Niederschlag in 5 34 Abs 1

ArbVG, wenn man den lnformationsraum ebenfalls als Arbeitsstätte ansieht, da dieser

in vielen Fällen mittlerweile die primär relevante Organisationsebene ist.

6. Letztlich kommt der organisatorischen Einheit die überragende Bedeutung für die Ab-

grenzung des Betriebes zu. ln der Praxis wird dieses Kriterium dazu verwendet bei ei-

ner Mehrheit von einem/einer Betriebsinhaber:in zugeordneten Betrieben diese von-

einander abzugrenzen. lst eine solche Abgrenzung nicht möglich, so liegt eben nur eine

Organisationseinheit vor und alle Arbeitnehmer:innen sind dieser zugeordnet. Arbei-

ten ohne Betriebszugehörigkeit ist damit - zumindest in rein nationalen Sachverhalten

- nicht möglich, da jedenfalls immer ein Betrieb vorliegt.



7 . Die Rsp-Formel der,,betrieblichen Dreifaltigkeit" der organisatorischen Einheit (Einheit

des Betriebsinhabers, in der Einheit des Betriebszwecks und Einheit der Organisation)

verwischt bei aller Griffigkeit mehr als sie Klarheit schafft. Letztlich kommt es auf die

Einheit der Organisation an.

8. Es geht bei derAbgrenzung der Betriebe untereinander darum, dass die Leitung nicht

in allen Aspekten von den jeweiligen Betriebsinhaber:innen selbst ausgeübt wird (dann

läge nur ein einziger Betrieb vor), sondern dass Leitungsbefugnisse in einem gewissen

Ausmaß delegiert werden.

9. Nach stRsp reicht es aus, dass die Führungskräfte in der Arbeitsstätte bei Tagesfragen

zur Erfüllung des technischen Zwecks dieser Arbeitsstätte Entscheidungsfreiheit besit-

zen. Das wurde immer wieder angezweifelt und vertreten, dass im Betrieb der wesent-

liche Kern der der betrieblichen Mitbestimmung unterliegenden Arbeitgeber:innenbe-

fugnisse auszuüben ist. Es ist aber weiterhin an der niederschwelligen Sichtweise des

OGH festzuhalten, da diese der Wirksamkeit der Betriebsverfassung eher förderlich ist,

Zudem lässt sich eine auf Personalbefugnisse orientierte Zugangsweise nicht mit der

betriebsverfassungsrechtlichen Behandlung von überlassenen Arbeitskräften harmo-

n isieren.

L0, $ 36 Abs L ArbVG fordert für die Zuordnung von Arbeitnehmer:innen zu einem Be-

trieb, dass diese,,im Rahmen des Betriebes beschäftigt sein" müssen. Dies darf nicht

lokal gedeutet werden, sondern ist im Sinne einer organisatorischen Zuordnung zu se-

hen.

l-1. Arbeiten ist immer nur in einem betrieblichen Kontext möglich, daher müssen sämtli-

che Arbeitnehmer:innen immer einem Betrieb zugeordnet werden. Mit diesem Grund-

konzept ist es nicht vereinbar, dass es disloziert Arbeitende ohne Betrieb gibt.

12. Davon zu unterscheiden ist die Konstellation, dass in Betrieben weniger als fünf Arbeit-

nehmer:innen arbeiten. Für,,integrierte Kleinstbetriebe" gilt, dass diese einem ande-

ren Betrieb des Unternehmens zuzuschlagen sind. ln dem'Fall, dass ein Unternehmen

nur aus Kleinstbetrieben besteht, sind diese zu einem Betrieb zusammenzufassen, um

Vertretungsdefizite zu vermeiden.



1.3. Besteht ein Unternehmen aus mehreren Betrieben, so kommt es bei der Zuordnung

der disloziert Tätigen darauf an, in welchen von diesen sie organisatorisch integriert

sind, dh wo die wesentlichen Arbeitgeber:innenbefugnisse ausgeübt werden.

L4. Es kann dabei auch zu einer Mehrfachzuordnung kommen. Dies einerseits, weil dislo-

ziert Arbeitende für mehrere Betriebe Leistungen erbringen und so quasi in jedem die-

ser Betriebe teilzeitbeschäftigt sind.

15. Eine andere Form der Mehrfachzuordnung ist Folge des Umstandes, dass nicht alle Ar-

beitgeber:innenfunktionen in einem Betrieb ausgeübt werden, sondern in mehreren,

16. Sind disloziert tätige Arbeitnehmer:innen im Ausland tätig, so stellt sich die Frage, ob

sie in einen inländischen Betrieb integriert sind. Auch wenn für das Betriebsverfas-

sungsrecht grds das Territorialitätsprinzip gilt, so kann dieses nach der Rsp auch ins

Ausland ausstrahlen.

L7, Ob sich ein internationaler (und idR auch digitaler) Betrieb im lnland befindet, ist durch

eine Gesamtschau der Betriebselemente zu bestimmen, die in einzelnen Staaten zu

lokalisieren sind. Dabei ist insb die physische Verortung der einzelnen Arbeitneh-

mer:innen, der Leitungsstruktur (Steuerungsfunktion), der Betriebsmittel sowie der

einstellende Niederlassung von Bedeutung. Diese Elemente können für unterschiedli-

che Betriebsarten unterschiedliches Gewicht haben.

18. Auch wenn man mit neuern Stimmen in der Literatur statt dem Territorialitätsprinzips

die Geltung des Prinzips der stärkeren Beziehung vertritt, führt dies zu keinen wesent-

lich anderen Ergebnissen, da die Ausstrahlung ähnlichen Überlegungen folgt.
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59. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht

10. bis 12. April 2024in Zell am See

Lohntranspa renz
Gleichbehandlung, Mitbestimmung und Datenschutz

Gliederung

l. Einführung: Die Entgelttransparenzrichtlinie (EU) 2023/970

ll. Gleichbehandlung im Arbeitsvertragsverhältnis

1. PersönlicherAnwendungsbereich:Arbeitnehmerbegriff

2. SachlicherAnwendungsbereich:Entgelt

3. Anbahnung des Arbeitsvertrages

a) GeschlechtsneutraleStellenausschreibungen

b) lnformation über das Einstiegsentgelt

c) Rechtsfolgen

4. Transparenzpflicht

a) lnhalt

b) Rechtsfolgen

5. Auskunftsanspruch

a) lndividuelle Entgelthöhe

b) Durchschnittliche Entgelthöhe

c) ,,Einheitliche Quelle"

d) Gleichheit in der Zeit?

lll, Mitbestimmung
1. Arbeitnehmervertreter

2. Vereinbarungvon,,Arbeitsplatzkriterien"

3. Berichterstattung überdas geschlechtsspezifische Entgeltgefälle

a) GegenständederBerichtserstattung

b) Adressaten

d) Exkurs: Vergleich mit S 1 1a GIBG

4. Gemeinsame Entgeltbewertung

a) Tatbestandliche Voraussetzungen

b) Durchführung dergemeinsamen Entgeltbewertung

lV. Datenschutz

1. Verhältniszur Datenschutzgrundverordnung
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Wesentliche Thesen im Überblick

(1) Zum persönlichen Anwendungsbereich der Entgelttransparenzrichtlinie (EU) 2023/970
(EntgTransp-Rl) verweist Art.2 Abs.2 EntgTransp-Rl unter Berücksichtigung der Rechtspre-

chung des Gerichtshofs der Europäischen Union auf einzelstaatliche Rechtsvorschriften, Kollek-

tivverträge und/oder Gepflogenheiten. Diese,,doppelte Verweisung" auf den Arbeitnehmerbe-
griff der Mitgliedstaaten und die Rechtsprechung des Gerichtshofs ist widersprüchlich. Es steht
zu erwarten, dass der Gerichtshof den autonomen Arbeitnehmerbegriff der Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit zugrunde legen wird,

(2) Arbeitgeber:innen müssen ihre Arbeitnehmer:innen nach Art.6 Abs. 1 EntgTransp-Rl über die
Kriterien für die Festlegung ihres Entgelts, ihrer Entgelthöhe und ihrer Entgeltentwicklung in-
formieren. Die lnformationen sind unaufgefordert mitzuteilen, Verstöße gegen diese (hier sog.)

Transparenzpflicht können im Einzelfall dazu führen, dass Arbeitnehmer:innen einen Verstoß
gegen den Grundsatz gleichen Entgelt für Männer und Frauen (Art. 157 AEUV) nicht kannten
und diese Kenntnis vernünftigerweise nicht von ihnen erwartet werden konnte. ln diesem Fall

darf die Frist für die Verjährung des Anspruchs auf Nachzahlung der Entgeltdifferenz nach

Art.21 Abs. 1 Satz 2 EntgTr-RL nicht verjähren.

(3) Für die Feststellung gleicher oder gleichwertiger Arbeit sieht die Entgelttransparenzrichtlinie
ein betriebliches Mitbestimmungsrecht vor. Die Kriterien zur Bestimmung gleicher oder
gleichwertiger Arbeit müssen nach Art. 4 Abs. 4 EntgTransp-RL zwischen der Arbeitgeber:in und
der betrieblichen Arbeitnehmervertretung vereinbart werden, wenn es eine solche gibt. Zu be-

rücksichtigen sind stets (soziale) Kompetenzen, Belastungen, Verantwortung und Arbeitsbedin-
gungen. Diese (hier sog.) Arbeitsplatzkriterien sind von den Gründen zu unterscheiden, die
eine unterschiedliche Vergütung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern rechtfertigen
können. ln Anwendung der vereinbarten Arbeitsplatzkriterien hat die Arbeitgeber:in die Be-

schäftigten nach Art. 3 Abs. 1 lit. h EntgTransp-RL in ,,Gruppen von Arbeitnehmern" einzuteilen,

die gleiche oder gleichwertige Arbeit verrichten.

(4) Arbeitnehmer:innen können gemäß Art. 7 Abs. 1 EntgTransp-Rl eine nach dem Geschlecht auf-
geschlüsselte Auskunft über das Verhältnis ihres Entgelts zum durchschnittlichen Entgelt der

,,Gruppe von Arbeitnehmern" verlangen, ,,die gleiche Arbeit wie sie oder gleichwertige Arbeit
verrichten". Damit können die Arbeitnehmer:innen gemeint sein, die im Sinne von Art,157
Abs. 1 AEUV gleiche oder gleichwertige Arbeit leisten, Denkbar ist aber auch, dass sich der Aus-

kunftsanspruch auf die ,,Gruppe von Arbeitnehmern" bezieht, die sich aus den vereinbarten Ar-

beitsplatzkriterien und der Einteilung der Arbeitgeber:in nach Art. 3 Abs. 1 lit. g und h
EntgTransp-RL ergibt; vgl. These (3),

(5) Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten haben gemäß Art, 9 Abs, 1 und 2 EntgTransp-Rl

ab dem 7, Juni 2027 jährlich über das,,geschlechtsspezifische Entgeltgefälle" (gender pay gap)

zu berichten. Hierzu gehören Angaben zum geschlechtsspezifischen Entgeltgefälle in den

,,Gruppen von Arbeitnehmern", die sich aus den vereinbarten Arbeitsplatzkriterien und der Ein-

teilung der Arbeitgeber:in nach Art.3 Abs. 1 lit. g und h EntgTransp-RL ergeben, Dies unter-
scheidet sich grundlegend von dem Bericht über das Durchschnitts- oder Medianentgelt inner-

halb kollektivvertraglicher Verwendungsgruppen im Sinne des 5 1 1a Abs. 1 Satz2 Nr. 3 GIBG.

(6) Zeigt der Bericht der Arbeitgeber:in nach Art, 9 EntgTransp-Rl in einer,,Gruppe von Arbeitneh-
mern" ein geschlechterspezifisches Entgeltgefälle, das nicht gerechtfertigt ist, wird regemäßig

eine gemeinsame Entgeltbewertung mit der betrieblichen Arbeitnehmervertretung nach

Art,10 EntgTransp-Rl durchzuführen sein. Darin sollen Maßnahmen zur Beseitigung der Ent-

geltunterscheide vorgesehen werden. Die Pflicht zur gemeinsamen Entgeltbewertung gilt auch

dann, wenn sich das Entgeltgefälle aus einem normativ geltenden Kollektiwertrag ergibt.

Prof. Dr, Adam sagan, MJur (Oxon) I Gebäude RW ll, Zi, 2.62, Universitätsstr. 30, 95447 Bayreulh
Tel:+49 (0) 921 55-6341, E-Mail:arbeitsrecht@uni-bayreuth.de, www.zivilrecht2,uni-bayreuth.de
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Zweite ju ristische Staatsprüfung

Magister Juris (MJur) an der University of Oxford

Freshfields Bruckhaus Deringer, Düsseldorf und Wien
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Zusammenf'assung der wesentlichen Ersebnisse

1 . Al_l gerneines zu derl yerfSssU{rg${eqhtliqhgn Mp0stäben:

l.l. Aus dem Kompetenztatbestand ,,sozialversicherungswesen" kann abgeleitet werden,

dass jedenfalls massive Kaufkraftverluste durch Pensionsanpassungen auszugleichen oder

zumindest abzumildern sind. Der Kompetenztatbestand verlangt aber weder eine bestimmte

Form noch die regelmäßige Durchflihrung von Anpassungen.

1,2. Der verfassungsrechtliche Vertrauensschutz wird durch das Unterbleiben der (vollen)

Pensionsanpassung in einzelnen Jahren idR nicht verletzt, weil der Eingriff nicht intensiv iSd

Itsp des VfGH ist. Der über die Bezugsdauer aufgebaute Wertverlust kann durchaus erheblich

sein, ihm fehlt allerdings die Plötzlichkeit. Nach dem VfGH (VfSlg 16.76412002) steht dem

Beitragszahler aber ,,in Abhängigkeit vom Ausmaß seiner Beitragszahlungen grundsätzlich

eine nicht außer Verhältnis zu seinem früheren Erwerbseinkommen stehende Versorgung" zu.

Kritisch wird es demnach - auch ohne ,,Plötzlichkeit" - wohl bei einem inflationsbereinigten

Verlust von insgesamt mehr als einem Drittel des Ausgangswerts.

1.3. Als keinesfalls zu unterschreitende Unterkante kann gelten, dass die Pension unter der

Voraussetzung eines geschlossenen Versicherungsverlaufs zumindest den allgemeinen

Lebensunterhalt im Sinn eines soziokulturellen Existenzminimums sicherstellen muss.

L4, Der verfassungsrechtliche Gleichheitssatz lässt Stichtagsregeln und damit auch eine

Differenzierung nach Jahrgängen grundsätzlichzu. Wenn schwankende Inflationsraten aber

je nach Jahrgang zu großen Unterschieden in den Kaufkraftverlusten durch

Anpassungsverzögerungen fiihren, kann ein Ausgleich durch die Gesetzgebung nötig sein.

1.5. Eine Rechtfertigung für Eingriffe durch Minderanpassungen von Pensionen kann in der

intergenerationellen Gerechtigkeit liegen. Unter diesem Aspekt können Beiträge der aktuell

im Bezug Stehenden in Form von Minderanpassungen uU sogar geboten sein.

1.6. Das Grundrecht auf Unversehrtheit des Eigentums spielt bei der Beurteilung von

Pensionsanpassungen kaum eine Rolle. Laut VfGH fallen Pensionserhöhungen als bloßer

Eigentumserwerb nicht in den Schutzbereich dieses Grundrechts. Das Schutzniveau wäre

nach der Rsp des EGMR zu Art I 1. ZPEMRK ohnedies niedriger als jenes, das der VfGH aus

dem Vertrauensschutz ableitet.

2. Zu den degressiven Anpassung,en:

2.1. In den letzten 20 Jahren wnrden (abweichend von $ I 08h iVm $ I 08 Ahs .5 und $ I 08f

ASVG) fast durchwegs degressive Pensionsanpassungen vorgenommen, indem höhere

Pensionen um einen geringeren Prczentsatz erhöht wurden als niedrige Pensionen. Die

höchsten Pensionen wurden in einzelnen Jahren gar nicht angepasst.
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2.2,Der VfGH hat in seiner Rsp (vgl VfSlg 18.885/2009 zur Pesionsanpassung 2008) den

rryeiten Spielraum der Gesetzgebung bei der Beurteilung sozialer tsedarßlagen und bei der

Ausgestaltung der an diese Bedarfslagen anknüpfenden sozialen Maßnahmen betont. Darauf

hat auch der OGH Bezug genommen und wiederholt Bedenken gegen degressive

Anpassungen verworfen (vgl zB l0 ObS 491199 zur Pensionsanpassung 2018),

2.3. Grundsätzlich werden vom VfGIf soziale Gesichtspunkte als Kriterium für die

verfassungsrechtliche Beurteilung von Bezugskürzungen anerkannt (vgl VfSlg l5.93612000

betreffend das Einkommen von Rechtspraktikanten; VfSlg 14.84611997 betreffend

Ruhebezüge von (iemeindemandateren in zT geringer Höhe), auch wenn gute wirtschaftliche

Verhältnisse der Betroffenen nicht jeglichen Eingriff in Pensionsansprüche

bzw -anwartschaften rechtfertigen können (vgl VfSlg 17.25412004 betreffend das

Notarversicherungsgesetz).Im Allgemeinen sind Wertverluste eher hinzunehmen, je höher

die Pension ist, zumal sich gerade bei den niedrigsten Pensionen ergeben kann, dass selbst mit

der Anpassung nach dem VPI die tatsächliche Bedarfslage nicht ausreichend

Ilerücksichtigung findet, und in der gesetzlichen Pensionsversicherung das Aquivalenzprinzip

vom Versorgungsprinzip überlagert wird.

2.4. Eine verfassungsrechtliche Grenze wäre jedenfalls überschritten, wenn durch wiederholte

degressive Anpassungen die Pensionshöhen so stark nivelliert würden, dass letztlich eine Art

,,Einheitspension'o übrigbliebe. Realistischerweise ist das aber nicht zu erwarten, weil sich

die Annäherung der Pensionen immer nur im Zeitraum der jeweiligen Bezugsdauer

(durchschnittlich 20,8 Jahre bei Männern und 25,7 Jahre bei Frauen) aufbauen kann, was

ausgehend von den Dimensionen der bisherigen Anpassungen nicht für eine derart

weitgehende Einebnung der Unterschiede ausreicht.

2.5. Soweit soziale Treffsicherheit eine verfassungsrechtliche Dimension hat, genügt der

Maßstab der Durchschnittsbetrachtung.

3. Zu den Anpassungsverzögerungep (Wa.rlejahr und Aliquptigrung):

3.1. Anpassungsverzögerungen am Beginn des Leistungsbezugs führen zu einem

Kaufkraftverlust und haben daher die Wirkung einer Pensionskürzung, die aber in der

Regel auch im Extremfall nicht intensiv iSd Rsp des VfGH zum Vertrauensschutz ist.

3.2, Infolge schwankender Inflationsraten können verschiedene Jahrgänge von den

Anpassungsverzögerungen unterschiedlich stark getroffen werden, was im Hinblick auf den

Gleichheitssatz problematisch erscheint.

3,3. Dio Äliquoticrung nooh $ 108h Äbc lo AS\IG hat der VfGH in der Bogründung des Erk

G 197-202 ual2023 für weniger eingriffsintensiv als das früher geltende Wartejahr gehalten.

Das trifft zwar bezogen auf das Ausmaß des Kaufkraftverlusts zu, daraus ist aber für die

gleichheitsrechtliche Rechtfertigung der Aliquotierung nichts zu gewinnen. Sie ist insoweit

problematischer als das Wartejahr, als sie innerhalb derselben Jahrgangskohorte differenziert.

Die Behauptung eines annähernd gleichen Lebenspensionseinkommens zur Rechtfertigung

2
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dieser Differenzierung überzeugt nicht, weil dabei von Nominalbeträgen ausgegangen wird,
rvährend der Kaufkraftverlust durch die geringere oder ganz entfallene erste Anpassung nicht

mehr einholbar ist.

3.4. Es trifl'ft entgegen der Argumentation des VfGH auch nicht zu, dass sich schon aus der

immer am 1.1. stattfindenden erstmaligen Pensionsanpassung lJngleichbehandlungen mit

Wirkung für die gesamte Bezugsdauer ergeben würden, weil daraus für Personen, die zu

unterschiedlichen Zeitpunkten des Vorjahres in Pension gegangen seien, eine unterschiedliche

Wartedauer folge. Dass die Anpassung immer mit 1.1. vorgenommen wird, bedeutet nur,

dass im Jahr des Pensionsantritts die zum Stichtag errechnete Pension für einen längeren oder

kürzeren Zeitraum bezogen wird. Solange dann aber keine der auf den Stichtag folgenden

Anpassungen ausgelassen oder prozentuell gemindert wird, verliert die Pensi on zwar während

des ersten Bezugsjahrs (vorübergehend) an Kaufkraft - genauso wie alle anderen Pensionen

auch -, sie erleidet aber darüber hinaus weder im Vergleich zu Bestandspensionen noch im

Vergleich zu Pensionist:innen mit späteren Stichtagen einen Kaufkraftverlust.

3.5. Die LJngleichbehandlung findet auch bei einer gleichmäßigen Inflationsentwicklung statt,

bei schwankenden bzw hohen Inflationsraten ftillt sie (nur) stärker ins Gewicht. Darauf hat die

Gesetzgebung reagiert, indem die Aliquotierung für das Jahr 2023 abgemildert und flir die

Jahre 2024 und 2025 ganz ausgesetzt wurde. Das ist aber, da es sich nur um befristete bzw

anlassbezogene Regelungen handelt, kein Argument für die Verfassungskonformität der im

Dauerrecht vorgesehenen Aliquotierung.

3.6. Anzuerkennen bleibt der weite rechtspolitische Spielraum der Gesetzgebung bei der

Gestaltung des Pensionssystems. Angesichts dessen sind Anpassungsverzögerungen

jedenfalls nicht schlechthin unzulässig. Sie dürfen aber nicht zu Kaufkraftverlusten in

beliebigem Ausmaß flihren. Insoweit wäre es aus verfassungsrechtlicher Sicht

ernpfehlenswert, die Verluste für den Fall außergewöhnlich hoher Inflationsraten zrr

begrenzen. Die betreffenden Bestimmungen sollten - auch aus Gründen der Vorhersehbarkeit

- im Dauerrecht verankert sein und nicht nur flir einzelne Jahre erlassen werden.

4. Fazit

l)er Gestaltungsspielraum der Gesetzgebung bei der Regelung des Pensionssystems im

Allgemeinen und der Anpassungen im Besonderen ist sehr weit. Verfassungsrechtliche

Vorgaben verhindern nur extreme Ergebnisse: eine Pension, die trotz eines geschlossenen

Versicherungsverlaufs nicht das soziokulturelle Existenzminimum sichert; eine

,,Einheitspension" ohne jede Relation zu den eingezahlten Beiträgen; intensive Kürzungen

vnn mehr als I 0 his l2% nhnn iihnrgangsfrisfen (was hei hlnßnn Anpassrrngsvcrlrrsfnn karrm

vorkommen dürfte). Zuletzt hat der VfGH auch den Gleichheitssatz nur als grobmaschigen

Maßstab herangezogen. Mit den Mitteln des Verfassungsrechts ist also in Bezug auf
(sach)gerecht erscheinende Pensionsanpassungsregeln wenig zu gewinnen.

J
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I. Deutsche Rechtslage

$ 33a SGB V: Digitale Gesundheitsanwendungen

(l) Versicherte haben Anspruch auf Versorgung mit Medizinprodukten niedriger Risikoklasse, deren

Hauptfunktion wesentlich auf digitalen Technologien beruht und die dazu bestimmt sind, bei den
Versicherten oder in der Versorgung durch Leistungserbringer die Erkennung, Überwachung,
Behandlung oder Linderung von Krankheiten oder die Erkennung, Behandlung, Linderung oder
Kompensierung von Verletzungen oder Behinderungen zv unterstützen (digitale
Gesundheitsanwendungen). Der Anspruch umfasst nur solche digitalen Gesundheitsanwendungen, die

L vom Bundesinstitut ftir Arzneimittel und Medizinprodukte in das Verzeichnis für digitale
Gesundheitsanwendungen nach $ 139e aufgenommen wurden und

2. entweder nach Verordnung des behandelnden Arztes oder des behandelnden
Psychotherapeuten oder mit Genehmigung der Krankenkasse angewendet werden.

Für die Genehmigung nach Satz 2 Nummer 2 ist das Vorliegen der medizinischen Indikation
nachzuweisen, für die die digitale Gesundheitsanwendung bestimmt ist. Wählen Versicherle
Medizinprodukte, deren Funktionen oder Anwendungsbereiche über die in das Verzeichnis für digitale
Gesundheitsanwendungen nach $ 139e aufgenommenen digitalen Gesundheitsanwendungen
hinausgehen oder deren Kosten die Vergütungsbeträge nach $ 134 übersteigen, haben sie die
Mehrkosten selbst zu tragen.

(2) Medizinprodukte mit niedriger Risikoklasse nach Absatz I Satz I sind solche, die der Risikoldasse I
oder IIa nach $ 13 Abs 1 des Medizinproduktegesetzes iVm Anhang IX der RL93l42lEWG des Rates

vom 14.6.1993 über Medizinprodukte, die zuletzt durch die VO (EU) 56112020 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 23 .4.2020 zur Anderung der VO (EU) 7 451201 7 über Medizinprodukte
hinsichtlich des Geltungsbeginns einiger ihrer Bestimmungen geändert worden ist oder nach Art 51 iVm
Anhang VIII der VO (EU) 74512017 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5.4.2017 über
Medizinprodukte, zur Anderung der RL 2001/83/EG, der VO (EG) Nr 17812002 und der VO (EG) Nr
122312009 und zur Auftrebung der RLen 90/385/EWG und93l42|EWG des Rates zugeordnet und als

solche bereits in den Verkehr gebracht sind, als Medizinprodukt der Risikoklasse IIa auf Grund der

Übergangsbestimmungen in Art 120 Abs 3 oder Abs 4 der VO (EU) 74512017 in Verkehr gebracht

wurden oder als Medizinprodukt der Risikoklasse I auf Grund unionsrechtlicher Vorschriften zunächst

verkehrsfiihig bleiben und im Verkehr sind.

(3) Die Hersteller stellen den Versicherten digitale Gesundheitsanwendungen irn Wege elektronischer
Übertragung über öffentlich zugängliche Netze oder auf maschinell lesbaren Datenträgem zur

Verfügung. Ist eine Übertragung oder Abgabe nach Satz I nicht möglich, können digitale
Gesundheitsanwendungen auch über öffentlich zugängliche digitale Vertriebsplattfotmen zur
Verfi.igung gestellt werden; in diesen Fällen erstattet die Krankenkasse dem Versicherten die
tatsächlichen Kosten bis zur Höhe der Vergütungsbeträge nach $ 134.

(4) Leistungsansprüche nach anderen Vorschriften dieses Buches bleiben unberührt. Der
Leistungsanspruch nach Abs I besteht unabhängig davon, ob es sich bei der digttalen
Gesundheitsanwendung um eine neue Untersuchungs- oder Behandlungsmethode handelt; es bedarf
keiner RL nach $ 135 Abs I S l. Ein Leistungsanspruch nach Abs I auf digitale
Gesundheitsanwendungen, die Leistungen enthalten, die nach dem Dritten Kapitel ausgeschlossen sind
oder über die der Gemeinsame Bundesausschuss bereits eine ablehnende Entscheidung nach den $$ 92,

135 oder 137c getroffen hat, besteht nicht.

(5) Vertragsärzte, Vertragszahnärzte und Vertragspsychotherapeuten dürfen Verordnungen von
digitalen Gesundheitsanwendungen nicht bestimmten Leistungserbringern zuweisen. Vertragsärzte,
Yertragszahnärzte und Vertragspsychotherapeuten dürfen mit Herstellern digitaler
Gesundheitsanwendungen oder mit Personen, die sich mit der Behandlung von Krankheiten befassen,

keine Rechtsgeschäfte vomehmen oder Absprachen treffen, die eine Zuweisung oder eine Übermittlung
von Verordnungen von digitalen Gesundheitsanwendungen zum Gegenstand haben. Die Sätze I und 2

gelten nicht, soweit gesetzlich etwas anderes bestimmt ist oder aus medizinischen Gründen im Einzelfall
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ein anderes Vorgehen geboten ist. Die Sätze I bis 3 gelten auch für elektronische Verordnungen von
digitalen Gesundheitsanwendungen,

(6) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen legt über das Bundesministerium für Gesundheit dem
Deutschen Bundestag jährlich, erstmals zum 31.12.2021, einen Bericht vor, wie und in welchem
Umfang den Versicherten Leistungen nach Abs I zu Lasten seiner Mitglieder gewährt werden. Der
Spitzenverband Bund der Krankenkassen bestimmt zu diesem Zweck die von seinen Mitgliedem zu
übermittelnden statistischen Informationen über die erstatteten Leistungen sowie Art und Umfang der
Übermittlung. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen veröffentlicht den Bericht barrierefrei im
lnternet. Das Bundesministerium für Gesundheit kann weitere Inhalte des Berichts in der
Rechtsverordnung nach {i l39e Abs 9 festlegen.

$ 139a SGB V: Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen

(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss nach $ 9l gründet ein fachlich unabhängiges, rechtsflihiges,
wissenschaftliches Institut fiir Qualität und Wirlschaftlichkeit im Gesundheitswesen und ist dessen

Träger. Hierzu kann eine Stiftung des privaten Rechts errichtet werden.

(2) Die Bestellung der Institutsleitung hat im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Gesundheit
zu erfolgen. Wird eine Stiftung des privaten Rechts errichtet, erfolgt das Einvernehmen innerhalb des

Stiftungsvorstands, in den das Bundesministerium für Gesundheit einen Vertreter entsendet.

(3) Das Institut wird zu Fragen von grundsätzlicher Bedeutung für die Qualitat und Wirtschaftlichkeit
der im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung erbrachten Leistungen insb auf folgenden
Gebieten tätig:

l, Recherche, Darstellung und Bewertung des aktuellen medizinischen Wissensstandes zu

diagnostischen und therapeutischen Verfahren bei ausgewählten Krankheiten,

2. Erstellung von wissenschaftlichen Ausarbeitungen, Gutachten und Stellungnahmen zu Fragen
der Qualität und Wirtschaftlichkeit der im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung
erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung alters-, geschlechts- und lebenslagenspezifischer
Besonderheiten,

3. Recherche des aktuellen medizinischen Wissensstandes als Grundlage für die Entwicklung
oder Weiterentwicklung von Leitlinien,

4. Bewertungen evidenzbasierter Leitlinien für die epidemiologisch wichtigsten Krankheiten,

5, Abgabe von Empfehlungen zu Disease-Management-Programmen,

6. Bewertung des Nutzens und der Kosten von Arzneimitteln,

7. Bereitstellung von fi.ir alle Bürgerinnen und Bürger verständlichen allgemeinen
Infonnationen zu Qualität und Effizienz in der Gesundheitsversorgung sowie zu Diagnostik und
Therapie von Krankheiten mit erheblicher epidemiologischer Bedeutung,

8. Beteiligung an internationalen Projekten zur Zvsammenarbeit und Weiterentwicklung im
Bereich der evidenzbasierten Medizin.

(4) Das lnstitut hat zu gewährleisten, dass die Bewertung des medizinischen Nutzens nach den

international anerkannten Standards der evidenzbasierten Medizin und die ökonomische Beweftung
nach den hierfür maßgeblichen international anerkannten Standards, insb der Gesundheitsökonomie
erfolgt. Es hat in regelmäßigen Abständen über die Arbeitsprozesse und -ergebnisse einschließlich der
Grundlagen für die Entscheidungsfindung öffentlich zu berichten.

(5) Das Institut hat in allen wichtigen Abschnitten des Bewertungsverfahrens Sachverständigen der
medizinischen, pharmazeutischen und gesundheitsökonomischen Wissenschaft und Praxis, den

Arzneimittelherstellem sowie den für die Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen und Patienten
und der Selbsthilfe chronisch Kranker und behinderter Menschen maßgeblichen Organisationen sowie

der oder dem Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Stellungnahmen sind in die Entscheidung einzubeziehen.
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Bei der Bearbeitung von Aufträgen zur Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
nach Abs 3 Nr I findet lediglich ein Stellungnahmeverfahren zum Vorbericht statt.

(6) Zur Sicherstellung der fachlichen Unabhängigkeit des Instituts haben die Beschäftigten vor ihrer
Einstellung alle Beziehungen zu Interessenverbänden, Auftragsinstituten, insb der pharmazeutischen

Industrie und der Medizinprodukteindustrie, einschließlich Art und Höhe von Zuwendungen offen zu

legen.

II. Unionsrechtliche Vorschriften

Art 7 Patientenmobilitäts-Rl 20lll24lEU: Allgemeine Grundsätze für die
Kostenerstattung

(l) Der Versicherungsstaat stellt unbeschadet der VO (EG) 88312004 und vorbehaltlich der Art 8 und 9
sicher, dass die l(osten, die einem Versicherten iZm grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung

entstanden sind, erstattet werden, sofem die betreffende Gesundheitsdienstleistung zu den Leistungen
gehört, auf die der Versicherte im Versicherungsmitgliedstaat Anspruch hat.

(...)

(4) Der Versicherungsmitgliedstaat erstattet oder bezahlt direkt die Kosten der grenzüberschreitenden

Gesundheitsversorgung bis zu den Höchstbeträgen, die er übernommen hätte, wenn die betreffende

Gesundheitsdienstleistung in seinem Hoheitsgebiet erbracht worden wäre, wobei die Erstattung die

Höhe der tatsächlich durch die Gesundheitsversorgung entstandenen Kosten nicht überschreiten darf.

(.../

(7) Der Versicherungsmitgliedstaat kann einem Versicherten, der einen Antrag auf Kostenerstattung

iZm grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung stellt, wozu auch eine Gesundheitsversorgung mit
Mitteln der Telemedizin gehören kann, dieselben - auf lokaler, regionaler oder nationaler Ebene

festgelegten - Voraussetzungen, Anspruchskriterien sowie Regelungs- und Verwaltungsformalitäten
vorschreiben, die er für die gleiche Gesundheitsversorgung im eigenen Hoheitsgebiet heranziehen

würde. Hierzu kann auch ein Gutachten eines Angehörigen der Gesundheitsberufe oder einer

Verwaltungsstelle im Gesundheitswesen, die Leistung fiir die gesetzliche Sozialversicherung oder das

nationale Gesundheitssystem des Versicherungsmitgliedstaats erbringt, zählen, bspw des

Allgemeinmediziners oder Hausarztes, bei dem der Patient registrierl ist, sofem dies für die Feststellung

des individuellen Leistungsanspruchs des Patienten erforderlich ist. Die nach diesem Absatz geltend

gemachten Voraussetzungen, Anspruchskriterien sowie Regelungs- und Verwaltungsformalitäten
clürfen jedoch weder diskriminierend sein noch ein Hindernis ftir den freien Verkehr von Patienten,

Dienstleistungen oder Waren darstellen, es sei denn, es ist aufgrund des Planungsbedarfs iZn demZiel,
einen ausreichenden und ständigenZugangzu einem ausgewogenen Angebot hochwertiger Versorgung
im betreffenden Mitgliedstaat sicherzustellen, oder aufgrund des Wunsches, die Kosten zu begrenzen

und nach Möglichkeit jede Verschwendung finanzieller, technischer oder personeller Ressourcen zu

vermeiden, objektiv gerechtfertigt.

(8) Der Versicherungsmitgliedstaat macht die Erstattung von Kosten für grenzüberschreitende

Gesundheitsversorgung mit Ausnahme der in Art 8 genannten Fälle nicht von einer Vorabgenehmigung

abhängig,

( ..)

Art 8 Patientenmobilitäts-Rl 20lLl24lEU: Gesundheitsversorgung, die einer
Vorabgenehmigung unterliegen kann

( l) Der Versicherungsmitgliedstaat kann ein System der Vorabgenehmigung flir die Kostenerstattung

für eine grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung gem dem vorliegenden Art und Aft 9 vorsehen.
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Das System der Vorabgenehmigung, einschließlich der Kriterien und der Anwendung dieser Kriterien,
und Einzelentscheidungen, mit denen eine Vorabgenehmigung verweigert wird, bleiben auf das im
Hinblick auf das zu erreichendeZiel notwendige und angemessene Maß begrenzt und dürfen kein Mittel
willkürlicher Diskriminierung und keine ungerechtfertigte Behinderung der Freizügigkeit der Patienten

darstellen.

(2) Gesundheitsversorgung, die von einer Vorabgenehmigung abhängig gemacht werden kann, ist auf
die Fälle von Gesundheitsversorgung beschränkt,

a) die vom Planungsbedarf iZm dem Ziel, einen ausreichenden, ständigen Zugang zu einem

ausgewogenen Angebot hochwerliger Versorgung im betreffenden Mitgliedstaat sicherzustellen, oder

iZm dem Wunsch, die Kosten zubegrenzen und nach Möglichkeit jede Verschwendung finanzieller,

technischer oder personeller Ressourcen zu vermeiden, abhängig gemacht werden und

i) eine Übernachtung des Patienten im Krankenhaus fiir mind eine Nacht erforderr oder

ii) den Einsatz einer hoch spezialisierten und kostenintensiven medizinischen Infrastruktur oder

medizinischen Ausrüstung erfordem;

b) die Behandlungen mit einem besonderen Risiko ftir den Patienten oder die Bevölkerung einschließen

oder

c) von einem Erbringer von Gesundheitsdienstleistungen erbracht werden, der im Einzelfall zu

emsthaften und spezifischen Bedenken hinsichtlich der Qualität oder Sicherheit der Versorgung Anlass

geben könnte, mit Ausnahme der Gesundheitsversorgung, die dem Unionsrecht über die Gewährleistung

eines Mindestsicherheitsniveaus und einer Mindestqualitat in der ganzen Union unterliegt.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Kategorien der in Buchstabe e genannten

Cesundheitsdienstleistungen rnit.

(3) Bei jedem Antrag auf Vorabgenehmigung, den ein Versicherter stellt, um eine grenzüberschreitende

Gesundheitsdienstleistung in Anspruch zu nehmen, stellt der Versicherungsmitgliedstaat fest, ob die

Bedingungen der VO (EG) SS3/2004 erfüllt sind. Wenn diese Bedingungen erftillt sind, wird die

Vorabgenehmigung gem der genannten VO erteilt, es sei denn, der Patient wünscht etwas anderes.

(...)

(5) Unbeschadet des Abs 6 Buchstaben a bis c darf der Versicherungsmitgliedstaat eine

Vorabgenehmigung nicht verweigern, wenn der Patient nach Art 7 Anspruch auf die betreffende

Gesunclheitsversorgung hat und die betreffende Gesundheitsversorgung nicht auf seinem Hoheitsgebiet

innerhalb eines - nnter Berücksichtigung einer objektiven medizinischen Beurteilung des

Gesunclheitszustands des Patienten, der Vorgeschichte und der voraussichtlichen Entwicklung der

Iftankheit des Patienten, des Ausmaßes der Schmerzen des Patienten und/oder der Art der Behinderung

des Patienten zum Zeitpunkt der erstmaligen oder erneuten Beantragung der Genehmigung -

medizinisch vertretbaren Zeitraums geleistet werden kann.

(6) Der Versicherungsmitgliedstaat darf eine Vorabgenehmigung aus den fblgenden Gründen

verweigern:

a) Der Patient wird gem einer klinischen Bewertung mit hinreichender Sicherheit einem nicht als

annehmbar angesehenen Patientensicherheitsrisiko ausgesetzt, wobei der potenzielle Nutzen der

gewünschten grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung für den Patienten berücksichtigt wird;

b) die Öffentlichkeit wird mit hinreichender Sicherheit einem erheblichen Sicherheitsrisiko infolge der

betreffenden grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung ausgesetzt;

c) diese Gesundheitsversorgung soll von einem Gesundheitsdienstleister erbracht werden, det zu

emsthaften und spezifischen Bedenken in Bezvg auf die Einhaltung der Qualitätsstandards und -

leitlinien ftir die Versorgung und die Patientensicherheit Anlass gibt, einschließlich der Bestimmungen

über die Überwachung, ungeachtet der Tatsache, ob diese Standards und Leitlinien in Rechts- und

Verwaltungsvorschriften oder durch vom Behandlungsmitgliedstaat eingerichtete

Akkreditierungssysteme festgelegt sind;
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d) die betreffende Gesundheitsversorgung kann unter Berücksichtigung des gegenwärtigen

Gesundheitszustands und des voraussichtlichen Krankheitsverlauß des jeweils betroffenen Patienten
auf seinem Hoheitsgebiet innerhalb eines medizinisch vertretbaren Zeitraums geleistet werden.

(7) Der Versicherungsmitgliedstaat macht öffentlich zugänglich, welche Gesundheitsdienstleistungen
einer Vorabgenehmigung iSd RL unterliegen, und stellt der Öffentlichkeit alle relevanten Informationen
über das System der Vorabgenehmigung zur Verfiigung.

Art 17 VO 883/2004/EG: Wohnort in einem anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat

Ein Versicherter oder seine Familienangehörigen, die in einem anderen als dem zuständigen

Mitgliedstaat wohnen, erhalten in dem Wohnmitgliedstaat Sachleistungen, die vom Träger des

Wohnorts nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften für Rechnung des zuständigen Trägers erbracht

werden, als ob sie nach diesen Rechtsvorschriften versichert wären.

Art l8 VO 883/2004/EG: Aufenthalt in dem zuständigen Mitgliedstaat, wenn sich der
Wohnort in einem anderen Mitgliedstaat befindet - Besondere Vorschriften für die
Familienangehörigen von Grenzgängern

(l) Sofem in Abs 2 nichts anderes bestimmt ist, haben der in Art 17 genannte Versicherte und seine

Familienangehörigen auch während des Aufenthalts in dem zuständigen Mitgliedstaat Anspruch auf
Sachleistungen. Die Sachleistungen werden vom zuständigen Träger für dessen Rechnung nach den f'ür

ihn geltenden Rechtsvorschriften erbracht, als ob die betreffenden Personen in diesem Mitgliedstaat
wohnen wür'den.

(2) Die Familienangehörigen von Grenzgängern haben Anspruch auf Sachleistungen während ihres

Aufenthalts im zuständigen Mitgliedstaat. (...)

Art 19 VO 883/2004/EG: Aufenthalt außerhalb des zuständigen Mitgliedstaats

( I ) Sofern in Abs 2 nichts anderes bestimmt ist, haben ein Versichefter und seine Familienangehörigen,
die sich in einem anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat aufhalten, Anspruch auf die Sachleistungen,
die sich während ihres Aufenthalts als medizinisch notwendig erweisen, wobei die Art der Leistungen

und die voraussichtliche Dauer des Aufenthalts zu berücksichtigen sind. Diese Leistrtngen werden vom
Träger des Aufenthaltsorts nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften für Rechnung des zuständigen

Trägers erbracht, als ob die betreffenden Personen nach diesen Rechtsvorschriften versichert wären.(.,.)

Art 20 VO 883/2004/EG: Reisen zur Inanspruchnahme von Sachleistungen

( l) Sofern in dieser VO nichts anderes bestimmt ist, muss ein Versichefter, der sich zur

lnanspruchnahme von Sachleistungen in einen anderen Mitgliedstaat begibt, die Genehmigung des

zuständigen Trägers einholen.

(2) Ein Versicherter, der vom zuständigen Träger die Genehmigung erhalten hat, sich in einen anderen

Mitgliedstaat zu begeben, um eine seinem Zustand angemessene Behandlung zu erhalten, erhält

Sachleistungen, die vom Träger des Aufenthaltsorts nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften fiir
Rechnung des zuständigen Trägers erbracht werden, als ob er nach diesen Rechtsvorschriften versichefl
wäre, Die Genehmigung wird efteilt, wenn die betreffende Behandlung Teil der Leistungen ist, die nach

dnn Rnchfsvnrschriften des Wohnmitgliedsfaats der hetreffenden Person yorgesehen sind, und ihr diese

Behandlung nicht innerhalb eines in Anbetracht ihres derzeitigen Gesundheitszustands und des

voraussichtlichen Verlaufs ihrer Krankheit medizinisch vertretbaren Zeitraums gewährt werden kann.

(3) Die Absätze I und 2 gelten für die Familienangehörigen des Versichefien entsprechend.

(4) Wohnen die Familienangehörigen eines Versicherten in einem anderen Mitgliedstaat als der

Versicherte selbst und hat sich dieser Mitgliedstaat für die Erstattung in Form von Pauschalbeträgen
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entschieden, so werden die Sachleistungen nach Abs 2 für Rechnung des Trägers des Wohnorts der
Familienangehörigen erbracht. In diesem Fall gilt fiir die Zwecke des Abs I der Träger des Wohnorts
der Familienangehörigen als zuständiger Träger.

III. Österreichische Rechtsvorschriften

$ 7b SV-EG: Kostenerstattung aufgrund der RL 20lll24lF,u bei Behandlung in einem
anderen Mitgliedstaat

(1) Durch diesen Paragraphen wird die RL 20l ll24lELl über die Ausübung der Patientenrechte in der
grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung umgesetzt. (.. .)

(3) Unbeschadet der Leistungsansprüche nach der VO oder nach den $ $ l3 I und 150 ASVG, $ $ 85 und
98a GSVG, $$ 80 und 93 BSVG sowie den $$ 59 und 68a B-KUVG, die ebenfalls zur Umsetzung der
Ansprüche nach der RL heranzuziehen sind, ist eine anspruchsberechtigte Person berechtigt, Leistungen

der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung im Ausland in Fällen des Abs 4 im Wege der
besonderen Kostenerstattung nach Abs 6 in Anspruch zu nehmen, sofern auch im Inland Anspruch auf
diese Leistrmgen besteht.

(a) Die Inanspruchnahme folgender Behandlungen im Ausland eröffnet einen Anspruch auf besondere

Kostenerstattung im Ausmaß des Abs 6, sofern der zuständige österr KVT'r der anspruchsberechtigten
Person cine Vorabgenehmigung erteilt hat:

l. stationäre Behandlungen;

2. ambulante Behandlungen, die den Einsatz hoch spezialisierter und kostenintensiver
medizinischer Infrastruktur oder medizinischer Ausrüstung erfordern ;

3. Behandlungen, die mit einem besonderen Risiko fiir den Patienten oder die Bevölkerung
verbunden sind;

4. Behandlungen, die von Gesundheitsdienstleistem erbracht werden, die irn Einzelfall zu

ernsthaften und spezifischen Bedenken hinsichtlich der Qualität oder Sicherheit der Versorgung
Anlass geben könnten, mit Ausnahme der Gesundheitsversorgung, die dem Unionsrecht über

die Gewährleistung eines Mindestsicherungsniveaus und einer Mindestqualität in der ganzen

Union unterliegt.

Die Verpllichtung zul Einholung der Vorabgenehmigung entfüllt in medizinischen Notfiilien, in denen

diese nachweislich nicht oder nicht rechtzeitig eingeholt werden hann.

(5) Eine Vorabgenehmigung nach Abs 4 ist zu erteilen, wenn diese Behandlung unter Berücksichtigung
des gegenwärtigen Gesundheitszustands und des voraussichtlichen Krankheitsverlaufs nicht innerhalb

eines medizinisch veftretbarenZeitraums im Inland erbracht werden kann und die anspruchsberechtigte
Person Anspruch auf diese Gesundheitsleistung hat. Dies gilt nicht, wenn

1. der Patient gem klinischer Bewertung mit hinreichender Sicherheit einem nicltt annehmbaren
Patientensicherheitsrisiko ausgesetzt wird oder

2. die Öffentlichkeit mit hinreichender Sicherheit einem erheblichen Sicherheitsrisiko durch die
grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung ausgesetzt wird oder

3. diese Behandlung von einem Gesundheitsdienstleistcr erbracht wird, der zu emsthaften und
spezifischen Bedenken im Hinblick auf die Einhaltung der Qualitätsstandards und -leitlinien für
die Versorgung und die Patientensicherheit Anlass gibt (...)

(6) Die anspruchsberechtigte Person hat bei der Inanspruchnahme von Leistungen gem Abs 4 Anspruch
auf Erstattung jener Kosten, die der zuständige östen SVTr bei einer entsprechenden Behandlung in
Österreich mittels Europäischer Krankenversicherungskarte im Rahmen der VO dem zuständigen

ausländischen Träger in Rechnung gestellt hätte. Die Erstattung darf die Höhe der tatsächlich durch die

Gesundheitsversorgung entstandenen Kosten nicht überschreiten.
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I Anspruchsgrundlagen-Verhältniszueinander

Vgl auch Greifeneder, (Kritische) Betrachtung der Rechtsgrundlagen der Pflegegeldeinstufung, ÖZpR ZO t SltZ

1.1 Allgemein verbindlich für alle Dntscheidungsträger

Brrndespllegegeldgesetz - BPGG (BGBI 1993/l l0 idF 20221213)

Verordnun gsermächti gVng :

6 4 Abs 7 BPGG: Der Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz ist ermächtigt, nach Anhörung

des Bundesbehindertenbeirates ($ S des Bundesbehindertengesetzes, BGBI. Nr.283/1990) nähere

Bestimmungen für die Beurteilung des Pflegebedarfes durch Verordnung festzulegen,

Die Verordnung kann insbesotrdere festlegen:

L eine Definition der Begriffe ,,Betreuung" und ,,Hilfe",
2. Richtwerte für den zeitlichen Betreuungsaufwand, wobei verbindliche Mindestwefte zumindest für die

tägliche Kör'perpflege, die Zubereitung und das Einnehmen von Mahlzeiten sowie ftir die Verrichtung der

Notdurft festzulegen sind,

3. verbindliche Pauschalwerte für den Zeitaufwand der Hilßverrichtungen, wobei der gesamte Zeitaufwand

für alle Hilfsverrichtungen mit höchstens 50 Stunden pro Monat festgelegt werden darf, und

4. verbindliche Pauschalwerte (Erschwerniszuschläge) fiir den zusätzlichen Pflegeaufwand schwerst

behinclerler Kinder und Jugendlicher bis zurn vollendeten 7. bzw. bis zum vollendeten l5.Lebensjahr

gemäß Abs. 3 sowie fi]r den zusätzlichen Pflegeaufivand pflegebedürftiger Personen trit einer schweren

geistigen oder schweren psychischen Behinderung, insbesondere eitrer demenziellen Erkrankung, ab dern

vollendeten 15 Lebensjahr gemäß Abs. 5.

Einstufungsverordnung - EinstV (BGBI II lgggl;37 idl 20231211)

Kinder-Einstufungsverordnung - Kinder-ElnstV (BGB I ll 20 1 6 1236)

1,2 Nur im Verwaltungsverfahren verbindlich

Richtlinien über die einheitliche Anwendung des Bundespllegegeldgesetzes - RPGG 20 l2 (avsv

2012184 idF avsv 202316)

Basierend auf g 30 Abs 2Zl iYmg 30 aAbs | 224 ASVG: Pflicht des Dachverbandes der

Sozialversicherungsträger zur Erlassung von Richtlinien für die einheitliche Anwendung des

Bundespflege.geldgesetzes im übertragenen Wirkungsbereich; dem BMASGK weisungsunterworfen.

r Konsensuspapier zur einheitlichen, ärztlichen und pflegerischen Begutachtung nach dem BPGG (Fassung

Iuli2022)

Erarbeitet von leitenden Arztinnen und Arzte der Sozialversicherungsträger, des Österreichischen

Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes und der medizinischen Fachabteilung der Sektion IV des

damaligen Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz'

Seit 2012: D)rnanlischer Verwels in Richtlinien des Dachverbandes (vormals Hauptverbandes):

- 5 22 (3) RPGG: Für die Begutachtung ist das Konsensuspapier zur einheitlichen ärztlichen oder

pflegerischen Begutachtung nach dem Bundespflegegeldgesetz, ... helanzuziehen.

- g 29a RPGG: Das jgUgjlS_4ktu9l!_e Konsensuspapier (dynamische Verweisung!) ...ist von den

Sachverständigen bei der Befund- und Gutachtenserstellung jedenfalls zu beachten ($ 34 BPGG -
übertragener W rrkungsberetclt).

Auch die eeltenden Erlässe des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsurnentenschutz oder

des Bundesministeriums für Finanzen nach $ 34 BPGG (übertragener Wirkungsbereich) zur

Begutachtung sind zwecks einheitlicher Vorgangsweise ebenf?lls ?u berücksichtisen.
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I Erlässe

$ 34 BPGG Übertragener Wirkungsbereich

(l) Die Sozialversicherungsträger gernäß g 22 Abs. l, Zl, 2 und 5 haben die Aufgaben nach diesem

Bundesgesetz inr übertragenen Wirkungsbereich nach den Weisungen des Bundesministers für Arbeit,
Soziales und Konsumentenschutz zu vollziehen.

(2) Der Entscheidungsträger gemäß g 22,\bs. I Z3 und 4 hat die Aufgaben nach diesem Bundesgesetz im
übertragenen Wirkungsbereich nach den Weisungen des Bundesministers fiir Finanzen zu vollziehen.

RIS-Justiz RS0106385

t0ObS2349l96f; l0ObS2424/96k; t0ObS2396l96t; 10ob52425196e; t0obS2474/96p; l0obSl l0/971;

l0ObS87/97k; lOObSl28/97i; l0ObSl32/97b; l0ObSl27l97t; l0obs222l97p; l0obS292l97s; t0ObS268l91b;
l0ObS4l0/98m; lOObS420/98g; 10ObS425l98t;10ObS64/99f; l0ObS2l8/99b; lOObS285l0lm;8Ob8l/l6v

ASVG $ 3l Abs 5 223; BPGG $ 4;

EinstV allg; RI. des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger fijr die einheitliche
Anwendung des BPGG allg

Die vorn Hauptverband der Sozialversicherungsträger erlassenen Richtlinien für die einheitliche Anwendung
des BPGG nach g 3l Abs 5 Z 23 ASVG, veröffentlicht in SozSi 1994, 686 ff - Amtliche Verlautbarung Nr
12011994, haben als eenerqlle rechtsye.rbildlighe Angrdnung eile{ Verwaltunesbehör'de die Oualität einer
Rechtsverordnuns. Diese Richtlinien sind. abqr nu{ für alle 4ur Entsc,heidu4e iq Pfl.eeqeqldaneeleeenheiten

bemfenen Sozialversicherunssträger verbindlich. I{ingegen besteht keine Bindung 4er in Sozialrechlssachen

bglu&lcn C9g!b!9 an diese Richtlinien.

Ebenso ist das "Konsensuspapier" zur Vereinheitlichung der ärztlichen Begutachtung nach dem BPGG für die

Gerichte nicht bindend.

oGH 11.02.1997,10 ObS 2474196p

DRdA 1997/45 (vorsichtig krit Pfeil)

Rechtliche Beu rteilung

I. .l
Zunächst erhebt sich die Frase nach der ReqhjEnAlUI der vorrr Hauplverband der österreichischen

Sozialversicherungsträger erlassenen Richtlinien für die einheitliclre Anwendung des BPGG nach $ 3l Abs 5 Z
23 ASVG, veröffentlicht in SozSi 1994,686 ff - Amtliche Verlautbarung Nr 120/1994, Diese Richtlinien
bezeichnen in ihrem g I als Grundlage ftir die Beurteilung der Pflegebedürftigkeit einerseits $ 4 Abs I bis 5

BPGG, andelerseits die Verordnung des BMfAS BGBI 1993/314 über die Beurteilung des Pflegebedarfes nach

denr BPGG (EinstV). Nach g 2 gelten die Richtlinien für alle Pensions- und Unfallversicherungsträger. hn

zweiten Abschnitt "Betreuung" (gg 3 bis l0) und im dritten Abschnitt "Hilfe" ($$ I I bis l4) werden die bereits

in der EinstV enthaltenen Begriffe wie tägliche Körperpflege, Zubereitung und Einnahme von Mahlzeiten,
Verrichtung der Notdurft, An- und Auskleiden usw näher erklärt und teilweise über die EinstV hinausgehend

rrmschrieben. Der vierte Abschnitt (gg l5 bis l7) nimmt eine Differenzierung der Pflegestufen 4,5,6 nnd 7 vor,

der flinfte Abschnitt (gg l8 bis 20) regelt die geistige oder psychische Behinderung, der 6. Abschnitt ($$ 2l und

22\befaßt sich mit "diagnosebezogenen Mindesteinstufungen" bei Sehbehinderutng und bei Rollstuhlfahrern.

t. .l
Denr Hauptverband obliegt nach $ 3l Abs 2 Z 3 ASVG die Erstellvng von Richtlinien zur Förderung oder
Sicherstellung der gesamten wirtschaftlichen Tragfähigkeit, der Zweckmäßigkeit und der Einheitlichkeit
der Vollzugspraxis der Sozialversicherungsträger. Im $ 3 1 Abs 5 findet sich der Katalog j ener Matelien, über

die der Hauptverband Richtlinien aufzustellen hat; darunter solche für die einheitliche Anwendung des BPGG (Z
23). Diese Richtlinien sind aufsrund der Anordnrrng des 6 3l Abs 6 ASVG flir die im
Flauntverband zusammengefaßte . Lediglich ausnahmsweise wird eine darüber

hinausreichende Verbindlichkeit angeordnet, wie etwa in $ 31 Abs 5 Z 10 flir die Richtlinien über die

Berücksichtigung ökonomischer Grundsätze bei der Krankenbehandlung: diese sind nach ausdrücklicher
Anordnung des Gesetzgebers auch fijr die Vertragspar-tner bindend. Alle diese Richtlinien bedürfen nach $ 3l
Abs 8 ASVG der Beurkundung des gesetzmäßigen Zustandekommens durch den BMfAS und sind sodann in der

Fachzeitschrift "Soziale Sicherheit" zu verlautbaren.
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Soweit die Richtlinien nach der entsprechenden gesetzlichen Ermächtigung im ASVG durch Beschluß des

Haupfverbandes erlassen und entsprechend kundgemacht sind, haben sie als &enerelle rechtsverbindliche

Anordnung einer Verwaltungpbe.llördq nach herrschender Auffassung die Oualität von Rechts-verordnungen
(Korinek in Tomand[, SV-system 7. ErgLfg 510 rnwN; Pfeil, BPGG, 8l; Grillberger, Osterreichisclres

Sozialrecht3 105). Als bloße generql,lp Wqisuqgen-oCqt YqrWa (vgl Tomandl, Problerne des

Hilflosenzuschnsses, ZAS 1979, 130 [l34]; derselbe, Grundriß des österreichischen Sozialrechts4 194 in Rz

256) sind sie schon deshalb nicht zu_gUA!_i_fiZiprcn, weil die einzglnen Sozialversicherungsträeer keine dem

Hauptverband untel@, sondern selbstilldlge S,echtssubjekte sind (zutreffend Pfeil,

Ein nicht gewährter Hilflosenzuschuß, DRdA 1990,74 [76 mwN bei FN l0]; derselbe, Neuregelung der

Pflegevorsorge in Österreich, I S I ), sodaß es an einer orga{risationsrechtlichen Über- und Unterord .

Aus der Bindung der Versicherr.r.ng${äggr an diese Rjchtlinien folgl aber entgqgen mehrfach ve,rlrqtenen

Auffassungen (Korinek. Pfeil und Grillbeleer jeweils aaO) noch nicht deren Verbindlichkeit für die Gerichte.

Infolge der Kundmachung füllt zwar ein wesentliches Argument weg, das gegen die Verbindlichkeit der

seinerzeitigen Richtlinien zum Hilflosenzuschuß auch für die Gerichte ins Treffen geführt wurde (Tomandl aaO,

auf derr der Oberste Gerichtshof in den E SSV-NF 1146: SZ 601223, ZAS 1988, 53/5 und JBI 1988, 64

verwiesen hat), Auch wenn nunrnehr alle zur Entscheidung in Pflegegeldangelegenheiten berufenen

Sozialversicherungsträger (und nicht nur die Pensionsversicherungsträger) vom GeltLrngsbereich der

verlautbarten Richtlinien erfaßt sind, ist an der Qualität der Richtlinien als nur die Sozialversicherungsträger

bindende Norrn keine Anderung eingetreten. Zunächst einmal ist unbestritten, daß der Hauptverband nur die

Sozialversicherungsträger. nicht aber die jjb.rig,ef, nach $.22 FPG
vermag (Gruber/Pallinger, BPGG Rz77 zu $ 4), Daß dennoch möglicherweise die Richtlinien als Hilßmittel für

die Interpretation der jeweiligen Begriffe im BPGG auch im Hinblick auf Pflegegelder herangezogen werden

könnten, flir deren Gewähmng niclrt die Sozialversicherungsträger zuständig sind (so Pfeil aaO), ist kein

zwingendes Argument fiir die Verbindlichkeit der Richtlinien für Gerichte; auch andere Interpretationshilfen wie

Gesetzesmaterialien oder Lehrmeinungen haben keine verbindliche Kraft, Ferngr wäfe ep ungewöhnlich. daß der

Teil

Verordnungsgebellübelbllg! (Gruber/PalIinger aaO), wenngle ich zugegeben werden muß, daß dies keinen

entscheidenden Einwand gegen die Verbindlichkeit der Richtlinien darstellen mag (Pfeil, BPGG 82).

Nach Ansicht dcs Obersten Gerichtshof sind jedoch folgende Umstände ausschlaggebend: Wenngleich siclt

die Richtlinien flir die einheitliche Anwendung des BPGG auf die Versicherten bzw Pflegegeldbeansprucher als

davon Betroffene auswirken mftgen, so sind doch die genannten Perqonenkreise nicht Adressaten der

Richtlinien zwar im Hinblicl< auf den einheitlichen Vollzug des BPGG durch die davon erfaßten

Entschcidungsträger anzuwenden sind, jedoch keine verbindliche Kraft für die Sozialrechtssachen

berufenen Gerichte beanspruchen können. Eine Bindung der Gerichte an die Richtlinien des Haupfverbandes

wäre im übrigen im Interesse einer Entscheidungsharmonie höchstens dann sachgerecht, wenn die Sozialgerichte

die Aufgabe hätten, die von den Trägern der Sozialversicherung erlassenen, von den Versicherten bekämpften

Bescheide zu überprüfen. Dies ist aber gerade nicht der Fall. Dern Grundsatz der sukzessiven Zuständiskeit

entsp{echgncl haben die Sozialgerichte vielmehr i.ibqJ die vom Versicherten mil ein.er K.laee gelteqd gemachten

sozial(versiche,runss)reqhtlich.en Ansrprüchg ngch Absc.hluß des ryit einem darübgr absprechenden Bescheid des

Versicirerungstragers beendete{r Vqrwpltunqsyqlfa,hfens i! eineqr ejggnen. selbstä.ndiggn Ver&hren zu

entsclreide_n (Kuderna; ASGG2 44 I Anm I zu S 67; I 0 ObS 2189196a). Die Erhebung der Klage beseitigt gemäß

$ 7l Abs I ASGG den "angefochtenen" Bescheid des Trägers und setzt ein vollkommen neues erstinstanzliches

Verlahren in Gang. Das Gericht kann den - durch die Klage außer Kraft getretenen - Bescheid weder "abändern"

noch "bestätigen" oder "auflreben", rvie dies einem Rechtsmittelverfahren entsprechen würde (vgl Fink, Die

6
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sukzessive Zuständigkeit irn Verfahlen in Sozialrechtssachen, 7 ff, 83 f0. Daß die Richtlinien des

Flauptverbandes auch nach ihrem Inhalt gar keinen Anspruch aufGeltung fiir die Sozialgerichte erheben, beweist

etwa der die Fälle der Sehbehinderung regelnde $ 2l: Bei Vorhandensein eines "aktuellen augenärztlichen
Befundes" soll danach "im Regelfall" eine weitere augenfachärztliche Begutachtung durch einen

"Vertrauensarzt" nicht mehr notwendig sein...,.. Diese Bestimrnung bezweckt wohl eine Erleichterung des

Errnittlungsverfahrens fijr den Entscheidungsträger', ist aber irn Verfahren vor den Sozialgerichten prinzipiell

unabwendbar, und zwar nicht bloß deshalb, weil hier eine Begutachtung durch gerichtsäraliche Sachverständige,

nicht aber durch Verlrauensärzte zu erfolgen hat.

Der Senat hält daher an der bereits mehtfach (10 ObS 2349196f, l0 ObS 2396196t ua) dargestellten
Rechtsauffassung fest, daß die genannten Richtlinien ftir die Gerichte nicht verbindlich sind.

t...1

GZ BMSGPK,2020- rV lBl4-0.192.028, 3l .3 ,2020

Pflegevorsorge

Sonstige Körperpflege

Das aktuelle Regierungsprogramln sieht unter dern Punkt Weiterentwicklung des Pflegegeldes die Entwicklung

eines Pflegegeldsysteini, in dern alle Bedarfe berücksiclttigt sind, vor, Österreich verfligt über ein

Pflegegeldsystem, das sich in der Praxis durchaus seit vielen Jahlen bewährt hat. Nichtsdestotrotz soll ein

ftrnktionierendes System im lnteresse der Betroffenen stets weiterentwickelt werden. Das Regiertrngsprogramm

wir{ zum Anlass genommen, den aus der Judikatur abgeleiteten Weft von 4 Stunden pro Monat flir die sonstige

Körperpflege zu erhöhen.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes zählen ein Wannenvollbad oder ein Duschbad -

abgesehen von der medizinischen Notwendigkeit - nicht zur täglichen Körperpflege im Sinne des $ I Abs. 4

EinstV. Nach der Rechtsprechung ergibt sich ausgeheld davon. dass die pfleggbedürftiee Person aqch dann nicht

der Verwahrlosung auseesetzt ist. \ygnn sle wöchqntlich lpr zwei .Wannenvollbäder oder Duschbäde

kann. ein zeitlichel Betreuungsaufwanel von 4 Stunden monatlich. Der Ganzkörperreinigung kornmt

gr.unclsätzlich in jcnen Fällen eine eigenständige Bedeutung bei der Einstufung zu, in denen die tägliche

I(örperpflege noch selbständig vorgenommen werden kann, nicht aber das Baden oder Duschen.

In Anbetracht der Entwickluqg dqr Aqsstattqne von Sanitärbe{eichen, kontinuierlich steieenden

Durchschqittstemperaturen urld damit verbundener vermehrter Tr4nspir4tion ist aus Sicht des Sozialministeriums

fiir alle Menschen tägliches Duschen gde{ Baderl als. hyeienische Standardversorgune anzusehen.

Da nach einem westlichen Kultqr- und Hygiqneverstiindnis davon avs4ueqh.en ist. dass Wannenvoll- oder

Duschbäder häVfiger als zweima! wöqhentlich duqchgsfijh{t werden, sgll de.r Wert vqn rlronatlich 4 Stunden auf

l0 Stunden erhöhf werden.

Wir ersuchen die Entscheidungsträger sämtliche Vorkehrungen zu treffen und die internen Richtlinien,

Arbeitsunterlagen und dergleichen anzupassen, so dass dieser neue Wert ab L Juli 2020 im Rahmen der

Pfl egegeldbegutachtung zur Anwendung gebracht werden kann.

OLG Wien 01J22022, 7 Rs 70122y

(I 18 Stunden an Pflegebnedarfunstrittig)

[...] Es kann auch nicht nachvollzogen werden, dass sich die Hygienestandards in Bezug aufeine verstärkte

koiperreinigung wesentlich geändert hätten (vgl zurn Betreuungsaufuand für zwei Wannenbäder pro Woche

RIS-Justiz RS0058279). Die Rechtsprechung hat diese Pflegeverrichtung nämlich im{ner vor dem Gesichtspunkt

des Hintanhaltens qiner Vgrwahtlosune (vgl $ 1 EinstV) beurtgjlt un4 ebqn nicht mit der Entwicklune von

Sanitärbereichen. kontinuierlich steigenden Temperaturen und damit verbunden mehr Tra . [.. ']
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OLG Wien 19.06.2022,10 Rs 95/20v

[...] In einer Reihe von Entscheidungen wurde zum Ausdruck gebracht, dass mangels gegenteiliger
medizinischer Indikation ein zweirnaliges Walnenbad qder Dugchen pro Wpche al"s ausreichend apusehen i$t.

ohne dass der Betroffqne damit der Ge&hr der Ve.rr,{ah{losung auqgesgtzt wäre (10 ObS 384102x, l0 ObS
337/02k mwN uva; RIS-Justiz RS0058447). Die Rechtsprechung hat sich bei der Bewertung dieses

Betreuungsaufuandes an den in $ I Abs 4 EinstV fi.ir die tägliche Kör'perpflege angeführten Mindestwerten von
2 x 25 Minuten pro Tag orientierl und ein Wannenbad mit einem Betleuungsaufwand von etwa 25 Minr.rten

bewertet, woraus sich ein monatlicher Aufwand von etwa 3,5 bis 4 Stunden ergibt. Diese Ausführungen können

auch liir anstelle von Wannenbädern genommene l)uschbäder gelten (etwa l0 ObS 384/02x mwN; RIS-Justiz
RS00s8447),

Kein Anlass.von der ständigen Rechtsprechung abzuweichen und einen höhgren rnonatlichen Pflggebedarf als 4

Stunden anzunehmen, [...]
Anmerkung: Berufung hat sich nur geggn dig Berücksichtigu{rg ab 1.7,2020 gewandt-Da die

Berufungswerberin ab 1.7.2020 an den Erlass des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege- und

Konsumentenschutzgebunden sei, werde zuerkannt, dass Pflegegeld der Stufe I ab 1.7.2020 gebühre,

Abschnitt 2Pkt7 2. Absatz Konsensuspapier

Bei ständiger Stuhl- und/oder Harninkontinenz und einer erforderlichen Hilfestellung bei der Reinigung ist
zusätzlich.die l-lilfe zur Yerrichtur.rg der Ngtdlrrft zV berüc\qichtieen.

Anmerkung: Geht zurück auf den ErlassZl.43.010l60-9al01, ausdJücklich entgeeqn OGH 18.Q2.1999, l0 ObS

410/98rn, wonach bei einer Person, die ständig windelversorgt ist, bei der Feststellung des zeitlichen
Betrerrungsaufiuandes lediglich der Richtwert für die Inkontinenzreinigung im Ausmaß von 20 Stunden mtl. zu

berücksichtigen sei, da die der Unterstützung beim Toilettengang nicht bedürfe. Somit könnten ntrr' 20 Stunden

pro Monat für die Inkontinenzreinigung, nicht jedoch wgitere Stunden als Zeilaufwand fijr die praktisch gar nicht
mit einer Hilfsperson dur.chgefiihrte Vgrrichtuns der Notdurt am WC zuerkannt werden.
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2 Anspruchsberechtigter Personenkreis / Leistungsexport

2.1 Unionsrechtliche Einordnung

Unionsrechtlich ist das österreichis,che Pflegggeld ei{re Lejqtung bei Krankheit im Sinp des Art 3 Abs I lit a

vo 883/2004.

Es handelt sich dabgi qichl uu eine Sachleistung
Sinn des ,{rt2_l_VQ_883/20Q4 (10 ObS 96ll4m SSV-NF 28167, t0 obs 34l20b uva; EuGH C-215199, Jauch,
Rn 35 zum österreichischen, und C-388/09, da Silvq Martins, Rn 43, zum deutschen Pflegegeld; Spiegel,

trESS-Arbeiten betreffend die Koordination von Pflegeleistungen, ZESAR 2013,209 [2 10, FN 7 mzwH]).

2.2 Anspruchsberechtigte mit österr Grundleistung ($ 3 BPGG)

RIS-Justiz RSOl 13278 lTll

l0 obs 273199s; l0 ObS 32ll00d; l0 ObS 286102k

BPGG $3
EGV Maastrichl Artl77
F.C Amsterdam Art234
Verordnung (EWG) Nr 1408/71 des Rates 371R1408 Wanderarbeitnehmerverordnung Artl0a
Veroldnung (EWG) Nr 1408/71 des Rates 371R1408 Wanderarbeitnehmeryerordnung Art4 Abs2a

Der EuGII hat sich mit der Frage der Beitragsabhängigkeit (Beitragsunabhängigkeit) des Bundespflegegeldes

bereits beschäftigt und dazu im Urteil vom 8.3.2001, Rechtssache C-215/99 - Jauch, ausgesprochen, dass das

österreichische Pflegegeld nicht als beitragsunabhängige Sondelleistung im Sinne der VO zu qualifizieren sei

uncl claher nicht den Ausnahmetatbestand des Artl0a der VO erftille (Slg 2001, I-0 1901, Randnr.34 = RdW

20011324 fsohattleitnerl : ARD 522912312001), Damit wurde das österreichische Bundespfleeegeld als Leistung

bei Krankheit eingestuft, die irT Anw_epdUqgsbereich der VO grundsjitzlich augh i4s Ausland. zu exportieren ist.

wenn die sonstigen Anspruchsyorausset.zuneen erfijllt sind.

2.3 Anspruchsberechtigte ohne österr Grundleistung ($ 3a Abs I BPGG)

oGH 17.06.2014,10 ObS 36/14p

ZAS-Judikattv2014t85:Beck, ÖZpXZOrutS4Sl42-Beck, ÖZpRZOl4,t42:ÖZPR20l4l95 S 145 -ÖZPR
2014,145:EvBl'LS 20141162:Jus-Extra OCH-T5662: Rudda, ZPP.2014l1l6 S 174-Rudda,2PR2014,174
= DRdA 2014,600: ecolex 20141340 S 811 - ecolex 2014,81 I : DRdA 2015,186123 (Pfalz) - DRdA 2015/23

(Pfalz) : SSV-NF 28139 : SZ20l4l58

Sachverhalt
Die 1937 geborene Klägerin lebt seit 2005 in Qsterreich und wohnt seit2012 bei einer ihler Töchter in Wien. Sie

bezieht eine Pensionsleistung aus Bulgarign und seit 1.7.2010 von der beklagten Partei die Ausgleichszulage,

hat aber keinen Anspruch auf den Bezug einer Invaliditätspension oder Berufsunftihigkeitspension nach

österreichischem Recht,

Rechtliche Beurteilung

t.,.1

5. Mit I . 1.2012 hat sich die Rechtslage geändert. Der Anspruch auf Pflegcgeld richtet sich nunmehr

ausschließlich nach dem BundespflegegeldG (vgl $ 49 Abs l7 BPGG). Anspruch auf Pflegegeld nach diesern

Gesetz, den die Klägerin geltend macht, besteht seither auch ohne Grpfrdleisttrng gemäß $ 3 Abs 1 und 2 BPGG

ftir'österreichische Staatsbürger. die ihren gewöhnlichen Aufenthqlt im lnland !-raben ($ 3a Abs I BPGG). Den
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österreichischen Staatsbürgern sind Fremde gleichgestellt, insoweit sich eine Gleichstellung aus Staatsvefirägen

oder ljnionsrecht ergibt ($ 3a Abs 2 Z I BPGG).

6. Die Klägerin hat seit l.1.2012 Anspruch auf Pflegegeld nach $ 3a Abs2Z I BPGG:

Dieser Anspruch setzt lediglich voraus, dass die betreffende Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich

hat und keine Grundleistung bezieht. Das trifft auf einen Ausgleichszulagenbezieher, der in Österreich lebt und

eine Pension aus einem andelen EU-Mitgliedstaat bezieht, grundsätzlich zu. Weder ausländische Pensionen noch

die Ausgleichszulage sind im l(atalog von Grundleistungen gemäß $ 3 Abs I Z I - l0 BPGG angeführt. Daher

können sich Unionsbürger unter den genannten Voraussetzungen auf $ 3a Abs 2 Z I BPGG berufen, weil Att l8
AEUV jedwecle Diskrimirlierpng vol Unionsbürgqrn gesenüber eigenen $taatsbürgern verbietet. Dies bedeutet,

class ein Unionsbürger auch bei Bezug einer beitragsunabhängigen Leistung wie der Ausgleichszulage,

Pflegegeld gemäß $ 3a BPGG in Anspruch nehmen kann, wenn sein gewöhnlicher Aufenthaltsort - wie im Fall

der I(lägerin - in Österreich liegt (vgl lrelten, Pflegegeld ftir Ausgleichszulagenbezieher aus anderen

EU-Mitgliedstaaten?, öZpp.ZO14, 44 t45l). Nach den Feststellungen der Vorinstanzen hat sie unter

Zugrundelegung des $ 4 BPGG r.rnd der EinstufungsV zum BundespflegeG Pflegebedarf in
anspruchsbegründender Hölre.

7. Dem steht nicht - wie das Erstgericht und Greifeneder/Liebhart, Pflegegeld' Rz 192 rneinen - entgegen, dass

die l(lägerin nur eine bulgarische Rente bezieht und Osterreich nach den oben genannten

I(oordinierungsbestirnmungen der VO (EG) Nr 88312004 fiir Geldleistungen bei I(rankheit (Pflegebedürftigkeit)

nicht zustänclig ist, sondern Bulgarien, dessen Recht Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit vorsieht (s die bei

Fuchs, Europäisches Sozialrecht6 314 f abgedruckte Liste der Verwaltungskommission vom Mai 20 l0 [unter:
http ://ec. europa.eu/social/main j sp?langld:de&catld:8 6 8l).

S. f. . .l Greifeneder/Liebharl (aaO Rz I 83 und I 92) flihren aus, nach der KoordinierungsVO gelte der - in Art 23

VO (EC) Nr 883/2004 konkretisierte - Grundsatz, dass nur die Rechtsvorschriften eines einzigen Mitgliedstaats

anzuwenclen seien. Aufgrund dieses Grundsatzes der Einheitlichkeit des Systenrs der sozialen Sicherheit könne

llur vont zr"rstäncligen Staat die Sach- und Geldleistung der I(rankenversicherung bezogen werden, weshalb der

Anspruch auf Pflegegeld in Österreich ausgeschlossen sei, wenn Östet'reich nach der KoordinierungsVO nicht

dsr iür Leistungen der Krankenversicherung zuständige Staat sei. Da es sich um eine Frage der Zuständigkeit des

t,eistungsträgers handle, könne auch nicht mit dem Gebot der Gleichbehandlung von EU (EWR)-Bürgern mit

den österreichischen P fl egegeldbeziehern algumentiert werden,

Denr ist zu elwidern:

Es trifft zu, dass die Vorschriften über die Bestimmung des anwendbaren Rechts in der - von der VO (EG)

Nr 883/2004 abgelösten. VO (EWG) NL 1408/7 I nach ständiger Rechtsprechung des EuCFI ua bezwecken, dass

die Betroffenen glunds4tzlich 4em S),stem dgr sozialgn Sicherhe,it eines einzieen MitgliedstaaJs unterliegen'

sodass clie Kumuliep4g an,wendb,arer natiopaler Rechtsvo{schriften uqd die Schwierigkeiten. die sich daraus

ereeben können. verniede (EuGFI C-611/10 und C-612l10, Hudzinski und l(awrzyniak,Rn 4l mwN).

lJnter Berufung anf Vorjudikatur sprach der EuGH im Urteil in den Rechtssachen Hudzinski und Wawrzyniak

(Rn 45 ffl aus, dass die Koordinierungsbestimmungen ftir Farnilienleistungen dahin auszulegen sind' dass sie es

einem Mitgliedstaat, der nach diesen Vorschriften nicht als zuständiger Staat bestimmt ist, nicht verwehren,

allein nach seinem nationalem Recht einem Wanderarbeitnehrner Familienleistungen zu gewähren, Demnach

kann ein Mitgliedstaat cinen Leistungsanspruch nicht deshalb verneinen, weil er nach Unionsrecht nicht
zustiindig ist, wenn der Anspruchswerber alle Anspruchsvoraussetzungen nach rein nationalem Recht

erfüllt. Auch wenn dieses Urteil Familienleistungen betrifft, sind die auf Vorjudikate gestützten Aussagen des

EuGII angesichts ihrer allgemeinen Natur anch für die Kategorie ,,Leistung bei Krankheit" anrvendbar (vgl

Feh.en, Pflegegeld flir Ausgleich szulagenbezieher aus andelen EU-Mitgliedstaaten?, ÖZpXZ0l4, 45 f)'

9. Da die Klägerin die Anspruchsvoraussetzungen nach $ 3a Abs 2 Z I BPGG erftillt, steht demnach einem

Anspruch auf Pflegegeld nicht entgegen, dass nach Unionsrecht Bulgarien der für Geldleistungen bei Krankheit

zuständige Staat isi. Denn nach rein nationalem Recht sind die Voraussetzungen des $ 3a BPGG eLfüllt. Dies gilt

selbst dalrn. wenn die betreffende Persor:r bereitp Pflesqleistuneel aus diesem anderen pensionsauszghlenden

S144t_bgztght. In diesem Fall wäre Österreich verpflichtet, zumindest einen ljnterschiedsbetras zu zahlen, sollte

das österreichische Pflegegeld höher als die ausländische Leistung sein (Felten, Pflegegeld flir
Ausgleichszulagenbezieher aus anderen EU-Mitgliedstaaten?, ÖZpp.Z0t+,44 l45D'

10. $ 7 BPGG normiert, dass Geldleistungen, die wegcn Pflegebedürftigkeit nach anderen bundesgesetzlichen

oder ausländischen Vorschriften gewährt werden, auf das Bundespflegegeld anzurechnen sind. Diese

Antikulrulierungsnorm erfasst aber nur tatsächlich bezogene Leistungen; ein erst zu realisierender Anspruch

rechtfertigt daher noch keine Anrechnung (vgl l0 ObS l/032, SSV-NF l7144; Pfeil, BPGG 117;

Greifenecler/Liebhart,Pflegegeld' Rz-233). Die Antikumulierungsvorschrift des Art 34 VO (EG) NL 883/2004 ist
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in der vorliegenden Konstellation nicht anwendbar, betrifft sie doch das Zusarnmentreffen einer Geldleistung
wegen Pflegebedürftigkeit und einer Sachleistung aus diesem Glund.

oGH 24.06.2020, l0 Obs 34120b

özpyzozltsS s 178 - özpn 2020,178: ssv-NF 34143

Sachverhalt

Die Klägerin ist österreichische Staatsbürger_in. Sie hat ihlen Hauptwohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in

Österreich.

Aufgrund ihrer Ehe mit ihrem bereits verstorbenen Gatten, der italienischer Staatsbürger war und in Italien lebte,

bezieht die Klägerin in Italien eine Witwenpensio4 nac!--lIalisqbqhcnL&qqhl. Sie ist beim italienischen
I(rankenversicherun gsträger krankenversi chert.

Rechtliche Beurteilung

1.1 Gemäß$3aAbsl BPGGidFBGBI 12015112 ($49Abs25BPGG)bestehtAnspruchauf Pflegegeldauch
oh{re Crundleistung gemäß g 3 Abs I und 2 BPGG flir österreichische Staatsbürger, die ihren gewöhnlichen

Aufenthalt im Inland haben, sofern nach der VQ 8$3/2004. nicht ein a.nde{gr Mitgligdstaat fiir Pfleg;eleistuneen

zuständig ist.

1.2 Für die Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats auch nach $ 3a Abs I BPGG sind allein die

I(ollisionsregeln der VO 8S3/2004, insbesondere deren Art ll ff heranzuziehen (RIS-Justiz RSO 131205). Der

Oberste Gerichtshof hat in mehreren Entscheidungen die Unionsrechtskonformität des $ 3a Abs I BPGG bejaht.

Die llestimmung steht im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union, weil
dieser den Mitgliedstaaten lediglich das Recht - und nicht die Pflicht - einräumt. über die Zuständigkeitsreggln
der VO 883/2004 hilraus Leistungef nach natioqalern Recht zu gervähren (10 ObS 83/l6b SSV-NF 30/80 ua;

l0 ObS l0l/l8b mwLI; RSO131206), Der Anregung der Revisionswerberin, ein diesbezügliches

Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen tJnion zu richten, kontmt der Oberste

Gerichtshof daher nicht nach.

1.3 Neben den Kollisions n der Art I I ff VO RR1/).OO4 enthalten die Aft23 Ff VO RRi/20021 ffir die

I(rankenversicherung der Pensionisten (,,Rentner" im Sinn des Art I lit w VO 883/2004)
Sonderkollisionsnormen (EichenhoJer, Sozialrecht der Europäischen UnionT [2018] Rn 136, 195), Die

Leistungszuständiekeit fiir Geldleistyngg4 bei Krankheil fiir eine Pensionisti.n wie die Kläseryn ljegtgemäß

lm 25

tragen hat (vgl l0 ObS 123l16k, SSV-NF 3l19; Janda in Fuchs, Europäisches , Aft29 VO 883/2004

Rn 1). Dies ist nach den Verfahrensergebnissen im vorliegenden Fall Italien, weil die Klägerin eine

Witwenpension nach italienischem Recht bgzigh! (vgl Art 24 Abs I und Abs 2 lit a VO 883/2004),

1.4 tjnionqrechtlich ist das österreichischgPfleeegeld eing Leistung beJ-Kr?nkheit irn Sinn des Art 3 Abs I lit a

VO 883/2004. Es handelt sich dabei nicht um elne. gachlgislLun&bei-Kgnkheit. qondern um eine Geldleistung bei

I(rankheit im Sinn des Art 2l VO 88312004 (10 ObS 96ll4m SSV-NF 28167 ua; EUGH C-215199, Jauch,Rn35
zum österreichiscl,en, und C-388/09, da Silva Martins, Rn 43, zum deutschen Pflegegeld; Spiegel,

trESS-Arbeiten betreffend die Koordination von Pflegeleistungen, ZESAR 2013,209 [210, FN 7 mzwH]).

1.5 Die Vorinstanzen haben diesc Rechtsprechung beachtet. Eine Korrekturbedürftigkeit ihrer Rechtsansicht,

dass der Klägerin vor diesern Hintergrund kein Anspruch auf Pflegegeld gemäß $ 3a Abs I BPGG zusteht, zeigt

die Revisionswerberin nicht auf. Ob in Italien tatsächli.ch Pflege'("geld-)leistqnge,n erbracht yerden od,er nicht.

spielt flir die Bestimmung der Leistungszuständiekeit nach den Kollisionsregeln der VO 883/2004, woraltf das

Berufungsgericht hingewiesen hat, kei4e Rqlle (10 ObS 83/l6b SSV-NF 30/80, Pkt 4.5).

2. Den Argumenten der Revisionswerberin ist noch entgegenzuhalten:

2.1 Richtig ist, dass der Gerichtshof der Europäischen Union zwischen Leistungen bei Pflegebedürftigkeit und

solchen bei Krankheit differenziert: Leistungen bei Pflegebedürftigkeit haben gegenüber Leistungen bei

Krankheit ergänzenden Charakter, sie sind nicht deren integraler Bestandteil. Leistungen bei Pflegebedürftigkeit
können insbesondere durch ihre Anwendungsmodalitäten Merkmale aufweisen, die in der Sache in einem

gewissen Maß auch den Zweigen lnvalidität und Alter nahekommen könnten (vgl näher Kaeding, Leistungen bei

Pflegebedürftigkeit - die geplante Anderung der VO [EG] 883/2004, ZESAR 2019, 206 [207 mwFI]). Dies

ändert aber nichts daran, dass sie dennoch den ,,Leistungen bei l(rankheit" im Sinn des Art 3 Abs I lit a

VO 883/2004 gleichzustellen sind, wenn sie darauf abzielen, den Gesundheitszustand und die

L1_



Lebensbedingungen der Pflegebedürftigen zu verbessern (EuGFl C-679116, A [Aide pour une personne

lrandicapöe1,Rn4244 mwH), Dies entspricht genau dem Zweck des Pflegegeldes (RS0 106398). lm Übrigen
gelten Geldleistungen bei Pflegebedi.irftigkeit auch nach dem Wortlaut des Art 34 Abs I VO 883/2004 als

,,Leistungen bei l(rankheit".

2.2Eshat daher bei der von den Vorinstanzen bejahten Anwendbarkeit der schon dargestellten Kollisionsregeln
der Art 23 ff VO 88312004 zu bleiben. Diese das Recht der Rentner und ihrer Farnilienangehörigen bei der
I(oordinierung von Leistungen bei Krankheit, Mutterschaft und Vaterschaft regelnden Sonderkollisionsnormen
gehen der von der Revisionswerberin Ilir die Behauptung der Zuständigkeit Österreichs ins Treffen gefiihrten
Auffangregelung des Art I I Abs 3 lit e VO 88312004 vor (vgl l0 ObS l23ll6k SSV-NF'3l19,Pkt2.6).

2.3'Iatsächlich gewälrrt Italien nach
beschlossenen Liste weder Geld- noch Sachlgistyrlggn bei Pfl,ee9 (abgedruckt bei Bieback in Ftrchs,
Europäisches SozialrechtT Art34 VO 88312004 Rn l8). Darauf kommt es aber nach $ 3a Abs I BPGG wie
bereits ausgeführt ebenso wenig an wie auf den von der Revisionswerberin behaupteten Urnstand, Italien würde
irn Fall der Pflcgebedürftigkeit nul bestimmte, im Anhang X zur VO 88312004 aufgezählte beitragsunabhängige
Sonderleistungen gemäß Art 70 VO 88312004 erbringen, die nicht exportiert werden müssten.

hn Einklang mit dern Unionsrecht bleibt ieder Miteliedstaat selbst d4fi.ir zuständig. in.seinen Rechtsyorschriften
festzulesen. unter welchen Voraussetzungen d,ie Leistungen eines Systerns der sozialen Sicherheit gewährt
werden (EuGH C-6 I I /10 und C-6 l2110 , Hudzinski und Wavvrzyniak, Rn 42 mwH). Die Mitgliedstaaten können

infolge des auf Glundlage des Art 48 AEUV geschaffenen Koordinierungsrechts ledislich nicht bestimmen.

inwieweit ihre eieenen Rechlsvorschrifter'l edgl_=die gines ande{en it4itgliedstaats anWendbar. sind
(10 ObS l23ll6k SSV-NF 3l19, Pkt 4.4 rnrvH). Fehlt wie im vorliegenden Fall die Zuständigkeit Osterreichs zur
Gewährung von Pflegeleistungen nach der VO 883/2004, besteht keine unionsrechtliche Verpflichtung, dennoch
solche zu gewähren.

2.4Die Revisionswerberin fordert zn Unrecht die Gleichstellung der von ihr nach italienischem Recht bezogenen

Witwenpension mit einer österreichischen Grundleistung gemäß $ 3 Abs 1 und 2 BPGG. Die Gleichstellung von
Sachvcrhalten odel Ereignissen, die in einem Mitgliedstaat eingetreten sind, kann nämlich in keinem Fall
bcwirl<en, dass ein anderer Mitgliedstaat zuständig wird odel dessen Rechtsvorschriften anwendbar werden
(10 ObS l0l/l5y SSV-NI] 30/41; RSO130847). An der Zuständigkeit Österreichs und darnit an dcr
Anwendbarkeit österreichischer Rechtsvorschriften, die Voraussetzung ftir die von der Revisionswerberin
gcfordertc'l'atbestandsgleichstellung wären, fehlt esjedoch im vorliegenden Fall.

2,5 Die Revisionswerbcrin behauptet, sie werde rnittelbar diskriminiert, weil sie nicht die Witwe cines

österreichischen Staatsangehörigen, sondern die Witrve eines italienischen Staatsangehör'igen sei. Der Utirstand
jedoch, dass die Klägerin eine Witwenpension nach italienischem Recht bezieht, beruht nicht auf der

Staatsangehörigkeit ihres verstorbenen Gatten, sondern auf dem tJmstand, dass die Voraussetzungen fiir die

Gewährune einer Wiqwenpension an dig Kläggrin nach italienischer,n Recht erfüllt sind. Die Klägerin er'fiillt
infolge der daher gegebenen Leistungszuständigkeit Italiens in unionsrechtlich zulässiger Weise nicht alle
Anspruchsvoraussetzungen naclr innerstaatlichenr Recht, sodass eine mittelbale Disl<riminierung im Sinn des

Aft 4 VO 88312004 nicht vorliegt (vgl l0 ObS 123ll6k SSV-NF 3l19, Pkt 4.5 und 4.6).

2.6 Die Revisionswerberin macht geltend, dass $ 3a BPGG gleiqhheltsryidrig sei, weil ihr als österreichischer
Staatsbürgerin in unsachlicher Weise Leistungen vorenthalten würden. Der in Art 7 B-VG norrnierte
Gleichheitsgrundsatz verbietet rvillkürliche unsachliche Differenzierungen. Er wird dann verletzt, wenn der

Gesctzgeber Gleiches ungleich behandelt (RS0053981). Dem Gesetzgeber steht ein Cestaltungsspielraum
verfassnngsrechtlich insoweit zn, als er in seinen rechtspolitischen und wirtschaftspolitischen Zielsetzungen frei
ist. Gerade im sozialversicherungsrecht ist eine durchschnittliche Betlachtungsweise erforderlich, die auf den

Regelfall abstellt und damit Härten in Einzelftillen nicht ausschließen kann (RS0053889 [T2]).

Vor diesern I{intelgrund vermag der Oberste Gerichtshof die verfassungsrechtlich der
Revisionswerberin gegen $ 3a Abs I BPGG nicht zu teilen. Denn Österreich gervährt in allen Fällen, in denen

seine Zuständigkeit feststeht, nach dieser Bestimnrung Pflegegeld auch ohne Grundleistung an österreichische
Staatsbürger. Fehlt es an einer österreichischen Zuständigkeit, so liegt dies nur daratr, dass eine

leistungsberechtigte Person - nach den Intentionen der VO 883/2004 - den Rechtsvorscht'iften des

Sozialversicherungssystems eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union unterliegt und grundsätzlich
daraus leistungsberechtigt ist, Der Ur4stand alle_in. dass andere Miteliedstaaten 4er Union kcine
Pflege-(geld-)leistungel e{bringen. verpflichtet Qs.terreich unioJrsrechtlich - wie ausgeführt - nicht zur
Schaffung eines entsprgqbgndg4__Ä4lpluehs. Im Einzelfall ist cs möglich, dass cine österreichische
Staatsbürgerin mit \Yohnsitz und Aufenthalt im Inland, die l<eine inländische Grundleistung bezieht, bei
gegetrener l,eistungszuständigkeit cines anderen Mitgliedstaats keine Ptlege-(geld-)leistungen erhält. Vor
diesem I{intergrund fiihrt dies nicht zur behaupteten Gleichheitswidrigkeit des $ 3a Abs I BPGG.
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2.4 Personen mit vorübergehendem Schutz nach der Massenzustromlll

RIS-Justiz RS0134492

l0 ObS 621232: l0 ObS 791232:10 ObS l06l23w; l0 ObS ll5l23v
BPGG $ 3a Abs2Z I

EG-RI- 200ll55lEG - Massenzustromrichtlinie Art l3

Personen, die vorübergehenden Schu genießen, zählen zu dern gemäß $ 3a Abs 2

Z I BPGG erfassten Personenkreis und haben daher bei Erfüllung der übrigen Anspruchsvoraussetzungen einen

Anspruch auf Pfl egegeld.

Die Aufzählung der PersoJren lnit besgnderen.Bgdürf-nissgn in,Art l3 A,bs 4 MassenzustromRL ist demonst{qtiv

ausgestaltet (,,beispielsweise"). Sie unterstellt den darin aufgezählten Personengruppen - unbegleiteten

Minderjährigen sowie Personen, die besondere Formen von Gewalt erlebt haben - typi.sie{t einep eesteigerten

Hilfsbedarf, (Tl)
Ein besonderer Hilfsbedarfbesteht - unabhängig von den diesem Bedarfzugrunde liegenden Gründen - auch bei

Personen, die auferund einqr körberli,cbel. ggistjeel g4er psyqh,is.ch,en B,.ehindgrung o.der einer

Sinnesbehinderune einen. ständigen Betrguvngs; und,Hllfsb-e.daff ("Pfleeebeda,rfl im. Sinn dqs $ 4 Abs I FPQG
haben. Diese Personengruppe ist daher von Art l3 Abs 4 MassenzustromRl erfasst (T2).

oGH 22.08.2023,10 ObS 621232

ARD 68731t612023

Sachvcrhalt

ll l Die in der Ukraine geborene Klägerin kam am 28.3.2022,,aus dem ukrainischen Kriegsgebiet" nach

Österreich. Sie und ihre Mutter verfiigen über einen vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ausgestellten

Ausweis flir Vertriebene.

l2l Gegenstand des Revisionsverfahrens ist die Frage, ob sie zum Kreis der - bei Erfüllung der übrigen

Voraussetzungen - anspruchsberechtigten Personen nach $ 3a Abs 2 BPGG gehört.

Rechtliche Beurteilung

tl4l .l.1. 
$ 3a Abs I BPGG gewährt Anspruch auf Pflegegeld auch ohne Grundleistung für österleichische

Staatsbürger, die ihlen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben.

tl5l Nach $ 3aAbs 2 BPGG sind den österreichischen Staatsbürgern (soweit im vorliegenden Fall relevant)

gleichgestellt:

Z 1: Fremde, die nicht unter eine der folgenden Ziffern fallen, insoweit sich eine Gleichstellung aus

Staatsverträgen oder Unionsrecht ergibt, oder

t...1

Z 4: Personen, die über einen Aufenthaltstitel

a),,Blaue Karte EU" gemäß $ 42 NAG,

b) ,,Daueraufenthalt-EG" gemäß $ 45 NAG,

c),,Daueraufenthalt-Familienangehöriger" gemäß $ 48 NAG,

d) ,,Familienangehöriger'o gemäß $ 47 Abs 2 NAG oder

e) gemäß $ 49 NAG

verfligen,

tl6l |.2. Die in g 3a Abs 2 24 BPGG genannten Fälle betreffen nur jene zusätzlichen Fälle, die nicht bereits

durch das unmittelbar anwendbare Staatsvertragsrecht bzw Unionsrecht nach $ 3a Abs 2 Z I BPGG erfasst

werden (10 ObS 116120m SSV-NF'34172;10 ObS 8l/l8m).
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U7l Im vorliegenden Fall ist daher zr"rnächst zu prüfen, ob die I(lägerin zutn Personenkreis gernäß $ 3a

Abs2 Z I BPCG gehört, der aufglund des tJnionsrechts österreichischen Staatsbi.irgern im Hinblick auf den

Anspruch auf Pflegegeld gleichgestellt ist.

!S] l.3.Zu betrachten sind im vorliegenden Fall im Rahmen der vorzunehmenden allseitigen rechtlichen
Prüfung (vgl RS0043352) die Masservustrp.mRl in Verbindung rnit dem irn Sinn des Art 5 MassenzustromRL
ergangenen Durchflihrunesbesqhlu.ss 202?/382/EU des Rates vom 4. 3. 2022 zur Feststellune des Bestehens

eines Massenzustrorns von Vertriebenerl aus der Ukr4i4e irn Sinn des Ar1 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur
Einftihrung eines voriibergehenden Schutzes (ABl L 7lll vorn 4.3.2022; künftig: Dulchfilhmngsbeschluss des

Rates) sowie die Richtlinie 20ll/95lEU des Europäischen Parlaments und des Ratcs vom 13.12.201I über die

Normen fijr die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf
internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status fiir Flüchtlinge oder für Personen rnit Anrecht auf
subsidiären Schutz und fiir den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (ABl L 337l9; künftig: StatusRl), durch die

die vonr Berufungsgericht herangezogene StatusRl aF (RL 20041831F.G) aufgehoben rtnd neu gefasst wurde
(Aft 40 StatusRl; vgl l0 ObS l53ll3t SSV-NF 27187 lBrwGr 2.2.1).

tlgl 2.1. Die MassenzustromRl verfolgt das Ziel, Mindpstnormen ftUlls_l8evü4luu!&-ygrübereehenden
Schutzes in Fällen eines Massenzustroms von Vertriebenen aus Drittländern, die nicht in ihr Herkunftsland
zurückkehren können, festzulegen und eine ausgewogene Verteilung der Belastr.rngen, die nrit der Aufnahrne

dieser Personen und den Folgen dieser Aufirahrne verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten zu fordern (Art I

MassenzustromRl; vgl allgemein zur MassenzustrornRl: Feik, Die Ukraine-Vertriebenen-Verordnrrng,
FABL2022, r t7 ffl),

tzll 2.2.Der Inhalt des vorübergehenden Schutzes ergibt sich aus Kapitel III der MassenzustromRl
(,,Pflichten der Mitgliedstaaten gegenüber Personen, die vorübergehenden Schutz genießen"). Vorgesehen sind

1...] soziale Rechte im Bereich der Wohnversorgung, Soziall-eistuneen und rnedizinischen Versorguns (Art 13.

d,azu unten) 1...1(Art l4),

l24l Nach Art 2 Abs I lit a des Durchflihrungsbeschlusses gilt der vorübergehende Schutz fiir ukrainische

Staatsangehörige, die vor dem 24.2.2022 ihren Aufenthalt in der Ukraine hatten und am oder nach dem

24.2.2022 infolge der militärischen Invasion der russischen Streitkräfte, die an diesem Tag begann, aus der

Ukraine vertrieben wurden.

125) Die l(lägerin ist von dieser Personengruppe unstrittig erfasst.

I;,261 2.4.Die MassenzustromRl findet ihre österreichische Entsprechung im Bereich des Aufenthaltsrechts

in $ 62 AsylG und der darin (Abs l) enthaltenen Verordnungsermächtigung, [...] Auf dieser Grundlage rvurde

die Verordnung der Bundesregierung über ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht fiJr aus der Ukraine

Vertriebene (VertriebenenV, BGBlll2022192 idF BCBlll2023l27) erlassen, die ein vorübergehendes

Aufenthaltsrecht bis (derzeit) 4. 3. 2024 gewährt.

l27l Aus cler Ukraine Vertriebene sind von der Grundversorgung, erfasst (vgl Haller/Binder, Yertriebene aus

der Ukraine und das österrcichische Asylsystenr - Einordnung und Vergleich, BlogAsyl, 9.6.2022, unter

,,3.3. Versorgung"). Ln Bereich del Krankenversicherung wurden sie in die Verordnung über die Durchführung

der l(ranke{rversichenl4g fiir die gemäß $ 9 ASYS i{r die Krankenversicherune einbezgeenen Personen

aufggnommen (BGBlll 20Z2llO4). Darüber hinaus haben die im Sinn der VertriebenenV aus der Ukraine

vertriebenen Personen flir die Dauer des vorübergehenden Schutzes Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld ($ 2

Abs I Z 5 lit d KBGG) und Familienbeihilfe ($ 3 Abs 7 FLAG).

t30] 2.6. Die StatusRl regelt die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen

mit Ansprr.rch auf internationalen Schutz (wobei unter internationalem Schutz gemäß Art 2 Iit a StatusRl die

flüeltl_UgCgtCglqqbgt und der su.bsidiäre Schutzstptus, jeweils im Sinn des Art 2 lit e und g zu verstehen ist),

einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder Personen, die Anspruch auf subsidiären Schtrtz haben, sowie den

lnhalt des zu gewährenden Schutzes.

t331 2.7.Zum Verhältnis der StatusRl zvr IYlasse.nzustrqmRl ist klarzustellen, dass der vorübergehende

Schutz nach der M mRT. nicht die Anerkennuns des Flüchtlin s im Sinn der Cerrfer

Flüchtlingskonvention berührt (Art 3 MassenzustronrRl). Vertriebene irn Sinn der MassenzustromRL können

auch in den Anwendungsbereich von ,,sonstigen internationalen oder nationalen lnstrumenten, die

internationalen Schr.rtz gewähren", fallen. Dies gilt insbesondere ftir Personen, die aus Gebieten geflohen sind, in

denen ein bewaffneter Konflikt oder dauernde Gewalt herrscht (Art2 litc MassenzustromRL). Nach Art l7
Abs I MassenzustromRL ist zu gewährleisten, dass Personen, die vorübergehenden Schutz nach der

MassenzustromRL genießen, jederzeit einen Asylantrag stellen können.

l34l Aus all dem folgt, dass von der MassenzustronrRl erfasste Personen bei Erfüllung der rnateriellen

Voraussetzungen auch die Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus (im österreichischen Recht gemäß $ 8
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AsylG) erlangen können. Das AsylG normiert lediglich eine Hemrnung der Verfahrensfristen fiir Vertriebene im
Sinn der Massenzustror.nRl und der Verordnung nach $ 62 AsylC (g 22 Abs 8 AsylG; vgl Frik, Zugang zum
Asylverfahren für Vertriebene aus der Ukraine, juridikum 2Q23, 12 ff). Eine Zuerkennung des Status des

subsidiär Schutzberechtigten nach $ 8 AsylG an Vertriebene im Sinn der MassenzustromRL bzw der
VerlriebenenV ist daher auch während der Dauer des vorläufigen Schutzes rnöglich (vgl etwa BVerwG
17.3.2023,W 196 221 8435-l).

t35l 2.8. Allerdings gglten die in Artt 28. 29 StatuqRl qormiqft , denen aufgrund
des materiellen Vorliegens der einen oder anderen Schutzform (als Flüchtling oder Person mit Anspruch ar.rf

subsidiären Schutz) internationaler Schutz zuerkannt, denen also gin Statlrs verlig.hqn_llrurclg Qgl Fri.ihwirth,
Ternporärer und internationaler Schutz - Ein Überblick am Beispiel von Schutzsuchenden aus der LJkraine,

BlogAsyl, 2. Mai 2022, unter ,,Individualisiertes Verfahren"). [...].

t361 2.9.|m vorliegenden Fall ergibt sich aus dem Akteninlralt keine Zuerkennung des Status der subsidiär
Schutzberechtigten gernäß $ 8 AsylG an die Klägerin.

l37l Die Frage der Erforderlichkeit einer fiirmlichen Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus muss im
vorliegenden Fall allerdings nicht näher erör1ert werden, weil die Einbeziehung der Klägerin in den

Personenkreis gemäß $ 3a Abs 2 Z 1 BPGG bereits aus der MassenzustromRl zu gewinnen ist,

3.1. Art l3 MassenzustromRl lautet:

,,Abs I [...]
Abs 2: Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die Personen, die vorübergehenden Schutz genießen, die notwendige
Hilfe in Form von Soziall.eistuneen und Lgislungqn zqr_S-i,qherung des Lebensunlq{ha
die rnedizinische Versorgung erhalten. sofe.r{r sie nicht, tiber ausreiqhendq Mittel ver{ii&en. Unbeschadet des

Absatzes 4 urnfasst die notwendige Hilfe im Hinblick auf die medizinische Versorgung rnindestens die
Nofversorgung und die unbedingt erforderliche Behandlung von Krankheiten.

Abs 3: Üben die Personen, die vorübergehenden Schutz genießen, eine abhängige oder selbständige
Erwerbstätigkeit aus, so ist bei del Festlegung der beabsichtigten Unterstützung ihrer Fähigkeit, selbst für ihren
fJ nterhalt au fzuko rn lnen, Rechnung zu tr agen.

Abs 4: Die Mitgliedstaaten gewähren Personen, die vorübergehenden Schutz genießen und besondere
Iledürfnisse haben, beispielsweise unbegleitete Minderjährige oder Personen, die Opfer von Folter,
Vergewaltigung oder sonstigen schwerwiegenden Formen psychischer, körperlicher oder sexueller Gewalt
geworden sind, die erforderliche medizinische oder sonstige Hilfe."

t38l Nach ErwGr l5 MassenzustromRl sollen die Verpflichtungen derMitgliedstaaten im Hinblick auf die
Ar.rfnahme und den Aufenthalt von Personen, die im Fall eines Massenzustroms von Veftriebenen durch den

vorübergehenden Schutz begünstigl werden, ,,angemessen sein und den betreffenden Personen ein adäquates

Schutzniveau bieten".

[39] 3.2,Das Berufungsgericht erachtete irn vorliegenden Fall die -.notwendise Hilfe im Hinblick auf die

medizinis.che Versorgune" gemäß Art 13 Abs2 MgssqnzusJfomRl als einsch . Das Pflegegeld sah es als

von der Verpflichtung des Schutz gewährenden Mitgliedstaats nicht erfasst an, weil die notwendise Hilfe irn
Hinblick a.uf die medizinis,cbe Versorgune - als Mindeststandald - nur Cie Nofversorgune ur-ld die unbedingt
erforderliche Behandlung von Krankheiten zu uqr{assen hat (Art l3 Abs 2 Satz 2 MassenzustromRl), worunter
es das Pflegegeld nicht subsurnierte. Auc.h ypn der ..qrforde{lichen mediziqische4 oder sonstieen Hilfe" gemäß

Art l3 Abs 4 Massenzust{omR! sah es daF Pflegegleld pight alq erfasst an.

142] 3.4. Im vorliegenden Fall kommt es aber gar nicht daraufan, ob das Pflegegeld von der,,notwendige[n]
Hilfe im Hinblick auf die medizinische Versorgung" oder der ,,notwendige[n] Hilfe in Form von
Sozialleistungen" gemäß Art l3 Abs2 MassenzustromRl erfasst ist, weil Art l3 Abs4 MassenzustromRl eine
Sonderreselung für Persgnen enthält. die yorübereehendel Fghutz genießen u4d besondefe Bedürfnisse haben:
Diese Personen haben nach Art l3 Abs 4 MassenzustromRl einen Anspruch auf ,,die erforderliche medizinische
oder sonstige Hilfe", die nach der ausdrücklichen Anordnung des Ar1 l3 Abs 2 Satz 2 MassenzustromRl
jedenfalls über den Mipdesjstandard dqr ..notwendiqe[n].-Hilfe im,Hinb
hinausgeht.

143] 3.5. Die Aufzählung der Personen mit besonderen Bedürfnissen in Ar1 l3 Abs 4 MassenzustromRL ist
demonstrativ ausgestaltet (,,beispielsweise"). Sie unterstellt den darin aufgezählten Personengluppen -
unbegleiteten Minderjährigen sowie Personen, die besondere Formen von Gewalt erlebt haben - typisiert einen
gesteigerten Hilfsbedarf. Ein besonderer Hilßbedarf besteht aber - unabhängig von den diesern Bedarf zugrunde
liegenden Gründen - auch bei Personen. die aufsrund einer körperlichen. se.istisen oder psychischen
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Behinderr.rng oder einer $innesbehinderung e.inen ständige_n Betleuungs- und Hilfsbpdad_(PflBgsbglarfl irn Sinn
des $ 4 Abs I BPGG haben. Diese I'}e.rsoJ,engluppq iqt_dalEr vgn Aft l3 Arbs 4 M4ssenzustrcnnRl_Qltflatq[,

l44l 3,6, Für die Beurleilung der Frage, ob es sich beim Pflegegeld um eine im Sinn des Ar1 13 Abs 4
MassenzustrornRL,,erforderliche..Hilfehandelt,istaufdieWe
zur Einbeziehutu vqt_tubsid,iär S.chutzber
BPGG zugrunde lieee"n (10 ObS 153113t SSV-NF 27187: 10 ObS l6l/l3v DRdA 2014/44, 435 flüindisch-
Graetzi A4rvosevicl; l0 ObS l/l4s; l0 ObS 3/l4k) Danach zählt das Pfleeeeeld zn den .,I(ernleisIuryrcl" bei
I(rankheit im Sinn des Art 29 Ah,s 2 S,tptusRL aI (RL 2004/83/EG).

t45] Diese Wertung als ,,Kernleistung" ist auch ausschlaggebend dafi.ir, das Pflegegeld irn vorliegenden
Zusammenhang als Leistung anzusehen, die flir die Gruppe der pflegebedürftigen Personen als ,,erforderliche
medizinische oder sonstige Hilfe" im Sinn des Art l3 Abs 4 MassenzustromRl zu qualifizieren ist.

1461 3.7. Dies gebietet eine Auslegung des $ 3a Abs 2 Z I BPGG, die dem durch das Unionsrecht gebotenen
Ergebnis gerecht wird; die definierte Persone.nsruppe ist daher im Hinblick
aufgrund unionsrechtliche!'Elwägungen den österreighischen Staatsbürgqrn gleich?ustellen.

l47l Die zur Gewährung von Pflegegeld an Personen mit subsidiärem Schutzstatus geäußeden methodischen
Bedenken gegen eine unionsrechtskonforme Auslegung des $ 3a Abs2 Z I BPGG bei Fehlen einer
ausdrücklichen Gleichstellung rnit österreichischen Staatsbürgern in der relevanten unionsrechtlichen
Bestinrmnng (Windisch-Graetz/Mrvosevlc, Anm zu l0 ObS l6l/l3v DRdA 20I4l44, 436 f, die allerdings
aufgrr"rnd der Annahme einer nnrnittelbaren Richtlinien-Wirkung zurn selben Ergebnis konrrnen) stehen einer
solchen Auslegung angesichts des Gebots, der Wirksarnkeit des Unionsrechts zum Durchbruch zu velhelfen,
nicht entgegen.

[48] 4.1. Ergebnis: Personen, die vorübergehenden Schutz nach der MassenzustromRl genießen, zählen z-u

denr genräß $ 3a Abs 2 Z 1 BI'GG erfassten Personenkreis und haben daher bei Erfi"illung der übrigen
Anspruchsvoraussetzungen einen Anspruch auf Pfl egegeld.

Exkurs:
$ 27 Abs 5 BPGG: tirgibt sich nachträglich, daß eine Geldleistung bescheidrnäßig infcrlge eines wesentlichen
Irrlums über den Sachverhalt oder eines offenkundigen Vergehens zu Unrecht abgelehnt, entzogen, eingestellt,
zu niedrig bemessen oder zum Ruhen gebracht wurde, so ist rnit Wirkung vom T'age der Auswirkung des lrrtums
oder Versehens der gesetzliche Zustand herzustellen,

VwG II 23.04.2003 : 2002 I 08 1027 0

Zu $ 101 ASVG

Stammrechtssatz

Auch ein off'enkundiges Versphen in rgclt , also ein offenkundiger Rechtsirrtum, kann Crundlage
fiir die Anwendung cles $ l0l ASVG sein. Ein solcher offenkundiger Rechtsirrtum liegt vor, wenn eiue
gesetzliche Regelung völ.lig eindeutie und klar ist, sodass ihre Fehlanwendung jedem bewusst welden müsste. In

diesem Sinn kann auch eine unriphtie.elechtliche Beurtqilpn,g.f
$ l0l ASVG betrachtet werden. wenJr eine klare urrd eindeutiee gesetzliche Bestimrnung unrichtig ausgelest

wird. Ein offenkundiges Verseheq im Sinne de,s $ lgl ASVG liest hi.neegen nicht vor. wenn das Ergpbpis einer
kompli4ierten rechtlichen Beu.rteilu4e unzutreffend sein sollte (Hinweis E 16. Februar 1999,9710810542;E20.
September 2000, 9 5 108 I 0094).

599/Erläuterungen RV VIL GP, 19.07. 1955

Die Reichsvelsicherungsordnung gibt den Versicherungsträgern die Möglichkeit (Kannbestimmung), unter
Verzicht aLrf die Rechtskraft ihrer Bescheide die Leistung neu festzustellen, wen sie sich bei erneuter Prüfung der
Anspruchsberechtigung übe{zeugen. daß die leistung zu Unre,cht ganz oder tellwei
eingestelll adqr zu qiedrig-feslLg€stellt Worden ist. Der Gesetzgeber hat sich damit zur Auffassung bekannt, daß

die Rescheide der Versicherunggtr4ee.r übqr I-eistungsansnrüche einer abs.olpten Rechts.kraff überhaupt nicht
{iihig sind. sondern ohne Bindung an die Yorauqsetzunsen fiir die Wiederaufnahme des Verfahrens rveeen

materieller Unrichtigkeit trotz ihref forqrellen Rechtskraft a.ufsehobgn odgr abegänder1 werden k9nnen. Dieser
Auffassung ist grundsätzlich zuzuFtimmqn. da mit Rücllqicht apf den öffentlich-reghtlichen C-harakter der

Versicherunesleis.tunse Llng,ehe{nmt durch formalrechtliche Bed$ken die Herstellung des

S:setzlichen Zustandes möelich s.ei-n soll. Ans diesen Erwägungen verfiisl $ J0l zwineend die Richtigstellune
auf wesentlichem lrrtum über den Tatbestand oder offenkundigem Versehen beruhender gesetzwidriger
Feststellungen. Hiebei wird ausdrücklich die Rück , die aber auch

schon im Sinne der bisherigen Vorschriften gelegen war.
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2.5 Personen mit Status des subsidiär Schutzberechtigter ($ 8 Asylc)

RIS-Justiz RS0129314

l0 ObS I 53/l3t; l0 ObS l6l /l 3v; 10 ObS I /l4s; l0 ObS 3/l4k; l0 ObS 62/232; l0 ObS79l23z

BPGG $ 3a Abs2Zl
EG-RL 200 4 I 83 IEG 200 4 I 83 /EG Status-Ri chtl i n i e 3 2004L00 83 Aft 2 8

Da Pflegegeld europarechtlich eine Leis.tune bei Krankheit darstellt und der Terminus ..Kernleistungen"
jedenfalls auch die ,,Unterstützung bei I(rankh.eit" umfasst, haben subsidiär Schutzberechtigte gemäß $ 3a Abs 2

Z I BPGG iVm Art 28 RL 2004/83/EG Anspruch auf Pflegegeld, weilsich ein Anspruch auf Gleichstelh.rng mit
österreichischen Staatsbürgern aus dern Unionsrecht ergibt.

2,6 In der österr Krankenversicherung mitversicherte Personen

oGH 20.04.2022,10 Obs 202l2tk

DRdA-infas 20221156 S 318 (Rachbauer) - DRdA-infas2022,318 (Rachbauer): ARD 682511212022: DRdA
202316 S 53 (Schöf'fmann) - DRdA 2023,53 (Schöffmann)

Sachverhalt

Ill Der Kläger ist slowakischer Staatsbürqer und hält sich seit 20 l2 ständig in Österreich auf. Der Kläger
bezieht vom slowakischen Versicherungsträgeleile Inv?liditätsrente (lnvaliditätspension). In Österreich erhält
er - unstrittig seit l. I .2013 - eine Ausgleichszulage. In der Slowakei war der Kläger von l. l.20 l0 bis

31.12.2011 l<rankenversicheft, seither besteht keine.Kr?nker.lversicherung in der Slowakei. In Österreich ist der

Kläger bei R* in der Klankenversicherung ats.Aneeho"riger

Rechtlichc lleu rteilung

t8] Die Revision ist aus dem vom Berufungsgericht genannten Grr.rnd zulässig, sie ist jedoch nicht
berechtigt.

t9] Die Revision argumentiert, dass der Kläger in Österreich krankenversichert sei und in keinem anderen

Mitgliedstaat der Union eine I(rankenversicherung existiere. Der Kläger sei daher anspruchsberechtigt gemäß
g 3a Abs 1 BPGG. Auch eine Mitversicherung in der I(rankenversicherung und die danrit verbundene
Leistungsverpflichtung flihre zur Zuständigkeit Österreichs. Dern kommt keine Berechtigung zu:

tl0] l. Die Itechtsansicht der Vorinstanzen, dass der Kläger nicht anspruchsberechtigt gemäß $ 3 Abs I

BPGG ist, weil er keine der dort genannten Grundleistungen bezieht, ist zutreffend und wird in der Revision
nicht mehr in Frage gestellt.

tlll 2.1 Auf den Anspruch des I(lägers ist daher $ 3a BPGG anvvendbar. Unstrittig hat der Kläger seinen

gewöhnlichen Aufenthalt im Inland und ist infolge seines unionsrechtlichen Aufenthaltsrechts österreichischen
Staatsbärgern gemäß $ 3a Abs 2 Z 3 BPGC gleichgestellt.

ll2l 2.2Weitere - negative - Anspruchsvoraussetzung gemäß $ 3a Abs I BPGG ist, dass nicht ein anderer

Mitgliedstaat nach der VO (EC) 88312004 flir Pflegeleistungen zuständig ist. Der persönliche und sachliche

Anwendungsbereich der Verordnung ist im vorliegenden Fall unstrittig eröffnet, Für die Bestirnrnung des

zuständigen Mitgliedstaats nach $ 3a Abs I BPGG sind nach ständiger Rechtsprechung allein die

Kollisionsregeln nach Art I I ff VO (EG) 883/2004heranzuziel'ren (RSO131205).

tl3l 2,3 Der Kläger geht als Pensionist keiner Beschäftigung nach. Nach der allgemeinen Regelung des

Art I I Abs 3 lit e VO (EG) SS3/2004 wäre fiir den Kläger Österreich dann als Wohnmitgliedstaat zuständig,

wenn dem nicht anders lautende Bestimmungen der Verordnung entgegenstehen.

fl41 2AEine Leistung bei Krankheit, rvie das Pflegegeld nach dem BPGG, zählt nach der
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union zu den in Art l9 Abs I lit a der
VO (!lWG) l408l7l genannten Geldleistungen (EuGH C-215/99, ECLI:EU:C:2001:139, Jquch, Rn 35). Es

ist daher auch als Geldleistung im Sinn der Art 2l ff VO (EG) 883/2004 anzusehen. Nach Art 29 Abs I
iVm Art 2l VO (EG) 883i2004 ist für die Gewährung von Pflegegeld an Pensionisten (Rentner) mit einer
Pension (Rente) eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union in der Regel daher der
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pensionsauszahlende Staat und nicht der Wohnmitgliedstaat zuständig (10 ObS 123l16k SSV-NF- 3l/9;
G re ife ne de r/ Lie b hart, Handbuch Pflegegelda Rz 3.46).

[5] 3.1 Geldleistungen (bei Krankheit) werden einer Person, die eine Rente nach den Rechtsvorschriften
eines Mitgliedstaats erhält, gemäß Ar1 29 Abs I VO (EG) 88312004 vom zuständigen Tr'äger des Mitgliedstaats
gewährt, in dem der zuständige Träger seinen Sitz hat, der die Kosten für die dem Rentner in dessen
Wohnrnitgliedstaat gewährten Sachleistungen zu tragen hat.

1161 3.2Die Mitversicherune dqs Kl4gers als Apgehöriger n3.ch dem ASYG vennittelt digsem keinen
eigenen oder abqele
steht viehnehr dem Versicherten selbst ftir sich und seine Aneehörigen zu. Die ,{qsehörigen selbst können
Leistungen aus dqr Klankenve
beanspntclren (10 ObS 305/99x SSV-NF 131145; Windisch-Graelz in SV-Komm [284. Lfg] $ 123 ASVG Rz I
mwH).

U7l 3.3 Den zuständigen $taat fljr Rentenbezieher. die - wie der Kläggr - keinen Anspruch auf
(Sach-)l,eistungen bei Krankhei! odqr Mu$erpchaft nach dern Recht ihres Wohnmiteliedstaats bes
nach den Rechtsvolschriften e.ines anderejr Mitgliedstpats, nach dessen Rec.htsyorsphriften sie eine Rcnte
(Pension) beziehen" solche Leistulgen erhalten könnten. wenn sie dort wohnten. bestimmt Art 24
VO(EG)883/2004 (Jandain Fuchs, Europäisches SozialrechtT Art24YO [EGl SS3/2004 Rz l). Dies ist nach
den vorliegelden Verfahrensergebnissen die Slowakei. weil deL Kläeer eine Invaliditätspension nach

sbwafiscnem necnt U (Statut der Rentenleistung; vgl Art24 Abs I und Abs2 lita VO [EGl883/2004;
l0 ObS 34120b SSV-NF 34143; Janda in Fuchs, Europäisches SozialrechtT A1L24 YO [EGl 8S3/2004 Rz 3 und
Vorbem Art23fT VO [EG] 883/2004 RzB litb). Auf das tatsächliche Bestehen einer Krankenversicherung in
der Slowa.kci - rnaneels ständigen Wohnsjjzes in der .Slowakei (vgl die Länderinformation der Europäischen
Konrmission, Slowakei, https://ec.europa.eu/social/rnain jsp?catld: | 127 &langld:de&intPageld =4772;
abgerufen an 20. 4.2022) - kommt.es daher. wolauf das Ber
hier ausschließlich kollisionsrechtlich vorzunehmenden Beurteilung nicht an.

I I 8] 4. Der vorn Kläger ins Treffen gefiihrte Sachverhalt der Entscheidung l0 ObS I 0l /l 8b SSV-NF 33/8 ist
schon deshalb nicht vergleichbar, weil die darnalige Klägerin nicht Bezieherin einer Rente (Art I lit w
VO [EGl883/2004) war, sodass die Sonderkoordinierungsvorschriften der Ar123trVO (EG) 883/2004 auf sic
nicht anwendbar waren, Sie war überdies über ihren Ehegatten, der in Spanien selbständig elwerbstätig war, in
Spanien in der I(rankenversicherung miNersichert und bezog Sachleistungen in Österreich nur irn Rahmen der
Saclrleistungsaushilf'e (Art 17 VO [EG] 88312004),

Ilgl Da Österrcich nicht im Sinn des $ 3a Abs I BPGG zur Gewährung von Pflegeleistungen international
zuständig ist, hat das llerr.rfungsgericht den Anspruch des Klägels auf Zuerkennung von Pflegegeld mangels
Anspruchsberechtigung zr.r Recht verneint.

t20l Der Revision ist daher nicht Folge zu geben.

RIS-Justiz RS0134479

l0 ObS 38123w

Verordnung (EG) Nr 88312004 des Europäischen Parlaments und des Rates 32004R0883 zur Koordinierung der
Systeme der sozialen Sicherheit Art24,29,32
BPGG $ 3a

Zul Beurleilung des Pflegegeldanspruchs einer Person nach $ 3a BPGG, die eine Rente aus einem anderen
Mitgliedstaat bezieht und zu deren Gunsten in der österreichischen gesetzlichen Krankenversicherung eine
Anspruchsberechtigung fiir Angehörige besteht, ist die konkrete Prüfung erforderlich, ob bei Zugrundelegung
der Wohnsilz.fiktion Sachlgistuneen im rentenzahlenden lv-Iitsliedstaat (Arl 29 iVm Art 24 Abs I VO
[EG] 883/2004), wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, d,ass ein (iSd Art 32 VQ tEGl 8.83/2004 eigenständiger)
Sachlgistungsanspruch i{n rqqtenzahlen.den Mitgliedstaat auch unter der A.nnahlne,. der Rerltner würde in diesem

@.

DRdA-infas 2024129 S 47 (Rachbauer)

oGH 22.08.2023,10 ObS 38/23w
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Sachverhalt

lll Die 1938 geborene l(lägerin ist deulsqhe S!aa!!büIgcl_[, hat ihren stäqdieen Wohnsitz seit 2001 in
Österreich und bezieht seit 1. 6. 2004 eine Regelaltersrente yon der Deutschen Rentenversicherung, Bayern Süd.
Sie bezieht keine österreichische Pejrgioq$leistung. Sie ist mit ihlem Ehemann in del Krankenvelsicherung der
Österreichischen Gesur,rdheitskasse rnityersichert. In Deutschland besteht keine Krankenversicherung.

Rechtliche Beurteilung

t9l Die Klägerin macht als erhebliche Rechtsfragen geltend, es fehle Rechtsprechung zu Fällen, in denen der
Rentner im rentenzahlenden Mitgliedstaat nicht krankenversicherungspflichtig sei. Die vom Berufungsgericht
herangezogene Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs sei in der Literatur aufKritik gestoßen.

ll0l l. Im vorliegenden Fall ist nicht strittig, dass die Klägerin nicht anspmchsberechtigt gemäß $ 3 Abs I

BPGG ist, weil sie keine der dort genannten Grundleistungen bezieht, sondern aufgrund ihres unionsrechtlichen
Aufenthaltsrechts $ 3a BPGG anzuwenden ist. Negative Anspruchsvoraussetzung des $ 3a Abs 1 BPGG ist, dass

nicht ein anderer Mitgliedstaat nach der VO (EG) 88312004 fiir Pflegeleistungen zuständig ist, was trach den
Kollisionsregeln nach Aft I I ff VO (Ec) 883/2004 zu beurteilen ist (10 ObS3ll22iRz12ff mwN). Neben den

Art I I ff VO (EG) 883/2004 enthalten die Art23 ff VO (EG) 883/2004 Sondernorrnen ftir die
Krankenversicherung der Pensionisten (,,Rentner" isd Art I lit w VO (EG) 883/2004).

tl ll 2.1. Eine Leistung bei I(rankheit, wie das Pflegegeld nach dem BPGG, zählt nach der Rechtsprechr.rng
des Gerichtshofs der Europäischen Union zr.r den in Ar1 19 Abs I lita der VO(EWG) l408l7 l genannten

Celdleistungen (EuGH C-215199, ECLI:EU:C:2001;139, Jauch, Rn35). Es ist daher auch als Geldleistung iSd
Art 2l ffl, konkret des Art 29 YO (EG) 883/2004 anzusehen.

tl2l 2.2. Gemäß Art 29 Abs I bei
I(rankheit liir Rentner einheitlich bgiq k
der die I(osten cler im Wohnstaat qewäh

tqgen tral (10 ObS 34120b SSV-NF 34143 ErwGr 1.3.; l0 ObS 3/22x RzlT; l0 ObS 202l2lk Rz 15,

DR.fA 202316, 53 [Schöffirrarrn]; Janda in Fuchs/Janda, Europäisches SozialrechtS 12022) ArL29
Vo (ECr) 883/2004 Rz l).

ll3l 2.3.In der Reeel ist nach Aft29 Abs I iVm Arr24 Abs 1. Abs2lita VO(EG)883,?n04 fi"ir die

Europäischen Union der pensionsaqszahlende Staat und nicht der Wohnmitgligdstaat zuständig ( l0 ObS 202l2lk
I{214, DRdA2023/6,53 fSchöffinann]; vgl l0ObS l23l16k SSV-NF3l/9 ErwGr2.8; Greifeneder/Liebhart,
Handbuch P fl egegeld4 120 | 7l Rz 3.a6).

tl41 2.4.Die Zuständigkeit des rentenzahlenden Mitgliedstaats ergibt sich bereits irnrner dann, wenn
aufgrund des Rentenanspnrchs eing Einbeziehulg in die Krankenversiclrerqns des rentenzahlenden
Mitgliedstaats besteht. Dem Umstand, dass die Inanspruchnahme von Leistungen von der Glundstruktur der'

nationalen Krankenvelsicherungsrechte her regelmäßig vonr Territorialitätsprinzip gekennzeichnet ist trnd den

Aufenthalt in dem Mitgliedstaat voraussetzt, in dem die Versicherung besteht (vgl Bieback in FLrchs/Janda,

biuropäisches SozialrechtS Art l7 VO [EG] 883/2004 Rz l), trägt (im hier interessierenden Zusammenhans) die

Wohnsitzfiktion, dgs Art 24 Abs I VO (EQ).883/2Q04 .

[5] 2.5.Die Zuständigkeit delrentenzahlgnden lvlilsliedptaats zur Er besteht

auch dann, wenn sich lgben einenl eigenstgnd istungsanspruch .aus dellni!_dsm Renllgnansllugh
einhergehenden Einbezichung in die l(rankenversicherung dgs. renllqnzaLhlenden Mitglied
Anspruch auf I.eistqngen fi.ir Farnilieqangellörige aus der Krankenversicherune eines and
gqgifi, weil cin aufgrund des Rentenbezugs (bzw ei_ne!' darauf basierenden Versicherung) bestqhender
Sachleistungpanspruch naoh der Rqnqfolge cl.es Art 32 ,A,hs I V9 (EG) 883/2004 gegenüber dem abgeleiteten
Anspruch als Familiqnangqhöriggr vofrajrgie is,t (vgl l0 ObS 3/22x Rz2l). Der abgeleitete Anspruch hat
daher für die kollisionsrechtliche Prüfung nach Art 32 Abs I VO (EG) 883/2004 unberücksichtigt zu
bleiben ( l0 ObS 3l22xRz2l; vgl Schreiber in Schreiber/Wunder/Dern, VO [EC] 88312004 [20121 Art 32 Rz 4).

tl6] 2,6.In diesem Sinn ist die zitierte Rechtsprechung des Senats dahin zu präzisieren, dass es bei
Bestehen einer Anspruchsberechtigung zugunsten eines Rentners oder einer Rentnerin als Angehörige
(,,Mitversiclrerung") in der österreichischen Krankenversicherung nach $ I 23 ASVG ( I 0 ObS 202121k,
DRdA202316, 53 fSchöffinann]; l0 ObS 3ll22i) oder $ 56 B-KUVG (10 ObS 3122x) oder anderen Nortnen flir
die Ermittlung des zur Erbringung von Geldleistungen primär zuständigen Mitgliedstaats gemäß Ar1 29 Abs I

iVm Art 24 VO (EG) 883/2004 nicht entscheidend darauf ankommt, ob der Angehörige nach der Ausgestaltung
des nationalen Rechts den Sachleistungsanspruch in eigener Person (vgl zu $ 56 B-KUVG RS0086022) oder nur
irn Wcg der Reanspruchung durch den Versicherten (vgl zu $ 123 ASVG RSOl 13003) geltend machen l<ann.

17l Entscheidend ist vielmehr, ob dem (unabhängig von der nationalen Ausgestaltung) gemäß

Art 32 Abs I VO (EG) 883/2004 als abgeleitet zu beurteilenden Sachleistungsanspntch eines Angchörigen
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aus der österreichischen Krankenversicherung ein (iSd Art 32 Abs I VO (EG) 883/2004) eigenständiger
Sachleistungsanspruch gegcn den zuständigen Träger des rentenzahlenden Mitgliedstaats gegenübersteht.

[l 81 Da der eigenständige Alspruch gege! den Tr?eer des re
Abs I VO(EG) 883/2004 - rnit Ausnahme der irn vorliegenden Fall nicht relevanten, in Art32 AbsZ
VO (EG) 883/2004 geregelten Ausnahme eines ,,Einwohnersystemso' im rentenzahlenden Mitgliedstaat (vgl dazu
Bieback in Fuchs/Janda, Europäisches SozialrechrS Aft 32 VO [EG] 88312004 Rz7; ZaglmayerlPöltl in Spiegel,
Zwischenstaatliches Sozialversicherungsrecht, 85. Lfg 120201 Aft32 VO [EG] 883/2004 Rz 3) - dem
alqseleilqlgn 4lspruch als Angqhör-ieer segel dgn Tläeqf des Aufenthaltsmiteliedstaats vqrgeht. crgibt sich nach
Aft 29 ivm Art 24 Abs l. Abs 2 lit a Vo (EG) 883/2004 bei Einfachffi (Personen mit einenr Rentenbezug
aus einem einzigen N4itgliedstaat) die primäre Zust-4r-rd,tgkg{_d.Ef$üenzahlenden MiteligdstaatsztrrEr
der Celdleistungen aus dgr Krankenvqrsiqherung a{r dgu-ßgn]lnel (vgl l0 ObS 3/22xRz2l).

[19] 2.7. Auf das tatsäqhlic.bp-Bestehen einer Klankenversicherung irn rentenzahlenden Mitgliedstaat
komnrt es llir die kollisionsrechtliche Ileruteilung insofern nichlan. als die VerwaltungspExiÄ,,eines
Mitgliedstaats (vgl l0 QbS 56/21i). der Verzicht arlf eine Leistune (ebenfalls l0 ObS 56/21 i) oder die
Inanspruchnahme einer Befieiuttg rre|__llBl_Krankqnve.rsi.qherqngspflicht (vgl 10 ObS 83/l6b SSV-NF 30/80)
4qlftrund einer dies ermöelichenden Aqsgest4ltung dgs nationpl
kollisionsrechtliclren Beurteilung zu ändern verrnag (vgl l0ObS 83/l6b SSV-NF30/80: DRdA2017l34,3l2
IFelten]).

l20l 2.8. In den vom Obersten Gerichtshof bisher entschiedenen Fällen hatten die Kläger die Möglichkeit
der Einbeziehung in das Krankenversicherungssystem des rentenzahlenden Mitgliedstaats und das Bestehen
eines Sachleistungsanspruchs unter ZLrgrundelegung einer Wohnsitzfiktion in diesem Mitgliedstaat (Art24
r\bs I Satz I VO (EG) 88312004) nicht konkret bestritlen (vgl etwa l0 ObS 56l2li; l0 ObS 202/2lk
Dl\dA 2023/6, 53 [Schöffmann]).

l2ll 2.9.Die Kritik Schbffinanns (DRdA 2023, 53 [55]), der die konkrete Prüfung verlangt, ob bei
Zugrundelegung der Wohnsitzfiktion Sachleistungen im rentenzahlenden Mitgliedstaat zustünden, trifft
allerdings dpftir bestehen. dass der ßentenbezieher ar.rch unter
Ztrprttndelesrrns der Fil(ti6n eines Wo hn cifzec lm Mitsliedstaat dort keinen oder keinerr nach
Art 32 VO (EG) 88.3/2004 vorrapgieen gachleistungsalspruch hätte.

1221 3.l.lm vorliegenden Fall hat die Klägerin konkretes Vorbringen dazu erstattet, dass ihr selbst bei
Bestehen cines S/ohnsitzes in Deutschland dort kein Sachleistungsanspruch aus der Krankenversicherung
zustünde.

l23l S ie begründete dies damit, dass sie aufgrund ihres irn Einzelnen dalgelegten
Sozialversicherungsverlaufs irn rentenzahlenden Mitgliedstaat Deutschland nicht in die Pflichtversicherung in
der l(rankenversicherung einbezogen sei, weil sie seit der erstrnaligen Aufnahrne einer Erwerbstätigkeit im
Jahr 1953 und der Rentenantragstellung auch unter Berücksichtigung ihrer zwei Kinder nicht neun Zehntel der
zweiten FIälfte dieses Zeitraums, das seien 22 lahre und 10,5 Monate, in der gesetzlichen Krankenversicherung
versichert gewesen sei. Sie sei daher mangels Erfüllung der Vorversicherungszeit in der deutschen gesetzlichen
Krankenversicherung nicht versicherungspflichtig. Eine freiwillige Versicherung in del gesetzlichen
I(rankenversicherung sei ihr wegen der aufrechten Mitversicherung bei ihrem Ehemann nicht möglich.

3.2.Ein eigenständigel Anspruch auf Sachleistungen aus einer Versicherung basiert nach deutschem Recht auf
den Pflichtversicherungsverhältnissen gemäß (soweit hier relevant) $ 5 SGB V sowie der frciwilligen
Versicherr.rng gemäß $ 9 SGB V sowie irn Basistarif gernäß g 193 Abs 5 VVG (Bieback in Fuchs/Janda,
Europäisches Sozialrecht8 120221Art 32 VO [EG] 883/2004Pi27).

l24l 3.3. Die Klägerin nirnmt mit ihrem Rechtsvorblingen offenkundig auf die in g 5 Abs I Z ll SCB V
als Voraussetzung fiir die Versicherungspflicht norrnierte ,,Vorversicherungszeit" iVm Abs 2 dieser Bestimmung
(betreffend die Anrechnullg von Mitgliedszeiten für jedes Kind) Bezug, Ihr Volbringen zur Nicht-Einbeziehung
in die deutsche gesetzliche Krankenversicherung wegen der ,,Mitversicherung" bei ihrem Ehemann könntc
rechtlich, auch rvenn die Klägerin in diesem Zusammenhang auf die (in $ 9 SGB V geregelte) Freiwillige
Versioherung venveist, vor dem Hintergrund des $ 5 Abs 1Z l3 SGB V zu verstehen sein.

l25l 3.4. Sollte es zutreffen, dass die Klägerin aufgrund ihres Versicherungsverlaufs selbst unter der
Annahtne eines Wohnsitzes in Deutschland, also untel Zugmndelegrrng der Wohnsitzfiktion des Art 24 Abs I

VO (EC) 88312004, dort kei.nen Anspruqh.auf Spchleistungen hätte, weil sle weder ller Velsicherungspflishll in
der sesetzlichen Krankenversichenrnp nach E 5 SG V unterlieet noch die Möelichkeit der freiwillisen
Versicherune in der ges.etzlichen I(rapkpnversicherung nach L9 SGB V hat, Lestünde aus der deuffi
gesetzlichen Krankenversicherung nach dern SGB V kgin eigenständiger Sachleistungsansnruch der Klägerin,
der genril0__irtl32 !Q_.(EG) 883/2004 rnil ihrem. abgeleiteten Ansoluch (als solchel ist die
Anspruchsberechtigung ihres Ehemanns {iir sie nach $ 123 ASVG zu beurteilen) konkuqlqlg! !!d j rt
abgeleiteten Anspruch nach Art 32 VO (EG) 883/200{ vorsehen würde.
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[26] Ob dies der Fall ist, kann nach dem derzeitigen Aktenstand nicht beurteilt werden, weil keine
Feststellungen zur Erwerbsbiographie und dern Versicherungsverlauf der Klägerin getroffen wurden.

l27l 3.5. Darauf kornmt es allerdings inr vorliegenden Fall nicht an, weil sich ein eigenständigel
Sachleistunssansp{uch d.er KlägeJin uqter, del An4qhrng. dass sie in .peqtschland wohnte" quch aus dem
gesetzlich gebotenen Abschluss eingr p.rivaten Krankenvgrsicherung gemäß Ll93 (deutsches) VVC ergeben
könnte (vgl Bieback in Fuchs/Janda, Europäisches SozialrechtS Art 32 VO [EG] 88312004R27).

[28] 3.6.Nach $ 193 Abs3 YVG ist jedq Person nlit Wohnsitz in Peutschlaqd. die ticht in der

eeset-zlichen Krankenversicherulg vgrsichert_oder vejsic"hefunespfl ightig ist (li I 93 Abs 3 Z I dVVGI Z2 bis Z 4
sind hier night relevanl). verpflighJet.,eir,re Krank enen

Leistungsrrmfans abzu . $ 193 Abs 5 dVVG rrorrniert die entsprechende Verpflichtung des Versicherers
zur Ger.vährung von Versicherungsschutz zum Basistarif. Eine solche Versicherung muss nrindestens eine

Kostenerstattung fiir ambulante und stationäre Heilbehandlung umfassen,

l29l 3.7. Nach Art I lit va sublit i VO (EG) 88312004 liegen ftir die Zwecke des (im vorliegenden Fall
relevanten) Titels III Kapitel I VO (EG) 88312004 Sachleistungen bei Krankheit auch vor, wenn sie ,,den Zweck
verfolgen, die ärztliche Behandlung und die diese Behandlung ergänzenden Produkte und Dienstleistungen zu

erbringen bzw zur Verfiigung zu stellen oder direkt zu bezahlen oder diesbezüglich die Kosten zu erstatten".

Sachleistungen (und nicht Geldleistungen) liegen dernnach auch dann vor, wenn die Krankenversicherung dafiir
Geld im Weg der Kostenerstattung oder I(ostenübernahme zahlt (Bieback in Fuchs/Janda, Europäisches

Sozialrechr8 Art l7 Vo [EG] 883/2004R24;EUGHC-466104, Acereda Herrera, Rz29).

130l Auch ein Anspruch aus einer gemäß $ 193 dVVG abgeschlossenen Versicherung, die gemäß $ 193

Abs 3 dVVG eine I(ranl<heitskostenversicherung zu beinhalten hat, verschafft der versicherten Person daher

einen Sachleistungsansprr.rch iSd VO (EG) 88312004. Dabei handelt es sich um einen eigenständigen

Sachleistungsansprr.rch isd Art 32 Abs I VO (EG) 883/2004. Ein solcher Anspruch ginge einem abgeleiteten
. Anspruch auf Leistungen ftir Angehörige (irn vorliegenden Fall: nach $ 123 ASVG) gemä13 der Vorrangregel des

Art 32 VO (EG) S83/2004 vor. Die Ausnahmebestimmung des Art 32 Abs 2 VO (EG) 88312004, nach der

ausnahrnsweise der abgeleitete Anspruch dem eigenständigen vorgeht, wäre bei Vorliegen der geschilderten

Velsicherung irn Basistarif gemäß $ 193 Abs 5 dVVG nicht erftillt, weil der daraus resultierende

Sachleistungsanspnrch aus einer Versichenrng nicht bloß - wie bei einem Einwohnersystem - ausschließlich auf
dern Wohnsitz beruhte (vgl ur sprachlich schwer verständlichen Ausnahme des Art 32 Abs 2

VO (EG) 85312004 Bieback in Fuchs/Janda, Europäisches SozialrechtS Art 32 VO [EG] 883/2004 Rz 3).

13 ll 4.1. Ergebnis: Allgemein gilt, dass zur Beurteilung des Pllegegeldanspruchs einer Pcrson nach

$ 3a BPGG, die einc Rente aus einem anderen Mitgliedstaat bezieht und zu deren Gunsten in <Ier

österreichischen gesctzlichen Krankenversicherung eine Anspruchsberechtigung für Angehörige besteht'

die konkrete Prüfung, ob bei Zugrundelcgung der lVohnsitzfiktion Sachleistungen im rentenzahlenden
Mitgliedstaat zustünden (Art29 iVm Art24 Abs I VO (EG) 883/2004), erforderlich isto wenn
Anhrltspunkte dafür bestehcn, dass ein (isd Art 32 VO (EG) 88312004 eigenständiger)
Sachleistungsanspruch im rentenzahlenden Mitglicdstaat auch unter der Annahme, der Rentner würde in
diesem Mitgliedstaat wohnen, nicht bestünde.

l32l 4.2.|m vorliegenden Fall ergibt die konkrete Prüfung - wie ausgeführ1 -, dass der Klägerin, die eine

Rente aus der deutschen Rentenversicherung bezieht, unter der Annahrne eines Wohnsitzes in Deutschland dort
jedenfalls ein auf einer Versicherung basierender eigenständiger Sachleistungsanspruch in der

I(rankenversicherung zustünde.

t33l 4.3. Das Urteil des Berufungsgerichts erweist sich daher auch bei Berücksichtigung der in der

Literatur an der Entscheidung l0ObS 202l2lk geäußerten Kritik (Schöffmann, DRdA2023/6, 64ff) als

rechtsrichtig. Der zur Klarstellung zulässigen Revision ist daher nicht Folge zu geben.

L34l 4.4. Die in der außerordcntlichen Revisiorr angeregte Befassung des Europäischen Gerichtsltofs zur
Votabentschdidung ist im vorliegenden Fall niclrt erforderlich, weil es nicht auf die im Rechtsmittel

aufgeworfene Frage ankommt, ob eine Rentnerin im pensionsanszahlenden Mitgliedstaat schlechthin kranken-

bzw pflegeversicherungspflichtig ist, sondern auf die Frage, ob unter Anwendung der Vorrangregeln des Ar1 32

nach Art 24 Abs I VO (EG) 85312004 unter Zugrundelegung der Wohnsitzfiktion ein volrangiger eigenständiger

Sachleistungsanspruch im rentenzahlenden Mitgliedstaat besteht.
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2.7 Sonderproblem : Minderjährige Kinder von daueraufenthaltsberechtigten
D rittstaatsan gehörigen

Erlass GZ: BMASK-43010/00 l5-lV lBl412017 , 5.4.2017

Betrcff: Minderjährige Kinder von daueraufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen
unionsrechtskonforme Auslegung des $ 3a Abs. 2 BPGG

Ar.rs gegebenem Anlass teilt das Sozialministerium bezogen auf $ 3a Abs, 2 BPGG, insbesondere auf die dort
normieften Tatbestände über die Gleichstellung von Fremden mit österreichischen Staatsbürgern, Folgendes mit:

Gemäß $ 3a Abs. I BPGG besteht ein Anspruch auf Pflegegeld auch ohne Grundleistung gemäß $ 3 Abs. I und
2 flir österreichische Staatsbtrrger, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, sofern nach der
Verordnung (EG) Nr. 88312004 nicht ein anderer Mitgliedstaat für Pflegeleistungen zuständig ist.

Den österreichischen Staatsbürgern sind gemäß $ 3a Abs. 2 BPGG bestimmte Personengruppen gleichgestellt.
Insbesondere werden in Abs. 2 Z 4 leg.ci1. Pefsqnen mit AUfleulhetglilel! genannt, die entweder den befristeten
Aufenthalt von Schlüsselarbeitskräften ermöglichen (vgl. $ 3a Abs. 2 Z 4 lit, a BPGG) oder - wenn auch irn
Anschluss an einen befristeten Aufenthalt- zum Daueraufenthalt in Österreich berechtigen (vgl. $ 3a Abs.2Z4
lit, b bis d BPGG). Die Gleichstellung von Personen mit derartigen Aufenthaltstiteln ergibt sich zum einen aus

Art. 14 Abs. I lit. e der RL 20091501EG über die Bedingungen {iir die Einreise und den Aufenthalt von

Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hochqualifizierten Beschäftigung, zum anderen aus Art. I I der RL
2003ll}glB3 über die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen (vgl. zu

allederrr RV 1208 BIgNR 24.GP,9).

Wic ein dem Sozialministeriurn bel<annter Anlassfall zeigt, ist es nach der derzeitigen fremde nrechtlichen Praxis

möglich, dass einer Mutter der A.tlfenthaltstitel ..Daueraufer!!.lralt - EU39!!4L g-45 NAC zuerkatrnt wird, ihrem
mincJerjährigen l(ind bis zu seinem fünften Lebenqighl-hlngejeen ggmäß 4la NAG der befristete Aufenthaltstitel

-ßsl$,gt0:Bal_&4gd6". Diese - vorn Sozialministerium niclrt auf ihre Rechtmäßigkeit hin zu beurteilende

- Vorgehensweise der Niederlassungs- und Aufenthaltsbehörden hat zur l(onsequenz, dass eine Kindesmutter
selbst zwar Anspruch auf Pflegegeld hätte, nicht aber - wie im vorliegenden Anlassfall - ihr minderjähriges,
pflegebediirftiges I(ind. Während nämlich die Kindesmutter durch ihren Aufenthaltstitel die
Arrspruchsvolaussetzung des $ 3a Abs. 2 Z 4 lit. b erfijllt (,,Daueraufenthalt - EG"), ist der {iir das Kind
nraßgebliche, lediglich befristete Aufenthaltstitel ,,Rot-Weiß-Rot- Karte plus" unionsrechtlich nicht determiniert
rrnd insoweit auch nicht von der Aufzählung des $ 3a Abs,2 Z 4 BPGG erfasst.

Dieses - sozialpolitisch wenig zufriedenstellende - Ergebnis veranlasst das Ministerium dazu, auf die

Möglichkeit einer unionsrechtskonformen Auslegung des $ 3a BPGG in derartigen Einzelftillen hinzuweisen.
lnsbesondere wird ersucht, in diesem Zusammenhang das in der RL 2003/I0.9/EG verant<efte

Gleichbehandlu.ngsgebot ftr l sen zu beachten:

Gemäß Art. I I Abs. I lit. d dieser RL sind di.e Mitgliedstaate,n dazu verpflichtet. langfristig
Aufenthaltsbereghtigtg auf den Gebietpl der sozialen Sicherheit. der Sozialhilfe und dem Sozialschutz im Sinne

des nation .

Nach Abs. 2leg.cit. kann der betreffende Mitgliedstaat dabei die Gleichbehandlung aufjene Fälle beschränken,
in denen der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthaltsort des langfristig Aufenthaltsberechtigten oder seiner

Familienansghörigen, für die er Leistunsen bpansprucht, im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats liegt.
Um inr vorliegenden Anlassfall unzumutbare Härten :zu verrneiden, vertritt das Sozialministeriltnr die Ansicht,
dass aus dieser Formr.rlierung eine Gleichbehandlungsverpflichtung nicht nr"rr für den

daueraufenthaltsberechtisten Drittstaatsangehörisen selbst. sopdern auch ftir dessen minderjährige I(inder
abgeleitet w.erden hann.

Im Liclrte dieser unionsrechtlichen Vorgaben ist dic Vorschrift des $ 3a Abs, 2 Z 4 lit. b BPGG somit nach ho.

Auffassung in dem Sinn auszulegen, dass sie nicht nur den lnhaber des entsprechenden Aufenthaltstitels,
sondern auch dessen mi4deliährige Kinder erfasst. Umgelegt auf den Anlassfall hat das zur l(onsequenz, dass

nicht nur die Kindesmutter, sondern auch ihr minderjähriges, pflegebedürftiges Kind einen Anspruch auf
Pflegegeld gemäß $ 3a Abs, 2 Z 4lit, b BPGG hat.

Es wird ersucht, $ 3a Abs. 2 Z 4 BPGG auch in allen gleichgelagerten Fällen in diesem Sinn zu interpretieren.
Dies gilt gleichermaßen für alle bereits anhängigen gerichtlichen Verfahren.
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2.8 Aufenthalt im Inland

oGH 24.07 .2023, l0 ObS 137122b

Sachverhalt

I l l Gegenstand des Revisionsverfahrens ist die Frage, ob der Kläger fiir die Zeit eines Url?ubqaufenthalts,in
der Türkei von qtwas. rnehr als yier. Mgnaten weiterhin Anspruch auf Pflegegeld hat.

l.2l Der l98l geborene Kläger ist ö.sJer,reichisgher Staatsbürsqr ynd lebt gemeins.?m mil seipen Eltern ip
giner behinderteleerqcht eiqggrjcbteten Wphnu{ts !n Wien, Er bezieht von der Beklagten Pfleeesgldielslu-fe_2,
das im Jahr 2021 (infolge einer Anrechnung von 60 EUR) 1.685,10 EUR monatlich betrug.

I,f l Von 6. Juni.202l bis 10. Oktobgr2Q2l hielt sich der Kläger gemeinsam mit seinen Eltern * wie schon
in der Vergangenheit - i{r deren behindgrtengerecht gingerichJeten Wohnulrg in der Türkei auf, um dort den

Somnrer zu verbringen. Scl.ron bei der Abreise war klar, dass er spätestens im Herbst 2021 wieder nach Wien
zurückkehren werde. Die Ery/achselre4yertreterin des Kläsers verst4n4iste d.iq beklaste
Pe4qionsversiqherungsansl4lt (erst) an]_2. Juli 2Q?l über dgn Apslan4sa.\rfenthalt. Diese stellte darauftin d.ie

Auszahlung des Pflegeeeldes mjt l,.,Sepfeqber202l vorläuflg eip. Mit Bescheid vom l0.November202l
anerkannte sie den Anspruch des Klägers auf Pflegegeld der Stufe 7 Wieder ab l. November 2021.

t4] Mit Bescheiden vorn 21. Oktober 2021 und 17. November 2021 sprach die Beklagte insgesamt aus, dass

das Pflegegeld fijr die Zeit von l. Juli 2Q21 bis 31, Qktober.2Q21 entzogen wird, der Überbezug (fiir die Monate
Juli und Ar"rgust 2021) von 3.320.20 EUR a,uf d,ie vpn ih.r zu p{brinsenden Ge]dlqistungen aufzurechnen ist und

in Raten von 800 EUR monatlich vorn Pflegegeld abgezogen wird.

15l Mit seiner Klage begehrt der K.läger die Gewährung von Pflegegeld irrr gesetzlichen Ausrnaß über den

Monat Juni 2021 hinaus sowie irnplizit die Feststellung, nicht zum Rückersatz verpflichtet zu sein. Er habe mit
seinen E,ltern nur einen lär-rgeren (Sommer-)Urlaub in der Türkei verbracht. seinen gewöhnlichen Aufenthalt aber

nicht dorthin verlegt. Dqr Mittelqunkt seiner Lebensführung sei stets Wien gewesen. was sich neben seiner von
Anfangan geplanten Rückkehr im Helbst?021 yor auen 4aril dokumentiere. dass weder der Mietveftrag der

Wohnung in Wien sekündigl noclr das Pflegeeqlinment (Pflesebett. Patientenlifter usw) verkauft oder
nritgenonrrnen worderr seien. Die Voraussetzungen fijr die Entziehung der Leistung lägen daher nicht vor.

t6l Die Beklaete hielt denr entgegen, dass lediglich vorübergehende bzw kurzf istige Auslandsaufenthalte
den Anspruch auf Pflegegeld nicht beeinträchtigen. Bei einem durchgehenden Auslandsaufenthalt von
125 Tagen könne hingegen nicht mehr von einem gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich gesprochen werden,

sodass das Pflegegeld zu entziehen sei, Da der Auslandsaufenthalt nicht innerhalb der Frist des $ l0 BPGG
angezeigt wolden sei, sei der Kläger auch zum Rückersatz (der in den Monaten Juli und August202l)
bezogenen Leistungen verpfl ichtet.

Rechtliche Beu rteilung

llSl l.lm Verfahren ist nicht strittig, dass die Entziehung des Pflegegeldes nur in Betracht kommt, wenn

eine Voraussetzung fiir seine Gewährung wegftillt. Auße.rhaJh del r4umlichen Geltungsbereichs der
VO fFG'l RR7/)004 iqt das ftrnfer anderem) der Fall rvcnn r{er hicher Rerechfiote inen sewöhnlichen

Aufenthalt nicht mehr irn Inland hat ($ 3 Abs I und $ 3a Abs I BPGG; RIS-Justiz RS0061689 [insb T2]).

I I 41 2. I . Der Begriff ,,gewöhnlicher Aufenthalt" ist nach der ständigen sozialrechtlichen Rechtsprechung iSd

$ 66 Abs2 JN zu verstehen (RSO 106709; Greifeneder/Liebhart, Pflegegelda R23.68 ua). Ab wann und wie
lange von einem ,,gewöhnlichen Aufenthalt" gesprochen werden kann, ist allein aus der Definition des $ 66

Abs 2 JN nicht zu beantworlen. Nach der Rechtsprechung kommt es dabei darauf an, ob jemand eincnlQflLzllln
Mittelpunkt seines Lebens. seiner Wirlsch4ftlichen Exipfenz und seiner sozi?len Beziehu4g macht (RS0074198

[Tl4]), Das richtet sich vor allern nach der Peuer 4es Au&njhalts
objektiv überprüfbaren Urnstär.r.den pergönligher. o4.er bgruflicher .A.rt. 4ie eine dquerhafte Beziehung zwischen
einer Person und ihrqm Au.fenth?lt anzeiggn pnd daraqf hin.deuten. dasF sie nicht nur vorübergehend. sondern

läneere Zeit an einenl Ort bleibgn wifd (RS0085478 finsb T3l), Der rein faktische Aufenthalt genügt dafür
nicht (RS0 1067 ll lT4l ua); ob der Aufenthalt ellaubt ist oder welche Motivation ihm zugrunde liegt, ist

ebenfalls nicht relevant (10 ObS lglll3t). 9b ,e.in ge.Wöhnligher Aufenthalt. vorliegt. ist Ergebnis einer
Gesarntschay bzw Würdigglrg alle.r gen4nnlen Krite.rjen (l0ObS 1291042; l0 ObS 28199m SSV-NF l3l21;
l0ObS \97198p SSV-NF 12191 ua) und kann dg,lrer irlmet nur ?nhald der Umstände des Einzelfalls beqrteilt
werden (RSO106709 [T2]; RSO106712 [T5]).

ll5l 2.2.Darauf aufbauend entspricht es der ständigen Rechtsprechung, dass nul vorübergehende bzw
kurzfristige Auslandsaqfenthalte d.en Anspruch apf Pfleeeseld nicht beeinträchtiggn. Nach oben hin findet ein

Auslandsaufenthalt jedenfalls dann seine Grenze, wenn er eine Dauer erreicht hat, die geeignet ist, einen
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gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland zu begründen (RSO106712). Die Judikatur nirnrnt dabei einen

klitischen Zeitlaum von vier Wochen bis sechp Monatep alr: Abwesedlglen bis 4u vier Wochen s

Rücksicht auf ihre Gründe-jedenfalls als unschädtich 4nzusehen (RS0 106712 [Tl, T3l), wohingegen bei einem

Auslandsaufenthalt von rnehr als der Häl
Ausland anzunehmen ist und daher nicht rnehr davon ausgegangen werden kann, dass der gewöhnliche

Aufenthalt noch im Inland liegt (RS0ll9ll2 fTll; RSOl067l2 [T7]). Innerhalb dieses Rahmens kann daher

Lrnter Bedachtnahme anf derr ZrVeSh__dqlbrygqethg$ (vgl RSOl067l2 [-l-41) auch ein längerer

Auslandsaufenthalt ohne Ar.rswirkung auf das Pflegegeld sein, solange der Ausnahrnecharaktel' des

im Ausland gewahr-t ist und nach de,n Qesarytqrnständen no.cll nlictren Auf'enthalt im lnland

auszugehenist(l0obS2207l96ySSV-NFl0/s3)'Sp
Monaten aheestellt wurde (10 ObS 401/97rn SSV-NF I l/153 ua). beruhte das aLrf der insoweit nicht nrehr in
Kraft stehenden Reseluns des 6 89 Ahs 2 ASVG (i vnr denr Rrrndessesetz RGBI I20l5l2\. die zudern

ohnedies bloß der Orientierung diente (10 ObS l29l04z rnwN; vgl Pfeilin SV-l(ornrn $ 292 ASVG Rz 9).

l l 6l 3. 1)iese Grundsätze hat das Berufungsgelicht lichtig dargestellt. Es hat sie aber nicht entsprechend auf
den Anlassfall übertragen, weil seine Entscheidung nicht auf einer Wi.irdigung aller iSd $ 66 JN rnaßgeblicher

I(riterien, sondern letztlich nur auf einem Rückgriff auf die Dauer des Auslandsau{'enthalts fußt, was aus

Gründen der Einzelfallgerechtigkeit zu korrigieren ist.

tl7] 3.1.Del Oberste Gerichtshofhat bereits ausgesprochen, dass eine Person auch rnehrere gewöhnliche

Auf'enthaltsorte haben kann und als Beispiel dafiir einen Pflegebedürftigen aneeführt. de-ieden y{lnlg-Eehrere

Mo4ate ..Langzeiturlaub" in wärmel'en Gggen4en rlacht (10 ObS 2207196y SSV-NF l0/83; vgl auch RS0046577

[T3]). Dem folgt auch die jüngere Lehre (Greifeneder/Liebharl, Pflegegeld4 Rz 3.68 ua).

tl8l Das setzt allerdings voraus, dass solche Urlaube in regelmäßigen, zeitlich klar erkennbaren Abständen

(,jeden Winter") erfolgen und der Urlaubsort in dieser Zeil auch im dargestellten Sinn den Lebensrnittelpunkt
bildet (vgl Simottain Fasching/Konecny' 5 66 JN Rz32). Solcherart periodisch wiederkehrende Urlaube lassen

sich zwar aus den Feststellungen nicht eindeutig ableiten, weil nur feststeht, dass der I(läger und seine Eltern

,,attch in der Vergangenheit" im Somrner für mehrere Monate in die Türkei gefahren sind. Der Frage, ob das

Erstgericht mit dieser Feststellung jährliche Urlaube - wolür einiges spricht - gemeint hat, muss hier aber nicht
nachgegangen werden. Selbst wenn der Kläeer regehnäß.ig Urlau.b il der Türkqi eemacht haben sollte. enthält

der festeestellte Sachverhalt keine Hinwgi$e. die den erforderlich,en we.iteren Schhlss. dass in der'l'ürkei auch ein

gewöhnlicher Aufenthalt begrüJrdgt worden wäre. zulasseu. Denn von der notwendjgen längeten und vor allem
beständigen Beziehung zwischen einer Person und einenr Aufenthaltsort kann allein durch regelmäßige

Auf'enthalte bei Verwandten. wie etwa in lrorm von jährlichen Besr.rqhen zur Weihnaohtszeit. noch nicht

auseegangen werden. auch wen! sie zwischen eineq rlnd drei Monaten dauern. Hat der Fetreffende seinen

ordentlichen Wohnsitz woanders. haben solche (Ver.wandten-)Besuche den Charakt
einen gewöhnlichen Aufgnthalt fiir sich al (l0 ObS 305/89 SSV-NF 3/17;

RSO085478 [T2]). Dies gilt auch, wenn Urlaube mit Verwandten in deren Wohnung verbracht werden.

llgl 3.2. Wie schon das Erstgericht zu Recht betont hat, ergibt sich aus den Feststellungen überdies

riichi, dass cler Kläger während des Aufenj
aurkegeben. er sozusasen ..seine Zelte vEllig abgebro (vgl l0 ObS 197l98p SSV-NF 12191).

t20l 3.3. Es ist richtig, dass der Oberste Gerichtshof wiederholt die Ansicht von Pfeil
(Ausgleichszulagenanspruch und Auslandsaufenthalt, DRdA 1998, 214 12181) gebilligt hat, wonach ein

Auslandsaufenthalt von vier Monaten fiil die Annahme eines kontinuierlichen gewöhnlichen Aufenthalts irn

lnland selbst dann zu lange ist, wenn alle LJmstände ftir eine Rückkehr nach Österreich sprechen

(10 ObS l97l98p SSV-NF l2l91; l0 ObS 28199m SSV-NF l3l21; 10 obs l29l04z; l0 ObS 3411li
SSV-NF 25143 ua).,{lle diese Entscheidungen qrgingep abgr ni,cht,zum Pflqgggeldre.cht. an das im Vereleich zur

.(soauchPfeil'Ausgleiclrszulagenanspruchund
Anslandsaufenthalt, DRdA 1998,214 l2l7 fl: in diesern Sinn auch Greifeneder, COVID- lg-Pandemie - Verlust

des Pllegegeldes durch vellängerten Auslandsaufenthalt? ÖZPR 2020179, l4l ll42]). Dies ist insbesondere irn

konkreten Fall an&ezeigt. weil die vgrn Ferufungs,gericlrt ufr4 der Beklaglen als primär ausschlageebend
erachtete (vergleichsweise) lanse I)auer des A rrfenthalts in - hei der Pflesestufe 7 erwartbaren -
besonders u4günstige.n Umständ.en (Jranspolt. Bgtleuu.lrg etc), die gemeinsame kiirzere Urlaube rrrit den
vertrauten Persorlep -4umindest grhgblich erschw.efen. w,enq r:richt vlervnpöglichen. ihre Rec.htfertigune f,ndet.
Der KIäger kann insofern nicht mit (,,durchschnittlichen") Ausgleichszulagenbeziehern verglichen werden.

f;ll] 3.4. Wägt man alle Kriterien ab, ist ungeachtet des langen Auslandsaufenthalts von 125 Tagen

irn Einzelfall noch von einern kontinuierlichen gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich auszugehen. Maßgeblich

daflir ist, dass nach den der-^'. lä-.,^.^,- I I.ld,,h .""-',cphen ict

festgestellte Sachverhalt die Annahme eines weiteren gewöhnlichen Aufenthalts nicht trägt und der Kläger
seinen Bezuq zr"r Österreich nie absebrochen hat.
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l22l 4. Zusammenfassend liegen die Voraussetzungen für eine Entziehung des Pflegegeldes nicht
vor, sodass der Kläger ftir die Monate Juli202l bis Oktober202l Anspruch auf das (der Höhe nach unstrittige)
Pflegegeld hat. Angesichts dessen ist er auch nicht zur Duldung der Aufrechnung der fiir die Zeit von
l. Juli 2021 bis 31, August202l erhaltenen Beträge verpflichtet.

f. l
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3 Pflegegeldstufe 7

2.1 Allgemeine Grundsätze

' Gefordert sei ,,praktische Bewegungsunfähigkeit", nicht ,,vollständige Bewegungsunftihigkeit"
(RS0106363 [T2]; 10 ObS 38s/97h, l0 ObS 57l}sp)

. Relevant, also die Stufe 7 ausschließen, würde nur die Fähigkeit zur aktiven Durchführung
willentlich geplanter Bewegungen (EB BPGG-Nov 1998, I l; OGH l0 ObS 267103t; l0 ObS 57/05p;
l0 ObS 5/07v) Die Restbeweglichkeit müsse willentlich gesteuert sein, zu einem bestimmten
beabsichtigten Zweck diengn und damit dieser Zwegk augh e{reich-t werden (RSO106363)

. Bleßp \4a$qnbewegunge! im Sinn von primitiven, frühkindlichen Reflexen schließen Stufe 7 nicht aus
(10 obs 82lolh)

. Weiters stellt der OGH klar, dass sich die Restbeweglichkeit, die die Stufe 7 ausschließt, nicht auf die
Vornahme der typischen Betreuungs- und Hilfsverrichtungen nach $$ I und 2 EInstV beziehen
müsse - Körperpflege, Mahlzeiteiname etc (OGH 10 ObS 90198b: l0 ObS 415l02f; l0 ObS l8lZla)

. Die Restbeweglichkeit müsse irn Ergebnis noch nutzbringend eingesetzt werden können (10 ObS
5107v), wofür es reiche, dass die Pllege bzw die Lebensführung des Betroffenen erleichtert wird,
wenn auch nur geringfügig (RSO106363 1T20, T22, T24l; OGH l0 ObS 57105p; 10 ObS 108/l lx
özvxzotztsz, +01.

r Aus der gesetzlichen Formulierung, wonach keine "keine zieJgerichteten Belv.egungen der vier
Extremitäten mit funktionaler Umsetzungoo mehr möglich sein dürfen, sei klargestellt, dass schon ein
(einziger) dem Pflegebedürftigen noch möglicher Bewegungsablauf dieser Qualität Stufe 7
ausschließe (RSO106363 [Tl2]; l0ObS23l/00v; l0 ObS 4/01p, l0ObS 108/ltx ÖZpR 2012132,49
(G r e ife ne de r) ; I 0 ObS I 8 12 I a ÖZPR 202 I I 83 (G re ife ne de r)).

3.1 Die Stufe 7 ausschließende Einzelfälle

Eine die Stufe 7 ausschließende Restbeweglichkeit liegt nach Ansicht des Höchstgerichtes bspw vor,
wenn der Betroffene

. durch eine - allenfalls am Handgelenk fixierle - Rufglocke, ein Mobiltelefon oder ein sonstiges
geeignetes Hilfsmittel einen sinnhaften Rufkontakt herstellen kann (RSO 106363 [T5]; l0 ObS
385197h; l0 ObS 4/0lp: mittels,,Quietschpuppe"; l0 ObS l8/2la; 10 ObS 92l2lh)

' eine mögliche Kontaktherstellung durch,,Rufenooschließt Stufe 7 hingegen nicht aus (10 ObS l8/2 la
ÖZpXZOZItt3 (Greifeneder); Anm: obwohl die Pflegeerleichterung dieselbe ist --+ Ar1 7 B-VG??)

. eine Fernbedienung verwenden kann (RSO106363 [T5]; l0 ObS 385/97h)

' ein Br-rch etc zum Lesen umblättern kann (RS0106363 [T5]; l0 ObS 385197h)

r nur noch das Essen mit dem Löffel als aktive Beweglichkeit und zielgerichtete 'lätigkeit tätigen kann
(10 ObS 157/03s),

r praktisch am gesamten Körper gelähmt ist und nur im Bereigh der li{rken Iland Greifbewe.g.ungen
rnit Daurnen und Zeigefinger vornehmen kann, wodurch er einen Spezialrollstuhl mit eineln kleinen
Steuerknüppel zu steuern vermag, sodass sie im Wohnbereich sich zielgerichtet bewegen kann.
(RS0106363 [Ts]; 10 ObS 38s/97h)

. bei Lageveränderungen im Bett durch Abstützen mit dem rechten Arm etwas mithelfen kann (10

obs 92l2th)

Keine die Stufe 7 ausschließende Restbeweglichkeit liegt, wenn

. eine schwer deFente. völlig desg{ientierle Pflegqbediirftige mit vollständieem
Sglbststä.ndigkeitsverlust, die keinpn Auffordqrulrgen mehr nachkommen kann, die zu eieenständigen
vernünftieen Handlurlgen nichl r.lehr ühig ist. Wi.llentlich geplante und gesteuerle Beweguneen sind
nicht"mögtich. Irgendwelchen Anforderunsen w!llentlich und Vqrnunft getragen folee leisten kann. Sie

kann gehen, irrt aber ziellos herum. Die Fähigkeit zu gehen, ist F-olge der in der frühen l(indheit
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erlerntell Bewegungsautomatismen. I(eine Stufe 7, weil sie sich - wenn auch unter Begleitung
selbständig aufden eigenen Ileinen fortzubewegen hann (10 ObS 5/07v)

eine Schnabeltasse zwar gehalten und daraus getrunken, diese aber nicht selbständig ergriffen und
zunr Mrrnd ge{iihrl werden kann (10 ObS 57l05p; l0 ObS l8l2laÖZPR202ll83 (GreifenedeD)

die Arme und Beine bloß angehoben und ausgestreckt werden können, ohne dass dies aber auf
einen dar'über hinausgehenden Zweck ausgerichtet ist; es hornrnt dat'auf an, ob dem Pflegebedürftigen
der zielgerichtete Einsatz dieser Bewegungen möglich ist (10 ObS 57l05p; l0 ObS l8l2laÖzPR202ll
83 (Greifeneder))

die Hände zwar zur willkürlichen Veränderung der Lage im Bett verwendet werden können, dieses
selbständige Umlagern aber - etwa aus kognitiven Gründen bzw abhängig von der Tagesverfassung *
nicht so regelmäßig erfolgt, dass Wundliegen vermieden wird und dadurch eine geplante regelmäßige
[-lmlagerung bzw I(ontrolle durch eine Pflegeperson zur Venneidung einer Dekubitus-Gefahr
unterbleiben kann (l 0 ObS I 8/2la ÖZPR 2021183 (Greifeneder))

oGH 02. t2.1997, l0 Obs 385197h

infas 1998, S 36; SSV-NF llll52: ARD 4926130198

Sachverhalt

Die am 12.11.1965 geborene Klägerin leidet an einer angeborenen Tetraparese. Sie ist praktisch am gesamten

KqBalgcEbnt Lrnd hann nur irn Bereich der linken Ha.nd Greifbewesungen mit DauFen und Zeieefinger
vofnehmen. Dadurch ist sie allerdings in der l.age. eilen Sp.ezialrqU

einem kleinen Steuerknüppel zu steuern und damit in ihrer behindertengelecht ausgebauten Wohnung un

I{aus zu tählen. Aufgrund ihrer hochgradigen Verbiegung und Fehlstellung der Wirbelsäule ist es notwendig, die

Klägerin häufig unrzulagern, um nicht wundzuliegen. Sie ist überdies inkontinent. Außerdern ist eine dauernde

Beaufsichtigung durch eine Pflegeperson erforderlich; mindestens alle zehn Minuten muß eine Pflegeperson

nach der l(lägerin sehen.[...]

Rechtliche Beu rteilun g

[...] Strittig ist allein, ob bei ihr die Voraussetzungen für die höchste Pflegegeldstufe 7, närnlich praktische
Bewegungsunfühigkeit oder ein gleichzuachtender Zustand, vorliegen. Der Senat hat diesen Begriff der

"praktischen Bewegungsunftihigkeit" inzwischen bereits in mehreren Entscheidungen jeweils dahingehend

umschrieben, daß es sich um einen Zustand handeln müsse, der in den funktionellen Auswirk
vollständigen Bewegungsqnftih , dem Pflegebedürftigen also zielserichtete Beweg.ulgen mit
fLrnktionellgr Ulnsetzune nicht mehr möglich sind. Von einem der praktischen Bewegungsftihigkqil
gleichzumachenden-ZlsL4!4 ist dann zu sprechen, r.venn der Pflegebedürftige an sich noch iiber eine gewisse

\4obilität verftiet. diese aber inpbeso.ndere aufg$rnd des Angqwiesenseins auf bestimrnte lebensnotwendige
Hilfsrnittel (elwa ei_n Beatmungsee{ät) 4ic (10 ObS 2434196f, l0 ObS 2466196m, l0 ObS

2465196f,10 ObS 2337196s,10 ObS 268197b,10 ObS 4l0l97k; Pfeil, BPGG 98 f; derselbe, Pllegevorsorge in

Österreich, 199). Praktische Bewegungsunfähigkeit als höchster Grad der Pflegebedürftigkeit setzt hiebei nicht
eine vollständige Beweeunesunftihigkeit voraus (10 ObS 2466196m) - der Ausschuß fi.ir Arbeit und Soziales hat

nänrlich die Anspruchsvoraussetzung der "vollständigen" Bewegungsunftihigkeit noch in der Regielungsvorlage
(776 BIgNR 18.GP) ausdrticklich durch den weiteren Begriff der'"praktischen" Bewegungsunftihigkeit ersetzt
(908 BIgNR l8.GP, 4; Gruber/Pallinger, BPGG Rz 58 zu $ 4) -, sondern kommt es ausschließlich auf die

umfassende Einschränkung der Feweelichkeit als l\4a0stab an ( l0 ObS 2324196d).

Auch wenn die Klägerin irn vorliegenden Fall als Pflegebediirftige leidensbedingt seit ihrer Gebr"rrl an

weitgehenden Lähmungen ihres Körpers leidet, so handelt es sich im Hinblicl< auf die fi.ir den Obersten

Gerichtshof maßgeblichen Feststellungen der Tatsacheninstanzen doch nicht um eine - wie voln Gesetzgeber
gefordert - praktische im Sinne der beleits wiedergegebenen Umschreibungserfordernisse. Eine "praktische"
Bcwesungsunftihie,keit odelgin dieser glpichzuaghtenjler Zustand läge nämlich nach Auffassung des Senates nur
dann vor', wenn einer hievorr betroffenen Person kein,erlqi willenlliche Steuerung von Beweeuneen. di-e zu, einem

bestimmten beabsichlieten Zryeck djene4 u.nd ejngeset?t werdgn können qn.d {nit denen diese,r Zweck auch
crreicht wefden kann. mehr möglich.wäre. Ist aber jemand noch in der Lage, zB mit einer Hand Essen oder
eine Trinhflüssigkeit (und sei es auch nur unter Zuhilfenahme des Hilfsrnittels einer Schnabeltasse) zum Mund
zu führen, ein Buch etc zum Lesen umzublättern, eine Rufglocke oder ein Mobiltelefon (Handy) zu

elgreilen und (sei es auch bloß etwa mittels Kr.rrzwahltaste) einen Rufkontakt herzustellen, eine
Fernbedienung zu benützen oder - wie hier - einen elektrischen Rollstuhl derart zu steuern, daß er auf
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willentliche Einflüsse zu reagieren vermag, dann liegt - insgesamt - die Voraussetzung "praktischer"
Bewegungsunftihigkeit irn Sinne des fiir die höchste Pflegegeldstufe 7 geforderten Gesetzeserfordernisses (noch)
nicht vor. Dies erscheint anch grundsätzlich sachgerecht, weil hiedurch (auch wenn es sich nur um
eingeschränkte Restfühigkeiten der hievon betroffenen Personen handelt) die Betreuung insgesamt einfacher
gemacht und gesla[g]Lyqelgn EanI (so muß nicht unbedingt jemand permanent in der Nähe des Betroffenen
sein, muß den Betroffenen nicht ständig unter Beobachtung halten etc). Nach den Feststellungen sind der
Klägerin jedoch solche zielgerichtete Bewegungen rnit funktioneller Urnsetzung infolge Beweslichkeit zweier
maßgeblicher Finser (Daumen und Zeigefinser) ihrer linken Hand noch rnöglich; sie kann hiedurch ihren

elektrisclren Spezialrollstuhl jedenfalls in der Wohnung zielgerichtet bewegen (so schon l0 ObS 24681961) und
ist damit zu einer willentlichen Bewegr.rngssteuerung in der Lage. Die Verwendung des Rollstuhles als

Hilfsrnittel ist dabei auch gemäß $ 3 Abs 2 EinstV zu berticksichtigen. Auch wenn die verbliebene Restmobilität
der Klägerin nicht aus eigener, noch körperlich vorhandener Krafturnsetzung besteht, so ist sie doch aufgrund
dieses externen technischen Hilßmittels jedenfalls gegeben und auch in concreto umsetzbar.

oGI-t l7 .04.2007, l0 ObS 5/07v

SSV-NF 2IlI6
Sachverhalt

Bei der Klägerin liegt eine schwere Demenz mit vollständigem Selbsts vor. Ihr Zustand hat

sich seit Jänner 2004 deutlich verschlechtert. Sie ist völl_ie deForientiert und e.rkenn! ihre Angehörigen nicht
mehr. Sie komrnt Aufforderungen nicht nach und ist zu eigenständigen vernlin.ltjggn-F{gllllunsen nicht mellr

; I?ihig. Durch einen ausgepr4gten Wqndertrieb besteht erhöhter Pflegebedarf. Unter Berücksichtigung ihrer
Iirkrankungen und Leidenszustände benötigt die Klägerin fremde Hilfe bei der täglichen Körperyflege, ftir die

Zubeleitr.rng und Einnahme der Mahlzeiten, für die Einnahme der Medikamente, beim Verrichten der Notdurft,
ftir die l{einigLrng bei teilweiser Harn- und Stuhlinkontinenz, beim An- und Auskleiden, fiir die IJerbeischafftrng
von Nahlungsrnifteln und Bedarßgiitern des täglichen Lebens, fiir die Reinigung der Wohnung rrnd der
persönlichen Geblauchsgegenstände sowie beim Waschen der t,eib- und Bettwäsche. Sie benötigt
Mobilitätshilfe irn engeren und weiteren Sinn. Der Klägerin wird das Essen eingegeben. Sie weiß mit den

Speisen am Teller nichts anzufangen. Teilweise führt sie wohl Trinkgläser zum Mund, dies aber ziellos und nicht
auf Aufforderung. Die Klägerin wird täglich mehrmals meist vergeblich auf das WC gesetzt. Im Fall von

Stuhlgang muss sie gereinigt werden. Selbständig würde sie nicht auf die'loilette gehen, die sie auch selbst nicht
finden würde. Sie ist nicht in der Lage, bei der täglichen Körperpflege und beim An- und Auskleiden selbst

mitzuwirken. Die Klägerin ist nicht bettlägerig. Sie ist mobil, findet sich aber nirgends zurecht und bedarf wegen
.der völligen Desorientiertheit sowohl im Haus als auch außerhalb einer Begleitperson. Wegen der Umtriebigkeit
und der damit verbundenen Eigengel?ihrdung ist eine Beaufsichtigung der Klägerin bei Tag und Nacht dauernd

erforderlich.

Die Klägerin kann zwar ,eehen. irfi aber ziel,los umher. Willgntljch ryplante und eesteuerte Beweeufe.en sind

nicht {nöglich. Sie kan,n auch nicht Anford,qrungen willqntlich und Vernunft getraeen Folge leisten. Die
Fähigkeit zu gghen. ist Folge der i fri.ihen Kin.dheit erlefnten Bewegungsautomatismen. Das silt auclr für
alle sonstigen spontanen Bewegungen.

Rechtliche Beurtcilung

[...] ffin Zuspruch von Pflegegeld der Stufe 7 setzt nach $ 4 Abs 2 BPGG voraus, dass der Pflegebedarf
durchschnittlich mehr als 180 Stunden monatlich beträgt und entweder keine zielgerichteten Bewegungen der

vier Extrernitäten mit funktioneller Umsetzung möglich sind (Z l) oder ein gleichzuachtender Umstand vorliegt
(22).Diese Fassung erhielt $ 4 Abs2 Stufe 7 BPGG mit der BPGG-Novelle 1998 (BGBI I 1998/l I l), wobei die
gesetzliche Neudefinition in der Ziffer I in Anlehnung an die Judikatur des Obersten Gerichtshofes zum bis

dahin normierten Tatbestandsrnerkmal ,,praktische Bewegungsunftihigkeit" erfolgte (RIS-Justiz RSO106363

[T9]). In den ErläutRV I I86 BIgNR 20. GP I I heißt es dazu:

,,Die Neudefinition der Stufe 7 dient gleichfalls der Beseitigung von Abgrenzungsproblemen. Anstelle des

I{riteriurns ,,praktische Bewegungsunftihigkeit" sollen in das Gesetz in Anlehnung an die Judikatur des Obersten

Gerichtshofes die Begriffe ,,zielgerichtete Bewegungen" und ,,funktionelle Urnsetzung" Aufnahme finden. In den

Fällen der Z I ist eine funktionelle Umsetzung dh aktive Durchftlhrung willentlich geplanter Bewegrtngen keiner
der vier Extremitäten möglich. Kann dqr PflegqbeCürftiee beispielsweisg durch den Eilsatz von hochtechnischen

Geräten mit dem Mund odgr den Augen eine willentlich gepla.nte Aktion d-urchführen - zB langsamst arn PC

Wote schreiben-. ist er trotzdem in die Stqfe 7 eifrzug-rdnqn, da flir nahezu alle Alltagsverrichtungen und

Tätigkeiten die IJilfe einer andefen Person notwepdis ist. Bei diesen Personen ist etwa auch die Hilfest.ellung
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beirrr Tlinken in lrorrn vorn Führen des Glases und die richtige Lagerung dazu erforderlich. Dieser Pflegeeinsatz
mltss t'ltnd trm die [Jhr geleistet werden und erfordert auch ein hohes Maß an praktischem Wissen der
Pflegeperson. E,in gleichzuachtender Zustand liegt etwa dann vor, wenn der pflegebedürftige Mensch an sich
noch über eine gewisse Mobilität verfiigt, diese aber insbesondere auf Grund des Angewiesenseins auf
bestirnnrte lebenserhaltende technische Ger'äte nicht ntitzen kann und dadurch für alle Alltagsverrichtungen auf
die Flilfe einer Pflegeperson angewiesen ist. Daruntel ist etwa nicht die stundenweise Einschränkung der
Beweglichlceit wegen der Durchftihrung von Infusionen - wie es auch bei der Dialyse vorkomnrt - zu verstehen."

Naclt der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes wird flir die lJnmöglichkeit zielgerichteter Bewegungen
der vier Extremitäten mit funktioneller Umsetzung ($ 4 Abs 2 Stufe 7 Z 1 BPGG) verlangt, dass ein
Pflegebedürftiger zu keinerlei wi|enlliqh_gesteuegen B_9.wegungqn, die zu einem bestimmten beabsichtigten
Zweck dienen und mit denen dieser Zweck auch erreicht werden kann, in der Lage ist (10 ObS 57l05p mwN;
RIS-Justiz RSO106363 [T5]). Der Zustand muss in seinen funktionellen Ar"rswirkungen einer vollstäruligel
Bewegungsunftihiskeit gleichkgmmen (10 ObS 57105p RIS-Justiz RSO106363 [Ta]). Für die Stufe 7 ist nicht
erforderlich, dass der pflegebedürftige Mensch zielgerichtete Bewegungen noch zur Vornahme einer
Betreuungs- und Hilfsverrichtung im Sinn der $$ 1 und 2 EinstVO setzen kann (10 ObS 57l05p rnwNl RIS-
Justiz RSOI06363 [T I5]). In der höchstgerichtlichen Rechtsprechung (s die l)arstellung bei
Greifeneder/Liebhart, Handbuch Pflegegeld [2004] Rz 358) wurde eine die Pflegegeldstufe 7 ausschließende
Beweglichkeit vor allern dann angenommen, wenn aktive Bewegungen ausgeführt werden können, durch die die
Betreuung insgesamt etwas vereinfacht wird, Weil nicht unbedingt jgnand perrnanent in der Nähe des
Betroffenen sein muss bzw der Betroffe_ne 4icht ständig untqr Beobachtuns sehalten werden muss. In diese
Richtung gehen einerseits die Fähigkeit zur selbständigen Veränderung der Lage im Bett und eine gewisse
Fähigkeit zum selbständigen Essen und 'lrinken, andererseits die Möglichkeit, mit einer Rufglocke, die der
Pflegebedürftige ergreifen kann, einen Rufkontakt herzustellen. Es muss sich aber im weitesten Sinn um
Bewegungen handeln, die geeignet sind, die Pflege zu erleichtern oder den pflegerischen Aufwand - wenn
auch geringfügig-zu mindern bzrv die Lebensführung des Betroffenen zu erleichtern (10 ObS 57l05p). In
diesem Sinn hat der Oberste Gerichtshof ausgesprochen, dass bloße Massenbewegunge{r im Sinn von prinritiven.
fi'ühkindliqben Be.[!g&.!l mit den oberen Extrelnitäten und nicht zielgerichtete Abwehrbewesungen. die zuftillig
ihr Ziel elreichen, mangels willentlicher Steuerung der noch möglichen Bewegungsabläufe einen Anspruch auf
Stufe 7 nicht ausschließen (10 ObS 8210 lh). Gleiches gilt selbst für willentlich eesleuerte, zielgerichtete
Bcwegungen dann, wenn durch sie der Pflegeaufwand nicht vermindeft oder die Pflege nicht erleichtert wird, die
Restbeweglichkeit sohin nicht ngtzbringend eingesetzt werden kann, wie dies beispielsweise der Fall ist, wenn
der Pflegebedürftige Arme und Beine bloß anheben und ausstrecken oder nrit einem Strohalm oder einer
Schnabeltasse trinken kann, ohne aber das'l'rinkgeftiß selbständig ergreifen zu können (10 Ob 57l05p). Der
vorliegende l?all ist abel mit dem del Entscheidung l0 ObS 8210lh zu Glunde liegenden Sachverhalt nicht
vergleichbar. Diese Entscheidung verweist zunr Verständnis des Ausdrr.rcks ,,Massenbewegungsn" auf'
Pschyrernbel, Klinisches Wörterbuch, In der 259. Auflage dieses Werks, Seite 1030 wird der Ausdruck mit
,,frühkindliche Reflexe des Neugeborenen und jungen Säuglings mit weit ausstrahlenden Reflex' und
Bewegungskomplexen, die mit der Ausreifung stammesgeschichtlicher jüngerer Hirnstrukturen verschwinden"
erläutert. Von Massenbewegungen im Sinn dieser Beschreibung und wie sie der Entscheidung I 0 ObS 8210llt zu
Grunde lagen kann hier nicht die Rede sein. Schon die Fähigkeit der dementen Klägerino sich - wenn auch
unter Begleitung - selbständig aufden eigenen Beinen fortzubewegen, schließt einen Anspruch aufStufe 7

aus, weil sie zurnindest ihre Beine noch so sinnvoll und nutzbringend einsetzen kann, dass eine Erleichterung
der Pflege durchaus erkennbar ist (etwa beim Aufsuchen des WC). Die Klägerin bewegt sich und wird nicht
bewegt. Die festgestellte Urntriebigkeit der Klägerin setzt voraus, dass sie gehen will und kann und sich nicht
bloß reflexhaft ohne Zielrichtung bewegt. Das Gehen selbst ist die funktionelle Umsetzr.rng der Beinbewegungen
r.rnd lieine ungesteuetle Bewegr.rng der Beine. Die Annahme eines gleichzuachtenden Zustandes ($ a Abs 2 Stufe
7 Z 2 BPCG) scheidet schon begrifflich dann aus, wenn - wie im vorliegenden Verfahren - zielgerichtete
Bewegungen mit funktioneller Urnsetzung noch rnöglich und tatsächlich auch noch im Sinne einer
Vereinl'achung der Pflege ausgeführt werden können (10 ObS al}lp).

oGH 09.08.2005, l0 Obs 57105p

infas 2006,34158 - infas 2006 58 : DRdA 2006,55 : RdW 20061363 S 360 - RdW 2006,360 .= SSV-NF l9147

Sachverhalt

Die am 14. 10, 1925 geborene Klägerin ist über ein Tlacheostoma an ein für sie lebensnotwendiges

@.AußerdembenötigtsieeinliegendesPulsoxmeter'einenHarnblasenkatheter,
einen liegenden Luftbefeuchter und ein Sauerstoffkonzentrationsgerät, Ihre Elnähtung erlolgt über eine liegende
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PEG-Sonde. Aufgrund des Angewiesenseins auf das Beatmungsgerät leidet die Klägerin an völlgprn
Selbständiekeitsverlust. Sie kann nicht qprechen und benötigt bei allen Verrichtungen des täglichen Lebens
sowie bei der laufenden Warlung des Beatrnungsgeräts und Pflege des l(atheters Hilfe, Sie muss regehnäßig
während des 'fages r.rnd der Nacht betreut werden, wobei wegen der Gefahr eines Defekts am Beatrnungsgeräts
diese Betreuung zeitlich nicht koordinierbar ist. Die I(lägerin kann ihre Arme und Beine anheben und
ausstrecken und mit einenr Strohhahn trinken.

Das Erstgeriqhlsprach der l(lägerin Pflegegeld der Stufe 7 ab 1.3,2004 zn. Der durchschnittliche monatliche
Pflegebedalf betrage 223 Str,rnden. Infolge des Angewiesenseirrs auf ein Beatmungsgerät liege ein der
praktischen Bewegungsunfühigkeit gleichzuachtender Zustand vor.

Das tlerufungFgericht änderte das Ersturteil irn Sinne eines Zuspruchs von Pflegegeld der Stufe 6 ab. Wohl sei
die I(lägerin durch das Angewiesensein auf das Beatmungsgerät fast völlig irnmobil; sie könne aber Arnte und
Beine bewegen und sei in der Lage, dies auch funktionell umzusetzen, weil sie mit Hilfe eines Strohhalms
tripken könne.

Rechtliche Beurteilung

Ein Zuspruclr von Pflegegeld der Stufe 7 setzt nach $ 4 Abs 2 BPGG voraus, dass der Pflegebedarf
durchschnittlich rnehr als 180 Stunden monatlich beträgt und entweder keine zielgerichteten Bewegungen der
vier Extremitäten mit funktioneller Umsetzung möglich sind (Z l) oder ein gleichzuachtender Zustand vorliegt
(22).Diese Fassung erhielt $ 4 Abs2 Stufe 7 BPGG mit der BPGG-Novelle 1998 (BGBI I l998lll l), wobei die
gesetzliche Neudefinition in Anlehnung an die Judikatur des Obersten Gerichtshofes erfolgte (RIS-Justiz
RSO106363 [T9]). In den Gesetzesmaterialien (RV 1186 BIgNR 20. cP I l) heißt es dazu;

,,Die Neudefinition der Stufe 7 dient gleichfalls der Beseitigung von Abgrenzungsproblemen. Anslelle des

I(riteriurns 'praktische Bewegungsunftihigkeit' sollen in das Gesetz in Anlehnung an die Judikatur des

Obersten Gerichtshofes die Begriffe 'zielgerichtete Ilewegungen' und 'funktionelle Urnsetzung' Aufnahme
finden. ln den Fällen der Z I ist eine funktionelle Umsetzung, das heißt aktive Durchführung willentlich
geplanter Bewegungen keiner der vier Extremitäten möglich. Kann der Pflegebedürftige beispielsweise

' durch den Einsatz von lrochtechnischen GeräIeq mit dem Mund oder den Augen eine willentlich eeplante
Aktion durchführen - zB lanssamst arn PC Worte schreiben -. ist er trotzdem in die Stufe 7 einzuotdlcq, da

ftil nahezu alle Alltagsverrichtvnsgn u,nd Tätigkeite4 die Hilfe einel anderen Person [E!wgndig-ig!. Bei
diesen Personen ist etwa auch die Hilfestellung beim Trinken in Form vom Führen des Glases und die
richtige Lagerung dazu elforderlich. Dieser Pflegeeinsatz muß lund um die Uhr geleistet werden und
erforderl auch ein hohes Maß an praktischem Wissen der Pflegeperson.

Ein gleichzuachtender Zustand liegt etwa dann vor, rvenn der pflegebedür'ftige Mensch an sich noch iiber
eine gewisse Mobilität verfiigt, diese aber insbesondere auf Grund des Angewiesen-Seins auf bestimmte
lebenserhaltende technische Geräte nicht nützen kann und dadurch für' alle Alltagsvelrichtungen auf die
Flilfe einer Pflegeperson angewiesen ist. Darunter ist etwa nicht die stundenweise Einschränkung der
Berveglichkeit wegen der Durchführung von Infusionen - wie es auch bei der Dialyse vorkommt - zu

verstehetr. "

ln der Judikatur des Obelsten Gerichtshofes wird fi.ir die tJnmöglichkeit zielgerichteter Bewegungen der
vier Extremitäten rnit funktioneller Umsetzung ($ 4 Abs 2 Stufe 7 Z I BPGG) verlangt, dass ein
Pflegebedürftiger ar kei , die zu einem be$lilqnqllen beabsichtisten
Zwqck dienen und mit denen dieser Zwegk auch erreicht wgrd , in der Lage ist (10 ObS 33/98w -
SSV-NF l2118; RIS-Justiz RSO106363 [T5]). Gefordert wird ,,praktischc l]ewegungsunftihigl<eit", nicht

,,vollständige Bewegungsunftihigkeit" (10 obs 385197h : ssv-NF llll52; I0 obs 267103t; RIS-Justiz
RSO 106363 [1'2]). Der Z.ustand rnuss in seinen funktionellen Auswirlcungen ciner vollständigen
Bewegungsunftihigkeit gleichkommen (10 ObS 82/0lh SSV-NF'15/50; RIS-Justiz
RSO106363 [T4]). FürdieStufeT ist nicht erforderlich, dass der pflegebedüLftige Mensch zieJgerichtete
Bewesunsen noch zur Vornahme einer Betreuunss- und Hilfsverrichtunc iSd Sö I und 2 EinstV
einsetzen kann (10 ObS 90/98b: SSV-NF l2190; RIS-Justiz RSO106363 [Tl5]). ln del Judikatur (siehe die
Darstellung bei Greifeneder/Liebhart, Handbuch Pflegegeld 120041 Rz 358) wurde eine die
Pflegegeldstufe 7 ausschließende Beweglichkeit vor allem dann angenornmen, wenn aktive Bewegungen
ausgeftihrt werden können, durch die die Betreugng insgesamt etwas vereinfacht wird, da nicht unbedingt
jemand permanent in del Nähe des Betroffenen sein muss bzw der Betroffene nicht ständig unter
Beobachtung gehalten werden muss (Greifeneder/Liebharl aaO Rz 358). In diese Richtung gehen einerseits
die Fähigke it zur selbständigen Veränderung der Lage im Bett oder eine gewisse Fähigkeit zum
selbständigen Essen und Trinken, andererseits die Möglichkeit, mit einer Rufglocke, die der
Pfl egebedürftige ergreifen kann, einen Rufkontakt herzustellen.

In diesern Sinn kann abel die Pflegegeldstufe 7 nicht schon dann ausgeschlossen werden, wenn die
pflegebedürftige Person - wie hier - in der Lage ist, Arme und Beine anzuheben und auszustrecken sowie
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nrit eillem Strohhalm zu tlinken, Das Anheben und Ausstrecken
Beweglichkeit dar. ist aber fiir sich allei4 night agf ei{ren darüber hinqusqghenden Zwegk ausgelichtet,
worattfdieRevisionzutreffendhinweist.Hinsichtlichdes@istnicht
klargestellt, ob sich diese Fähigkeit auf das Vorhandensein des Schluckreflexes bezieht oder auch auf das
selbständiee Ergreifen uqd Halten einer T?sse oder eines Glases. Nur irn zweiten Fall kann von einer
aktiven zweckgerichteten Beweglichkeit gesprochen werden; das bloße Halten eines Gegenstandes, der
zugereicht wird und wieder abgenommen werden muss, genügt daftir nicht, weil damit keine relevante
Vereinfachung der Pflege verbunden wäre.

Sollte sich herausstellen, dass die aktive Durchflihrung zielgerichteter Bewegungen bei der I(lägerin an sich
noch möglich ist, müssen weiters ns der K]ägerin aul rla,s

BeatrTrungseerät a!r.f ihre Bqwegli . Die Judikatur geht davon
aus, dass von $ 4 Abs 2 Stufe 7 Z2 BPGG ein Zustand erfasst wird, in dem zwar ein gewisses Maß an
zielgerichteten Bewegungen gegeben ist, diese eingeschränkte Mobilität aber insbesondere aulgrund des

Angewiesenseins auf bestimrnte lebensnotwendige Hilfsmittel (zB ein Beatmungsger'ät) nicllt funktionell
genutzt werden kann, sodass in Wirklichkeit eine utnfasSende Einschr ( 10

ObS 2337l96s : SSV-NF l0ll29; ebenso Pfeil,Neuregelung der Pflegevorsorge in Österreich U9941 199

und Pfeil, Bundespflegegeldgesetz !9961 99). Diese Ansicht wurde in einer Reihe weiterer Entscheidungen
wiederholr (zB l0 obs 2434196f = ssv-NF 101135; l0 obs 2468196f : sSV-NF I l/9;
l0 ObS 385197h: SSV-NF lll152 l0 ObS 33/98w : SSV-NF l2ll8). Entscheidend ist also, dass die an
sich noch vorhandene Restbeweglichkeit gerade wegen des Angewiesenseins auf das technische IJilfsmittel
nicht rnehr nutzbringend eingesetzt werden kann, sodass die pflegebedürftige Person deshalb filr die
Alltagsvellichtungen auf die Unterstützung einer Pflegeperson angewiesen ist (Greifeneder/Liebhqrt aaO
Rz 360).

oGH 22.06.2021, I 0 ObS t9l2la

Özpnzozttt3 S 143 (Greifeneder) - ÖZpR 2021,143 (Greifeneder): DRdA-infas202l1234 S 483 (Krammer) -
DRdA-infas 2021,483 (Krarnmer) : SSV-NF 35/35

Sachverhalt

12) Die 1956 geborene Klägerin benötigt fijr sämtli.che Verrichtungen des täglichen Lcbens Iletreuungund
Flilfe, die zeitlich nicht koordinierbar ist. Zur (Rest-)Bewegungsfühigkeit der l(lägerin steht fest, dass sie sich
selbständig inr Bett umdrehen und dazu dip Hände verwenden kann. Dadurch ..erspart" sich eine Pflegep-erson

das Urnwenden. um ein Wlndliegel zr.r vqrmeiden. Für' das Außetzen benötigt die Klägerin Hilfe, Sie ist
rnanuell in der Lage, eine Rufglocke zu bedienen, ein Mobiltelefon oder eine Fernbedienung zu ergreifen oder
eine Quietschpuppe oder eine an der Hand angebrachte Notrufeinrichtung zu drücken. Die K.lägerin ist aber

eeistig nicht in der Lqge zu verstqhen. a.qs,rvelshem G{und und w?nn sie eine Rufei{rricht"ungbenutzen soll. Sie

schreil wenn sie meint, etwas zu benötigen. Sie reagiert beispiclsweise auf die Aufforderung, die Hand zu geben

oder die Beine hochzuheben, ist aber nicht in der Lage, die Anweisung gezielt zu befolgen, sondern zieht die
Beine beispielsweise an anstatt sie hochzuheben.

l4l Das Erstgericht gab der auf Zuerkennung von Pflegegeld der Stufe 7 gerichteten Klage statt. Die
I(lägerin sei nicht in der Lage, Bewegungen gezielt zu einem beabsichtigten Zweck zu steuern, sodass Anspruch
aufP{legegeld der Stufe 7 bestehe.

t5l Das Berufungsgericht gab der Berufung der Beklagten Folge und änderte das Urteil dahin ab, dass der
Klägerin Pflegegeld der Stufe 6 zuerkannt wurde. Die Revision ließ es nicht zu, Rechtlich erachtete es als
ausschlaggebend, dass der l(läeerin eine s.elbstär

Pflegeperson-durch $chreign rnögJich sei, weil sich die Reduktion der geistigen F'ähigkeiten nur aul die
Verwendung einer Rufglocke oder anderer Notfalleinrichtungen beziehe, nicht aber auf das Schreien, In der
Möelichkeit. Hilfe herb,eizurufen. liese e.ine-Erleig . Außerdem sei wegen der Fähigkeit der
I(lägerin zu Bewegungen im Bett das Umwenden zur Vorbeugung del Dekubitus-Geflahr nicht notwendig.

18] Die Revision ist zur Präzisierung der - einen Anspruch auf Pflegegeld der Stufe 7 ausschließenden -
Fähiglceit zur funktionellen Umsetzung zielgerichteter Bewegungen zulässig. Sie ist im Sinn einet Auftebung
der vorinstanzlichen Entscheidungen auch berechtigt.

t9l Nach {i 4 r\bs2 BPGG sind die Voraussetzungen für die Zuerkennung des Pflegegeldes der StufeT
gegeben, wenn keine zielgericlrteten Bewegungen der vier Extremitäten mit funktioneller Umsetzung möglich
sind oder ein gleichzuachtender Zustand vorliegt.
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[0] Anspruchsvoraussetzung ist ein Zustand, der in den funktionellen Auswirkungen einer vollständisen
Bewegungsunftihiskeit eleichhorLmt (10 ObS 57105p SSV-NF l9147; l0 ObS 5/07 SSV-NF 2l/16).
Entscheidend ist die Unftihigkeit zu zielgerichteten Bewegungen der vier Extremitäten mit funktioneller
Umsetzung (10 ObS 82/0lh SSV-NF l5150;vglRIS-Justiz RSO106363 [Tl0], ebenso bereits [T4]).

Il] Nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs wird für die Unmöglichkeit zielgerichteter
Bewegungen der vier Extremitäten mit funktioneller Urnsetzung verlangt, dass ein Pflegebedürftiger zu keinen

willentlich,gesteueften Bewegu{r.gen, die einem bestimrnten beabsichtigten Zweck dienen und mit denen dieser
Zweck auch erreicht werden kann, in der Lage ist (10 ObS 57105p SSV-NF 19147: l0 ObS 5/07v SSV-NF 2ll16
je mwN; RSO106363 [T5, T7]).

U2] Ein Anspruch auf Pflegegeld der Stufe 7 wird nicht erst dadurch ausgeschlossen, dass die
zielgerichteten Bewegungen noch zur Vornahme der im Pflegegeldrecht maßgebenden Betreuungs- und
Hilfsvelrichtungen eingesetzt werden können (RSO 106363 tTl5]). Es muss sich aber im weitesten Sinn um
Bewegungen handeln, die geeignet sind, die Pflege zu erleichtern oder deq qflegerjschen Aufuand - wetn aych
se{ing.fiigig - zu mindern bzw die Lebengfi.j-hrung de.s Bgtroffenen zu erleichtern (10 ObS 108/l lx; RSO 106363

lT22,T2al; vgl im Einzelnen die Darstellung bei Greifeneder/Liebhart, Pflegegelda l20l7lFtz5.4l9 ft). Bereits
ein einziger dem Pflegebe4ürftigen nqqh {nöglic.hpr Ber,yesunesablaUf 4ieser Oualität (zieleerichtete

Bewegunsen einer Extremität mil funktioneller Um
Strrfe 7 aus (10 ObS 108/l lx; l0 ObS 157/03s; RSO106363 [Tl2l). Daher besteht etwa dann kein Anspruch auf
Pflegegeld der Stufe 7, wenn der Pflegebedürftige Essen zielgerichtet zum Mund ftihren oder einen

Schrrabelbecher zutn Mund heben und daraus trinken kann (vgl l0 ObS 108/llx). In diese Richtung geht auch

die Fähigkeit zur selbständigen Veränderung der Lage irn Bett (10 ObS 57105p SSV-NF 19147; l0 ObS 5/07v
SSV-NF 21116). Ist dern Pflegebedürftigen das aktive Umlagern im Beft und damit ein zielgerichteter
Ilewegungsablauf möglich, der zn einer - wenn auch geringfügigen - Erleichterung der Pflege flihrl, weil er

dadurch eigenständig einer DekLrbitusgefahr vorbeugen kann, sind die Vorar.rssetzungen für Pflegegeld der

Strrfe 7 nicht erftjllt (10 ObS 209109x).

[3] Es reicht abel nicht aus, wenn dem Betroffcnen nul'reflexhafte Bewegungen möglich sind, die nicht
zielgerichtet sind und nur zuftillig ihr Ziel erreichen (,,Massebewegungenr'!; l0 ObS 8210lh SSV-NF l5/50).
Auch dis Fähigkeit, Arme und Beine anzuheben und auszustrecken, führt daher fiir sich allein noch nicht
notwendig zurn Ausschluss von Pflegegeld der Stufe 7 (10 ObS 57105p SSV-NF 19147), weil es darauf
ankommt, ob dem Pflegebedürftigen der zielgerichtete Einsatz dieser Bewegungen rnöglich ist.

[4] l(ann der Pflegebedürftige zwar noch Bewegungen mit einer der vier Extremitäten durchflihren, diese
Ir'ähigkeit aber aufgrund seiner seistige! Situation nicht mehr zielserichlet zur funktionellen Umsetzung
bestirrrmtel Zwecke einsetzen, so ist die Pflegesituation vielnrehr vergleichbar mit der einer völlig
bewegungsunftihigen Person (Greifeneder/Liebharl, Pflegegelda Rz 5.425).

| 51 Sofern der Pflegebedürftige mit der Hand eine Notfalleinrich(ung (Rufeinrichtung) betätigen kann, um
Hilfe herbeizurufen, führt diese Fähigkeit insgesamt zu einer gewissen Vereinfachung und Erleichterung der
Pflege, weil die Pflegeperson nicht ständig in der Nähe des Pflegebedürftigen anwesend sein muss. In einetn

solchen lrall besteht kein Anspruch auf Pflegegeld der Stufe 7 (10 ObS 87ll0g mwN).

|61 Der Anspruch auf Pflegegeld der Stufe 7 ist in einem deraftigen Fall aber nicht deshalb zu vemeinen,
weil dem Pflegebedürftigen schlechthin eine-l(ontakjaufnahme zu einer ?nderen Person rnöglich ist. sondern

deshalb. weil er den Kontakt zul Pflegepe.rson mit Hilfe einer zielgerichteten Be,wegung einer Extremität
herstellen kann. Dass für den Anspruch aufPflegegeld der Stufe 7 aufden Einsatz der Extrernitäten und nicht auf
die Fähigkeit zur Kontaktaufnahme mit anderen abzustellen ist, ergibt sich bereits aus dem eindeutigen Wortlaut
des$4Abs2StufeTBPGG.

l.l7l Irn vorliegenden F-all kann nicht abschließend beurteilt werden, ob die Voraussetzungen des $ 4 Abs 2

Stufe 7 BPGG vorliegen.

|81 l.lm Hinblick auf das l-Ierbeiholen von Hilfe ist die rein physische Fähigkeit der Klägerin zurn

lledienen einer Notfnlleinrichtung - wie auch das Berufungsgericht erkannte - nicht geeignet, den Anspruch auf
Pflegegeld der Stufe 7 auszuschließen, weil die Klägerin geistig nicht zur zielgerichteten Bedienung in der Lage

ist.

tl9] Die der Klägerin mögliche Kontaktaufnahme durch ,,Schreien" hindert den Anspruch auf Pflegegeld der

Stufe 7 nicht, weil darin keine Pflegeerleichterung durch den Einsatz eincr Extremität liegt.

l20l 2. Im vorliegenden Fall ist daher die Fähigkeit der Klägerin, sich unter Zuhilfenahrne der Hände im Bett
urnzudrehen und dadurch selbständig der Dekubitus-Gefahr vorzubeugen, entscheidend fiir den Anspruch auf
Pflegegeld der Stufe 7:

L2ll 2.1 Nach den Feststellungen der Vorinstanzen kann nicht abschließend beurteilt werden, ob es sich bei

der körperlich vorhandenen Fähigkeit der l(lägetin, sich im Bett unter Verwendung dcr Flände umzudrehen,
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unter Bedachtnahrne auf ihren kognitiven Ztrstand tatsächlich unr eine zielgerichtete Bewegung rnit funktioneller
Umsetzung irn Sinne der dargestellten Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofb (insb l0 ObS 57l05p
SSV-NF l9147; l0 ObS 209109x) handelt. Dies würde erfordern, dass die Klägerin ihre Hände zum
beabsichtigten Zweck einsetzen kann, ihre Lage im Bett willkürlich so regehnäßig zu verändern, dass ein
Wundliegen vermieden wird und die Notwendigkeit einer regelmäßigen Umlagerung durch eine Pflegeperson
entfüllt.

[22] In diesem Sinn bedarf es ergänzender Feststellungen, pb die Klägerin im Bett rnit Hil& ihrer Hände ihrg
Lage so regelmäßig und ausreisihend selbst verändqrt. d?ss eine eepl4nte reeelmäßise Umlageruqe dury
Pfleseperson zur Yermeidung ei,ner Dekqbitus-Gef..ahr untprblciben kann, oder ob ilu dies - etwa auf,erund
ihres kognitiven Abbaus - nicht mehr {eeelm.äßig .

l23l Nur irn ersten Fall könnte von einer aktiven zweckserichteten - den Anspruch auf Pflegegeld der
Stufe 7 ausschließenden - Beweglichkeit eesprocheq werden. mit der noch eine relevante Vereinfachune der
Pfl.ege verbundcn isL &lltg hingegen., wie Von der Kläe
Taggsverfassung abhängig sein (Scbrifts3tz vorn 26. 8. 2020,. ON 34), liige darin keine a

Vereinfachune der Pfl.ege bzw Yerringeruns d dlnlo_gh*g]rrq
ausreichende Umlagerung geplant. reselmäßig kontrolliert und bedarßweise durcheeführt werden. In diese
Richtung könnte auch die irn Sachverständigengutachten wiedergegebene Außerung einer Betreuungsperson
deuten, die Klägerin wälze sich lediglich im Bett hin und hel und bekomme dann blaue Flecken
(Sachverständigengutachten ON 33, Seite 3).

I24l 2.2 Sollte die Klägerin nicht mehr in der Lage sein, ihre Fähigkeit, sich ,,selbständig im Bett
umzudrehen und dazu die Hände zu verwenden", zielgerichtet zu einer - die Pflege relevant erleichternden -
Ilewegung ihres Körpers einzusetzen, wäre ihr Anspruch aufPflegegeld der StufeT zu bejahen.

l25l 3. Da eine endgültige Beurteilung auf Gmndlage der getroffenen Feststellungen nicht möglich ist, sind
die Entscheidungen der Vorinstanzen zur neuerlichen Verhandlung und Entscheidung aufzuheben.

EBRV I 186 BIgNR 20. GP I I

lntentioncn des Gesetzgebers

,,ln den !'ällen der Z I ist eine funktionelle Urnsetzung, das heißt aktivc Durchführung willentlich geplanter
Ilewegungen keiner der vier Extremitäten mehr mögtich. Kann der Pflegebedi.irftige .beispielsweise durch den

Einsatz von hochtechnischen Geräten mit dqm M-und .odgr def Aueen eine_ willentlich geplante Aktion
durchführen * zB lanesams
alle Alltagsverrichtungen und Tätigkeiten die Hilfe einer anderen Person notwendig ist. Bgi_ diesen

Lagerung daiau_g!&rderlich. Qiese,r rund um die Uhr geleistet werden und erfordert auch
ein hohes N{aß an praktischem Wissen der Pflegeperson.
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4 Herabsetzung und Entziehung des Pflegegeldes

oGH 23.03 ,2010, l0 Obs 32t10v

ÖzpxzotoA' s 44 - ÖzpP.z}rc,q4 : ARD 606v14t2010: Jus-Exrra )GH-Z 4845 : SSV-NF 24123

Rechtliche Beurteilung

Ob ein rechtskräftig z,uerkanntes Pflegegeld zu entziehen oder neu zu bemessen ist, richtet sich ausschließlich
nach $ 9 Abs 4 BPGG. Dieser bestimmt, dass das Pfle.gegeld zu.entziehen ist. wenn eine Voraussetzung fi.ir die
Gewährung von Pfleeeeeld wegftillt, und das ld neu Höhe
Pfleeegeldes wesentliche Veränderune gintritt, Diese Regelung entspricht bezüglich der (teilweisen) Entziehung
der Regelung des $ 99 Abs I ASVG. Danach setzt ein Leistungsentzug eine wesentliche, entscheidende
Anderung in den Verhältnissen voraus, wobei fiir den anzustellenden Vergleich die Verhältnisse im Zeitpunkt
der Leistungszuerkennung mitjenen im Zeitpunkt des Leistungsentzugs in Beziehung zu setzcn sind (stRsp; l0
ObS 43l04b : SSV-NF 18/47; l0 ObS 28l05y jeweils mwN; RIS-Justiz RS0061709 [T4]; RS00S3S84 [T2]).
Es geni.igt (dabei) nicht, nur den körperlichen Zustand zum Zeitpunkt der Gewährung zu dem zum Zeitpunkt der
Neubelnessung des Pflegegeldes vorliegenden in Beziehung zu setzen, sondern es sind die Anderunsen im
Pflegebedarf. der fijr das Ausrnaß der Pflegeeeldstufe ryaßggblich ist. zueinander . Im
I{ahmen der Entscheidr.u'rg iiber die Herabsetzung einer Pflegegeldleistung sind nur die objektiven Grundlagen
im 'fatsächlichen liir den seinerzeitigen Anspruch selbständig zu prtifen und die fijr die Zuerkennung
wesentlichen Tatsachen festzustellen. Ausgehend von den Tatsachengrundlagen ist dann selbständig zu
beurteilen, ob die objektiven Grundlagen für die seinerzeitige Leistungszuerkennung sich so wesentlich
verbessert haben, dass sich eine Veränderung im Alsp dstufe ergeben hat (RIS-
iustiz RS0083884 [Tl I und Tl2]: l0 ObS 387198d: SSV-NF I21166 mwN; l0 Ob 213/0ly).

[jine Entziehung oder cine Neubemessung (Erhöhung oder Herabsetzung) des Pflegegeldanspruchs setzt somit
im Rcgclläll cinc wesentliche Veränderung des Zustandstrildes des Pflegebedürftigen und in dessen Folge
cine Andcrung im Umlhng des Pflegcbedarfs voraus. dig die Gcwährung einer anderpn Pflesegeldstufe
erfordcrlich macht. Nach den festgestellten 'I'atsachen ist zu beurteilen, ob sich die objektiven Grundlagen für die
seinerzeitige l.eistungszuerkennung so Wesentlich ee(in4ert haben. dpss sicll eing Veränderu
eine andere Pfleeegeldstufg ergeben hat. Es genügt dabei nicht, nur den körperlichen Zustand zum Zeitpunkt der
Gewährung zu jenem irn Zeitpunkt der Neubemessr.rng des Pflegegeldes in Beziehung zu setzen. Es sind auch
die Anderungen im Pflegebedarf, der für' das Ausmaß der Pflegegeldstufe maßgeblich ist, zueinandel in
Beziehung zu setzen, urn daraus ableiten zu können, ob eine wesentliche Anderung eingetreten ist (RlS-Justiz
RSOl23l44: r0 0bs 150/07r: ssv-NF 2l188).

Von diesen Crr"rndsätzen ist das Belufungsgericht nicht abgewichen. Es verweist - zu Recht - ar,rf die dazr.r

gelroffenen Feststelh.rngen, wonach die unstrittige Reduktion des Pflegebedalß der Klägerin auf eine
Stabilisierung ihres Allgemeinzustands im Vergleich zum Gewährungszeitpunkt (vier Monate nach dem
Schlaganfall) zurückzuführen ist, wobei die psychische Überlagerung im Rahmen der chronischen Depression
und die daclurch bedingten Ar.rsrvirkungen auf den Pflegebedarf durch die Anerkennung von
i\{otivationsgesprächen bereits berücksichtigt sind.

oGH 0l .06.2010, 10 Obs 81ll0z

Rechtliche Beu rteilung

lm Vordergrund des Beschwerdebilds der am 1.7.1962 geborenen Klägerin steht ein Zustand nach einer am
8. 12.2002 erlittenen Hirnmassenblutung rnit Ventrikeleinbruch im Bereich des Hirnstarnmes und Kleinhirnes
mit nachfolgender Halbseitenschwäche links und inkomplettem Lidschluss rechts.

Die beklagte Sozialvcrsicherungsanstalt der Bauern gewährte der I(lägerin aufgrund des gerichtlichen Vergleichs
vom 2l .7 . 2003 ab L 3. 2003 Pflegegeld der Stufe 4. Mit rechtskräftigem Bescheid vom 26. 8.2004 wurde das

Pflegegeld ab I . I 0. 2004 auf Stufe 2 herabge setzt. Am I 6. 9, 2008 beantragte die Klägerin d ie Erhöhung des
Pflegegelds,diemitBescheidderbeklagtenPaltei vom 19, l2.2008abgelehntwurde.

Das Erstgericht wies die dagegen erhobene Klage ab und stellte fest, dass der Zustand der Klägerin bereits arn
l. 10. 2004 so war, rvie er heute volliegt; eine wesentliche Anderung ist nicht eingetreten.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der I(lägerin nicht Folge und ließ die Revision mangels erheblicher
Rechtsfrage nicht zu.
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In ihrer außerordentlichen Revision macht die Klägerin im Wesentlichen geltend, dass ihr aufgmnd einer (inr
Sinne verfassungskonfornrer Interpretation gebotenen) analogen Anwendung der diagnosebezogenen Einstufung
nach $ 4a Abs I IIPGG Pflegegeld der Stufe 3 zustehe.

Dabei lässt sie allerdings ar"rßer Acht, dass sich die Frage, ob ein rechtskräftig zuerkanntes Pflegegeld neu zu
bemessen ist, nach $ 9 Abs 4 BPGG richtet. Demnach muss eine fiir qie Hfthe des Pfles che
Veränderung eintreten. Dabei sind die Anderungen irn Pflegebedarl; der ftir das Ausrnaß der Pflegegeldstufe
nraßgeblich ist, zuqitands! in Beziehung zq setzr4 (zuletzt l0 ObS 32ll0v). Auf dieser Basis ist dann zu
beurteilen. ob sich die objektiven Grundlagen ftir dje seinerzejtige Leistungszuerkennune so wesentlich geändert
haben. dass nun - irn IJinblick auf eben diese wesentliche Anderung- Anspruch auf eine andere Pflegegeldstufe
besreht ( l0 obs 387/98d : ssv-NF t2/t66: RIS-Justiz RS0083884 [Tl I und Tl2]).
Bei der Klägcrin ist nach den Feststellungen gegenübel der letzten rechtskräftigen Pflegegeldbemessung keine
wesentliche Anderung des Zustandsbilds eingetreten.

oGH 19.07.20t6, l0 Obs 87116s

ARD 651212112016: DRdA-infas 20161215 S 346 - DRdA-infas 2016,346: SSV-NF 30/49

Snchverhalt

Der Kläger erlitt am 4. Juli 20 ll bei einem Arbeitsunfall einen Bruch des linken lJnterarms, Mit Bescheid vom
l.Mär220 l3 gewährte die beklagte Allgemeine Unfallversicherungsanstalt dem Kläger eine Dauerrente im
Ausmaß von 20 vH der Vollrente. Tatsächliqh lagzum Gewährungszeitpunkt die unfallbedingte Minderung der
Erwerbsftihigkeit bei nur 5 bis l0 vH. Derzeit liegt die unfallbedingte Minderung der Erwerbsl?ihigkeit des

I(lägers unter 5 vH. Im Vergleich zum Gewährungszeitpunkt ist es nur zu einer geringftigigen Verbesserung der
.'. Beweglichkeit des linken Handgelcnks gekommen.

Itechtliche Beu rteilung

t...1

l. Nach $ 183 Abs I Satz I ASVG hat der Unfallversicherungsträger bei einer wesentlichen Anderung der
Verhältnisse, die fiir die Ireststellung einer Rente maßgebend waren, auf Antrag oder von Amts wegen die Rente

,,rteu festzustellen" (dh zu erhöhen, herabzusetzen oder zu entziehen). Die Bestimmung bezieht sich auf die
Itechtsklaft von Leistungsbescheiden und Leistungsufteilen sowie die Rechtswirksamkeit von Vergleichen über
die Versehrlenrente: Eine Neufeststelluqg der Rente ist nur bei einer ..wesentlichen Anderung der Verhältnisse"
zulässig.

Als wesentlich gilt eine Anderung der Verhältnisse nach $ 183 Abs l Satz2 ASVG,,nur", wenn durch sie die
Minderung der Erwerbsftihigkeit des Versehrten durch mqhr als drei Monate urn mindestels l0]H_geäqdq!!

. rvird, durch die Anderung ein Reptenanspruch entsteht qder weg&llt ($$ 203, 210 Abs I ASVG) oder die
Schwerversehrtheit entsteht oder wegftillt (g 205 Abs 4 ASVG).

2.\Jnter Rechtskrafteesichtspunkten kann von einer Anderung der Verhältnisse nur dann gesprochen werden,
wenn sich der Sachverhalt, also die Befundlage und nicht bloß die Schlussfolgerungen aus der Befundlage,
geände11 hat. Wurde eine Dauen'ente einrnal festgestellt, dann können seinerzeitigq Fehleinschätzungen
betreffend das Ausma! der Minderufg del F,rlverbs1iihigkeit nicht im Wege einel Neufeststellung korrigiert
rverden (RIS-Justiz RS0084142; RSO1 l0l l9 [T3]; Müller in SV-l(omm [Stand: 1.3.2014] $ 183 ASVG Rz l4).

3. Zur Beurteih.rng einer wesentlichen Anderung der Verhältnisse ist der Tatsachenkomplex heranzuziehen, der
jener [intscheidung z.rgmnde lag, deren Rechtskraftwirkung bei unveränderten Verhältnissen eiuer
Neufeststelh.rng der Rente im Wege stünde (RIS-Justiz RS0084l5l). Die Verhältnisse.zum Zeitpunkt dieser

Gryahrunes-)Entsch
vergleichen (RIS-Justiz RS0084l5l [T5l). Entscheidend ist, ob sich der tatsächliche Zustand des Versicherten
seit der die Grundlage der Gewährung bildenden Untersuchung wesentlich geändert hat (RIS-Justiz RS0084194).

4. Liegt eine rvesentliche Anderung der tatsächlichen Verhältnisse vor, muss eine ursprünglich unriclrtige
Einschätzung (mangels einer weiter bestehenden Rechtskraftwirkung) nicht fortgeschrieben werdcn (vgl
l0 ObS 182189, SSV-NF 3/86; l0 ObS 336/89, SSV-NF 31140; l0 ObS 145/12i, SSV'NF 26/75; t0 ObS 28/13k,
SSV-NF 27119), sondern es kann die aktuelle (richtige) Einschätzung der neuen Entscheidung zugrunde gelegt

werden.

5. Damit ist entscheidend, ob es sich bei der Besserung im Zustand des Klägers um eine wesentliche Anderung
handelt.

5.1. Seit dcm Inkrafttreten des SRAG l9sS, BGBI 1987/609, mit L Jänner 1988 definierl $ 183 ASVC zwei
Fälle der Wesentlichkeit. Der erste Tatbestand betrifft eine - hier nicht relevante - Anderung der Minderung der
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Erwerbsfühigkeit um ,,mindestens l0 vH". IUgVeiten 'fatbestan n

Rentenansqruch als wesentliche Anderuns genügen. In diesem zweiten Fall kommt jedel Anderupe der
Minderung der Erwerbsftihiekeit - etlva Um 5 vH (19 ObS l5ll lw. SSV-NF 25127) - wesenlliche Bedeutung im
Sinne einer Durchbrechung der Rechtskraftyirkur-rg zu (Müller in SV-Kornm fStand: 1.3.2014] $ 183 ASVG
Rz23).

5.2. lm vorliegenden Fall lag zum Gewährungszeitpunkt die unfallbedingte Minderung der Erwerbsfiihigkeit bei
5 bis l0 vH. In der Folge kam es zu einer geringfügigen Verbesserung der Beweglichkeit des linken
Handgelenks, sodass die unfallbedingte Minderung der Erwerbsftihigkeit des Klägers derzeit unjerl_yll_1]cg1.

5.3. Durchaus verlretbar hat das Berufungsgericht die Ansicht veltreten, dass in der Besserung, die zu einer in
etwa int Bereich von 5 vH liegenden Anderung des Maßes der Minderung der Iirwerbsftihigkeit gefiihrt hat, eine
wesentliche Anderung zu sehen ist, die gemäß $ 183 Abs I Satz 2 2.Fall ASVG zurn Wegfall des

Rentenanspruchs fühft. Ande{nfalls käme man zu dgl schwer vertretbarqn Ergebnis. dass ein Versehrter', dern
eine Dar.rerrente im Ausmaß von 20 vH der
Verbesserung seines Zustands dje Entziehung der R
einer Minderung der Erwerbsftihiekeit von lediglich 5 bis l0 vll die (aufsrur@)
Dauerrente trotz Vorliegens einer um .

oGH 13.09.2017, l0 Obs 78lt7v

ARD 6578/9/2017 : DRdA-infas 2018129 S 4l - DRdA-infas 2018,41 : SSV-NF 3ll43

Sachverhalt

. Zum Zeitpunlct der Gewcihnrng der Pflegegeldstufe I betrug der Pflegebedarf 46 Stunden, zum Enlzug.szeitpunkl
40,5 Stunden pro Monat

Rechtliche Beurteilung

l. Die 20 l4 geborene I(lägerin bezog ab l. Mai 2015 Pflegegeld der Stufe l, das rnit Bescheid vonr 2.8.20 l6
cntzogen wurde. Diese tjntziehung ist (unstrittig) nach $ 9 Abs 4 BPGG zu beurteilen.

2. Eine Llntziehung oder Neubemessung iSd $ 9 Abs 4 BPGG setzt nach der Rechtsprechuns die wesentliqhe

dgdglullg des Zustands des Pfleeebedürftigen und die daraus resultierqnde Erhöhung oder Verlinserung des
Pflegebedarfb vorar"rs. die zr.r einer anderen Pflqggstuf,e--fiilUt (RIS-justiz RS0 123 144). Das [Jnter- oder
Übelschleiten des für die Pflegegeldeinstufung maßgeblichen Grenzwefts ist somit eine wesentliche Andenrng
im Sinne des 5 9 Abs 4 BPGG (10 ObS 32115a).

3. lrür die Entziehung oder Neubemessung des Pflegegeldes sind jene Grundsätze heranzuziehen, die auch bei
der Entziehung sonstiger Leistungsansprüche nach $ 99 ASVG oder bei der Neufeststellung einer
Velsehrtenrente nach $ 183 ASVG angewendet werden (RIS-Justiz RS0061709 [T4]).
4. Es ist r.tnstrittig, dass der bei Gewährung des Pflegegeldes bestandene Pflegemehrbedarf ($ a Abs 3 BPGG)
nicht mehr als 65 Stunden monatlich betrug und die Voraussetzunggn fiJr die Zuerkennung von Pflegegeld nicht
vorlagen. Dies alleine lechlfertiet die Entziehu.ng Cer Leistqng zwq{ nicht (RIS-Justiz RS0083941; RSO106704

f'f2l; RS0084142), Der nach der Rechtsprechung fUr das Vorliegen einer wesentlichen Veränderung
maßgebliche, zum Zeitpunkt der Gewählung tatsächlich bestandene (RIS-Justiz RSOl23144; RS0083884 [Tll.
Tl2l; RS0084l5l), Pflegemehrbedarf hat sich aber nach den Feststellungen der Vorinstanzen in zwei ftil die
Zuerkennr"rng wesentlichen lleleiqllen (Zubereitung von Mahlzeiten; Blutzuckermsssung und Verabreichung von
Insulin bzw Insulinrnanagernent) reduziert. Der Aufwand fiir die Zubereitung der Mahlzeiten sank um 25 %o,

jener flir das,,lnsulinrnanagernent" unr etwa 32 o%. Insgesanrt verringerte sich der Pflegemehrbedarf von 46 auf
40,5 Stunderr.

5. Wird einent Versehrten mit der Minderung der Erwerbsfiihigkeit von 5 bis I 0 vl I aufgrund einer
Fehlbeurteilung eine Dauerrente gewährt, berechtigt auch eine geringfügige Verbesserung seines Zustands, die
zu einet' etwa im Bereich von rund 5 bis l0 vH liegenden Anderung des Maßes der Minderung der
Erwerbsftihigkeit fi.ihrt, eine Entziehung der zu Unrecht gewährten Dauerrente (10 ObS 87ll6s, RIS-Justiz
RS0084194[Tl],RSOll0ll9[T4],RS0084142[T4],RS0084151 [T6]). Inder-bereitsvomBerufungsgericht
zitierten - Entscheidung l0ObS87/l6s sieht der Oberste Gerichtshofes als schwer vertretbares Ergebnis an,
wenn ein Versehrler, dem eine Dauerrente im Ausmaß von 20 vH der Vollrente zu Recht gewähtl wurde, bei
einer geringfi.igigen Verbessenlng seines Zustands die Entziehung der Rente in Kauf nehmen muss (RIS-Justiz
RS0084224), während einem Versehrten mit einer Minderung der Erwerbsftihigkeit von lediglich 5 bis l0vH
die aufgrund einer Fehleinschätzung gewährte Dauerrente trotz Vorliegens einer urnftinglich gleichen
Verbesserung nicht entzogen werden könnte.
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6. Dieser Grtrndsatz dEr Durch@ 4er RechtskrQft)vltkufg eines Bescheids, der aufgrund einer
Fehleinschätzttng zu [Jnlecht eine Leistr.rng gewährte, in Fällen einer wesentlichen Anderung des Sachvelhalts
gilt auch fiir die hier zu beurteilende Entziehung des PflegepklgE.
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5 Kinder - Über- und Unterschreitung von Richt- und Mindestwerten

oGH I 6.01 .2024, l0 Obs t33l23s

Sachverhalt

tll Der 2018 geborene I(läger lebt bei seinen Eltern und leidet an einer AutiunusspckltuCI:Slörq!€. Seit
Antragstellung besteht unter anderem folgender Betreuungsbedarf:

t2l Die täglichen Essenssituationen gestalten sich als sehr aufwändig, weil der Kläger sehr wählglisch und
stets abqelenkt werden muss. wodurch die Einnahme einer Mahlzeit sel]r lange dauert. Der tägliche Zeitaufwand
liir die Einnahme 4er Mahlzeiten beträgt 90 Minuten. das sind 45 Stunden mona!!s,h.

l4l Mit Bescheid vom 4. Mai 2022 elkannte die beklagte Pensionsversicherungsanstalt aufgrund des
Antrags vom 7. April 2022 den Anspruch des Klägers auf Pflegegeld der Stufe I ab l. Mai 2022 unter
Anrechnung des Erhöhungsbetrags der Familienbeihilfe für erheblich behinderte Kinder an.

t7l Das Erstsericht verpflichtete die Beklagte zur Zahlung eines Pflegegelds der Stufe 3 ab l. Mai 2022 (in
konkret bezifferter monatlicher Höhe) unter Anrechnung des Erhöhungsbetrags der Familienbeihilfe für
erheblich behinderte Kinder. [...] Es ging - soweit im Revisionsverfahren von Relevanz * hinsichtlich der
Eirrnahme von Mahlzeiten auf'gruld einer erschwerenden Funktionseinschränkung isd $ 3 Abs 6 Z 4 lit b

I(inder-Einstufungsverordnung von einenr zu berücksichtigenden Pflegebedarf von 45 Stunden nronallich aus
tund errechnete daraus einen Pflegebedarf von insgesamt 125 Stunden monatlich, entsprechend einern Pflegegeld
der Stufe 3.

, t8] Das Berufungsgericht gab der Berufung der Beklagten Folge und änderte das Ersturteil dahin ab, dass
es dem l(läger ein Pflegegeld der Stufe 2 zusprach. [..,] Eine konkret bezogen aufdi
erschwerende Funktionseinschränkung ergebe sich aus dem festgestellten Sachverhalt nicht, weswegell sich ein
durchschnittlicher monatlicher Pflegebedarfdes Klägers von ll0 Stunden errechne, der einem Pflegegeld der
Stut'e 2 entspreche. Die ordentliche Revision ließ das Berufungsgericht nicht zu.

Rechtlichc lleu rteilung

I ll Die Revision ist zulässig, weil dem Berufungsgericht eine aufzugreifende Fehlbeurteilung unterlief; sie
ist dernentsprechend auch berechtigt.

ll21 l. Der l(läger macht in der Revision zutreffend geltend, dass der iiber den Mindestwert von 30 Stunden
rnonatlich hinausgehende Zeitaufwand fiir die Einnahrne von Mahlzeiten nicht bloß durch den

, Erschwerniszuschlag nach $ 5 Kinder Einstufungsverordnung iVm $ 4 Abs 3 und 4 BPGG pauschal abzugelten
ist, sondern gesondert zu prüfen und zu berücksichtigen ist.

ll31 2.1. Bei der Beurteilung des Pflegebedarfs von Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 15.

l-ebensjahr ist nur jenes Ausmaß an Pflege zu berücksichtigen, das i.iber das erforderliche Ausmaß von
gleichaltrigen nicht behinderten Kindern und Jugendlichen hinar.rsgeht (g 4 Abs 3 BPGG). Dementsprechend
besteht nach $ I Abs 3 Z 5 Kinder Einstufungsverordnung fiil das Einnehmen von Mahlzeiten bis zunr
vollendetcn 3. Lebensjahr ein natürlicher Pflegebedarfvon einer Slunde pro Tag. Ein natürlicher Pflegebedarf
fiir das Ilinnehrnen von Mahlzeiten ist derngegenüber für ältere Kinder - wie den Kläger .- in dcr Kinder
Einstufungsverordnung nicht vorgesehen, sodass mit Erreichen dieses Lebensalters gernäß $ 2 Kinder
Iiinstufi.rngsverordnung anzunehmen ist, dass ein gleichaltriges nicht behindertes Kind diese Verrichtungen ohne
FIi I le durchfiihren l<ann.

!4] 2.2. Bei der Feststellung des behinderungsbedingten zeitlichen Betreuungsaufwands ist für das
Einnehrnen von Mahlzeiten ab dem vollendeten 3.
Stunelgjjo Teg festgelegt ($ 3 Abs 6 Z 4 lit c Kinder Einstufungsverordnung). Liegt eine elschyplcnde
Frrnktionseinschränku{rs vor. erhöhls.iqhjlqr festgglegte Mi{rdestwgrt auf 90 Minuten pro'fag ($ 3 Abs 6 Z 4|it
b Kinder Einstr.rfungsveroldnung).

tl5] 2.3. Nach dem vorletzten Satz des $ 3 Abs 6 Kinder Einstufungsverordnung sind Abweichungen von
diesen Zeitweften nur dann zu berücksichtigen, wenn der tatsächliche Betreuungsaufivand (abzüglich des
rratürlichen, altersbedingten Pflegebedarfs nach $ I I(inder Einstufungsverordnung; vgl Greifeneder/Liebhart,
Pflegegelds Rz 7.41) diese Mindestwerte erheblich überschreitet. Nach den Erläuternden Bemerkungen zur
I(inder E,instufungsverordnung liegt eine erhebliche Überschreitung des Mindestwerts - entsprechend der
Rechtsprechung zur Einstufungsverordnung (RS0058292) - dann vor, wenn eine Überschreitung um
annähernd rlie Hälfte gegeben ist (Greifeneder/Liebhart, Pflegegeld5 Rz 7,40 unter Hinweis auf die EB zur
Kinder Einstufungsverordnung BMASK 40101 10002-lY lBl 41201 6).

3. Daraus folgt flir den vorliegenden Fall:
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ll6] 3.1. Nach den vom Erstgericht getroffenen und von der Beklagten nicht bekämpften Feststellungen
beträgt der täsliche Zeitautyand ftr,r die Einn4hmp & . Dieser Zeitaufwand resultiett aus

der Verhaltensstörung des Klägers, weil er beim Füttern abgelenkt werden nruss.

tlTl 3.2. Ob die Verhaltensstörupg des Klägers eine qrqchwerende Funktion , die die
Heranziehung des (höheren) Mindestwe.rtq naqh $ 3 Abs 6 Z 4 lit b Kinder Ei4slufungsverordnune.rechtfertiegn
würde. kann irn vorliegEnden Fall c,lahingestellt bleiben. Selbst We.n,n r!!rn n4{n-lich rnit dern ,Bgrut
und der Beklagten annim$1. dass die Verhaltensstörung dqs Kläg.er.s keine solche erschwcrende
Funktionseinschränkung darsfellt. steht fest und wild von dgr Beklagteq auch gar nicht bestritten. dass die
Anwesenheit einel Pflegeperson bei der Efunahme von Mahlzeiten erforderlich ist.

tl8] Für diesen Betreuungsaufwand ist nach $ 3 Abs 6 Z 4lit c Kinder Einstufungsverordnung zwar ein
Mindestwert von (nur) 60 Minuten täslich festgelegt, Der tatsächliche Betreuungsaufwand fijr diese Verrichtung
beträgt hier allerdings 90 Mrnuleilagliqh und überschreitet den festgelegten Mindestwert somit um die HäIfte.
Dies fiihrt nach der dargestellten Rechtslage zur Berücksichtigung des den Mindestwert erheblich
überschleitenden tatsächlichen Betreuungsaufwands von 90 Minuten täglich.

tl9l Da in dern Alter des I(lägers kein nalii{lichel Pflegebgdarf in
festgelegt wird und daher zu vermuten ist, dass ein gleichaltriges nicht behindertes Kind die Einnahtne von
Mahlzeiten ohnc Hilfe durchflihren kann ($ 2 Kinder Einstufungsverordnung), ist in diesem Zusammenhang
auch kein natürlicher Pflegebedarf vom tatsäghlicllen P@.
l22l 3.4. Da es auf das Vorliegen einer erschwerenden Funktionseinschränkung nicht entscheidend

ankommt, erübrigen sich auch Ausfiihrungen zur von der Beklagten in der Revisionsbeantwortung thematisierten
Flage, ob die Voraussetzungen einer erschwerenden F-unktionseinschränkung iSd $ 3 Abs 6 Z 4 lit b Kinder
Einstr-rfungsveroldnung vorliegen und del dort festgelegte Mindestwert von 90 Minuten täglich neben dem
Erschwerniszuschlag nach $ 8 Kinder Einstufirngsverordnung iVm $ 4 Abs 3 und 4 BPGG herangezogen werden
kann.
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Bundespflegcgeldgesetz - BPGG (Auszug)

$ l Zweck des Pflegegeldes

Das Pflegegeld hat den Zweck, in Forrn eines Beitrages pflegebedingte Mehraufwendungen par:schalien abzugelten, um pflegebedürftigen
Personen soweit wie möglich dic nqlveteljge Betreuung und Hilfe zu sichern sowie die Möglichkeit zu verbessern, ein selbstbestimmtes.
bedürfnisorientiertes Leben zu ftihren.

$ 3, Anspruchsberechtigte Personen - Personenkreis
( l ) Anspruch auf Pflegegeld nach Maßgabe der Bestirnmungcn dieses Bundesgesetzes besteht für nachstehende Personen, sofem sie ihren
gewöhnlichen Aufenthalt iur Inland haben:

L Bezieher einer Vollrente, deren Pflegcbedarf durch den Arbeits(Dienst)unfall oder die Berufskrankheit verursacht wrrds, oder
einer Pension (ausgenommen die Knappschaftspension) nach dem

a) Allgemeinen Sozialversicherr.rngsgesetz (ASVG), BGBI. Nr. 189/1955;

b) Ger.verblichen Sozialversicherungsgesetz (GSVG), BGBI. Nr, 5601 l9'78,

c) Freiberufl ichen Sozialversicherungsgesetz (FSVG), BGBI, Nr. 6241 191 8;

d) Bauern-Sozialversicherr.rngsgesetz (BSVG), BGBI. Nr, 55911978:

e) Notarversicherungsgesetz 1972 (NVG 1972), BGBI. Nr.66;
f) Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (B-KUVG), BGBI. Nr. 20011967,

g) $ 80 des Straf'vollzugsgesetzes (StVG), BGBI. Nr. 14411969,

2.dienach$8Abs.l Z3lit,h, iundlASVGteilversichertenKinder,SchülerundStudentcn,derenPflegebedarldr:rclrden
Arbeitsunlall oder die Berufskrankhert verursacht wurde, in der Zeit vom Tag nach Abschluss der Heilbehandlung bis zu dem
Zeitpunkt, in dem der Schulbesuch voraussichtlich abgeschlossen gewesen und der Eintritt in das Erwerbsleben erfolgt wärc:

3. Personen, deren Rente nacl.r den sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften abgefunden worden ist, wenn deren Pflegebedarf
durch den Arbeits(Dienst)unfall oder die Berufskrankheit verursacht wurde;

4. Bezieher eines Ruhe- odcr Versorgungsgenusses, t'lbergangsbeitrages, Versorgungsgeldes, Unterhaltsbeitrages oder
Erneritierungsbezuges nach

a) dem Pensionsgesetz I 965 (PG I 965), BGBI. Nr, 340;

b) dem Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz (LDC 1984), BGBI. Nr, 302;

c) dern l.and- und folstwirtschafilichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz (LLDG 1985), BGBI. Nr. 296;

d) denr Bezügegesetz, BGBI. Nr.2'1311972,

c) dem Verfassr.rngsgerichtshofgesetz (VerfGG 1953), BGBI. Nr, 85;

l) dem Dorolheumsgesetz, BGBI. Nr. 6611979:

g) dern Bundestheaterpensionsgesetz (BThPG), BGBI. Nr. 159/1958;

h) dem Epitlerniegcsetz 1950, BCBI, Nr. 186;

i) Entschließungen des Bundespräsidenten, rnit denen außerordentliche Versorgungsgenüsse gewaihrt wurden;

1) der Bundesbahn-Pensionsordnung1966, BGBI. Nr. 313;

k) Artikel V des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 148/1988 und nach ti 163 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 (llDG 1979).
' BGB|. Nr. 333, in der bis 28. Februar I 998 geltenden Fassung;

l) dem Bundesbahn-Pensionsgesetz (BB-PG), BGBI. I Nr. 95/2000,

5. Bezieher von Renten, Beihilfen oder Ausgleicheu nach dem

a) Kriegsopfeiversorgungsgesetz 1957 (KOVG 1957), BGBI. Nr. 152;

b) Ileercsversorgungsgesetz (HVG), BGBI. Nr. 27/1964:

c) Opferf'ürsorgegesetz (OFG), BGBI. Nr. 183/1947

d) Lnpfschadengesetz, BGBI. Nr. 371l1973;

6. Personen, deren Rente gemilß

a) li s6 KOVG 1957;

b) $ 6l r"rVG;

c) $ 2 OFG umgcwandelt,wurde;

7. Bezieher eines Sonderruhcgcldes nach Art. X des Nachtschwerarbeitsgesetzes (NSchG), BGBI. Nr. 35411981

8. Bezieher einer Hilfeleistung nach g2ZI des Verbrechensopfergesetzes (VOG), BGBI, Nr.288/1972, oder von gleichartigen
Ausgleichen nach g l4a VOG;

9. Bezieher eines Ruhe' oder Versorgungsgenusses, Versorgungsgeldes, Unterhaltsbeitrages (ar.rf Pensionsleistungen),
Übergangsbeitrages, Ruhebezuges, einer Zuwendung, Rente, Versehrtenrente oder vergleichbaren Lcistung nach

landesgesetzlichen Bestimmungcn in den jeweils geltenden Fassungen;

10. Bczieher eines Rehabilitationsgeldes gernäß $ l43a ASVG oder $ 84 B-KUVG,

(2) Als Bezieher nach Abs. I gelten auch Personen, denen ein Anspruch auf eine Grundleistung rechtskräftig zuerkannt wurde, die
Grundleistungjedoclr zur Gänze ruht, noch nicht angefallen ist oder aufGrund von Anrechnungsbestrmmungenzur Gänze nicht ausgezahlt
wird.

(3) Der Bundesrninister für Arbeit, Gcsundheit und Soziales ist ermächtigt, rnit Zustimmung des Bundesministers fur Irinanzen nach

Anhörung der ftrr das Bundesgebiet jeweils in Betracht komrnenden gesetzlichen beruflichen Ve(retung rnit Vcrordnung flolgende Personen

in den anspruchsberechtigten Personenkreis nach Abs. I einzubeziehen, werrn sie keinen Anspruch auf eine Pension oder eine gleichartige
Leistung nach bundes- oder landesgesetzliclren Vorschriften haben:

L llezielier von wiederkehrenden Versorgungsleistungen gemriß $ 64 Abs. I Z 1 ,2. 4 und 5 des Arztegesetzes I 984 (ArztcC ), BG B L

Nr. 373;
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2. Bezieher von rviederkehrenden Versorgungsleistungen gemaß g 50 der Reclrtsanwaltsordnung, RGBI, Nr, 9611868;

3. Bezielrer von wiederkehrenden Leistungen gemäß $ 29 des Ziviltechnrkerkammergesetzes 1993, BGBI. Nr. 151/1994.

(4) Dct Bundesnrir,ister für Arbeit und Soziales ist ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesnrinisters für Finanzen naclr Anhör'ung der
in Betracht konrmenden Interesselrvertretungen nrit Verordnung weitere Personengruppen, die nicht der gesetzlichen Pensionsversicherung
unterltegen, in den anspruchsberechtigten Personenkreis nach Abs. I einzubeziehen, sofern der Anspnrch auf eine Pension, einen
Ruhe(Versorgungs)genuß oder eine gleichartige Leistung aufeiner privatrechtlichen Vereinbarung beruht.

(5) Voraussetzung ftir die Erlassung einer Verordnung gemäß Abs.3 oder 4 ist das Vorliegen eines der Gesamtfinanzierung dieses
Bundesgesetzes vergleichbaren Beitrages der einzubeziehenden Personengruppen zu dem durch die Einbeziehung entstehendon
Mehraufwand.

(6) ln der gernäß Abs. 3 oder 4 erlassenen Verordnung ist der Entscheidungsträger (S 22) zu bezeichnen, dem die Durchftihrung des
Bundespflegegeldgesetzes Irinsichtlich der einbezogenen Personengruppen oblieg.

$ 3a. (l) Anspruch aufPflegegeld nach Maßgabe der Bcstimmungen dieses Bundesgesetzes besteht auch ohne Grundleistung gemäß

$ 3 Abs, I uncl 2 für österreichische Staatsbürger, die ihren gervöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, sofern nach der Verordnung
(EG) Nr. 88312004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, ABl. Nr. L 166 vom 30.04.2004 S. l, zuleta berichtigt ABl.
Nr.L204vom04.08.2007S.30,zuletztgeändertdurchdieVerordnung(EU)Nr, l372l20l3,ABl.Nr.L346vom20.l2.20I3 S.2Tnichtein
anderer Mitgliedstaat für'Pfl egeleistungen zuständig ist.

(2) Den österreichischen Staatsbürgern sind gleichgestellt:

|. Frerrde, die nicht unter eine der folgenden Ziffern fallen, insoweit sich eine Gleichstellung aus Staatsverträgerl oder Unionsrecht
ergibt, oder

2. Fremde, denen gemäß $3 des Asylgesetzes2005, BGBI.l Nr.100/2005, zuletzl gedndert durch das Bundesgesetz BGBI.l
Nr. 38/201l, Asy.l.gewährt Wurde, oder

3. Personen, die über ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht gemäß $ti l5a und l5b des Fremdenpolrzergesetzes2005 (l?PG),
BGBI. I Nr. 10012005, oder gemaß gg 5l bis 54a und 57 des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes (NAG), BGBL I

Nr. 100/2005, verfügen, oder

4. Personen, die über einen Aufenthaltstitel

a) ;,lllaue Karte EU" gemäß $ 42 NAG,

b) ,,Daueraufenthalt-Ec" gemäß $ 45 NAG,

c),,Daueraulenthalt-Farnilienangehöriger" gemäß $ 48 NAG,

d) ,,Famiiienangehöriger" gcmäß g 47 Abs. 2 NAG oder

e) gernäß $ 49 NAG verfügen.

(3) Kcrnen Anspruch aufPflegegeld gemäß Abs. I lraben insbesonderc

LPersonen,diegenräß$3Abs.3und4indenanspruchsberechtigtenPersonenkreisnach$3Abs,leinbezogenwerdenkönnen,
aber noch nicht einbezogen rvorden sind,

2. nrcht er\4crbstätige I3WR-Btirger, Schweizer Staatsangehörige und deren Angehörige iewerls in den ersten drei Monaten ihres

Aufenthaltes,

3. Personen währeud ihres visumsfreien oder visumspflichtigen Aufenthaltes irn Inland,

4. Persotren, die nur ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht gemäß $ l 3 Abs. I des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 1 00/2005, haben.

$ 4. Anspruchsvoraussetzungen
(l) Das Pflegegeld gebuhrt bei Zutleffen der übrigen Anspruchsvoraussetzungon, wenn aufGrund einer körperlichen,

geistigen oder psychischen Behinderung oder einer Sinnesbelrinderung der ständige Betreuungs- und Hilfsbedarf (Pflegebedarfl
voraussichtlich rnindestens sechs Monate andauern wird o der lvürde,

(2) Anspruch aufPflegegeld besteht in Höhe der

Stufe l:

tl
Stufe 7.

ftir Personen, dercn Pflegebedarfnach Abs. I durchschnittlich rnehr als I 80 Stunden rnonatlich beträgt, wenn

I keine zielgerichteten Bewegungen der vier Extremitäten mit funktioneller Umsetzung möglich sind oder

2. ein gleichzuachtender Zustand vorliegt.
(3) Bei derBeurteilungdesPflegebedarfesvonKindernundJugendlichenbiszumvollendeten)5.LebcnsjahristnurlenesAusmaß

an Pflege zu berucksichtigen, das über das erforderliche Ausmaß von gleichaltrigen nicht behindertcn Kindern und Jugendlichen hinausgeht.
Hiebei ist aufdie besondere Intensität der Pflege bei schwerst behinderten Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 7. bzw. bis zunr

vollendeten 15. Lebensjahr Bedacht zu nehrnen. lJm den erweiterten Pflegebedarl'schwerst behinderter Kinder und Jugendlicher zu erfassen,

ist abgestirnnrt nach denr Lebensalter jerveils zusätzliclr ein Pauschalwert hinzuzurechnen, der den Mehraufwand liir die
pflegeerschwerrenden Faktoren der gesamten Pflegesituation pausohal abzugelten hat (Erschwerniszuschlag).

(4) Der Pauschalwert gernäß Abs. 3 ist anzuwenden, wenn behinderungsbedingt zumindest zwci voneinander unabhängige, schwere
Funktionseinschränkungen vorliegen. Solohe Funktionseinschränkungen sind insbesondere schwere Ausftille im Sinnesbereich, schwere
geistige Entwicklungsstörungen, schwere Verhaltensaufftilligkeiten oder schwere korperliche Funktionseinschrärrkungen.

(5) Bei der Beurteilung des Pflegebedarfes von pflegebedürftigen Personen ab dern vollendeten 15. Lebensjahr mit einer schweren
geistigen odcr schweren psychischen Behinderung, insbesondere einer demenzrellen Erkrankung, ist aufdie besondere Intensität der Pflege
in diesen Falleri Bedacht zu nehrnen; um den erweiterten Pflegebedarf von pflegebedürftrgen Personen mit einer schweren geistrgen oder
schweren psychischen Behinderung, insbesondere einer dernenziellen Erkrankung, entsprechend zu erfassen, ist zusätzlich jcrveils ein
Pauschalwert lrinzuzurechnen, der den l\{ehraufwand fi.ir die aus der schweren geistigen oder schweren psychischen Behinderung,
insbesondere einer demenziellen Erkrankung, erfließerrden pflcgeerschwerenden Faktoren der gesamten Pflegesituation pauschal abzugelten
hat (Erschwern iszuschlag).
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(6) Pflegeerschrverende Faktoren genräß Abs. 5 liegen vor, rvenn sich Defizrte der Orientierung, des Arrtriebes, des Denkens, der
planerischen trnd praktischen Umsetzung von Handh.urgen, der sozialen Funktiorr und der emotionalen Kontrolle in Summe als schwere
Verhaltensstörung außern.

(7) Der Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz ist ermächtigt, nach Anhörung des Bundesbehindertenbeirates (g 8 des
Bundesbehrndertengesetzes, BGIIl. Nr. 283/1990) nähere Bestinrmungen ftlr die Beurteilung des Pflegebedarfes durclr Verordnung
t'estzr,rlegen. Die Verordnurrg kann insbesondere festlegen:

L eine Definition der Begriffe,,Betreuung" und ,,Htlfe",
2. Richtwerte für den zertlichen Betreuungsaufivand, wobei verbindliche Mindestwerte zumindest flir die tägliche Kcirperpflege, die

Zubereitttng und das Einnehmen von Mahlzeiten sowie für die Verrichtung der Notdurft festzulegen sind,

3. verbindliche Pauschalwerte für den Zeitaufwand der Hilfsverrichtungen, wobei der gesamte Zeitaufwand für alle Hilfsverrichtungen
mit höchstens 50 Sturrden pro Monat fcstgelegt werden darf, und

4. verbindliche Pauschal'werte (Erschwerniszuschläge) fi.ir den zusätzlichen Pflegeaufuand schwerst behinderter Kinder und
Jugendlicher bis zum vollendeten 7, bzw. bis zum vollendeten l5.Lebensjahr genraß Abs.3 sowic für den zusätzlichen
Pflegeaufwand pflegebedürfliger Personen mit einer schrveren geistigen oder schweren psychischen Behinderurrg, insbesondere
einer demenziellen Erkrankung. ab dem vollendeten l5 Lebens.jahr getnäß Abs. 5.

Beginn, Anderung und Enrle des Anspruches

$ 9' (l) Das Pflegegeld gebührt mit Beginn des aufdie Antragstellung oder die Einleitung des amtswegigen Verfahrens zur Feststellung der
Anspruchsvotaussetzungen gemaß {j$ 4 und 4a durch einen Unt'allversicherungsträger folgenden Monats.

(2) Das Pflegegelcl ist nur c.lann befristet zuzuerkennen, wenn irn Zeitpunkt der Entscheidung der Wegfall einer Voraussetzung ftir die
Celvährung eines Pflegegeldes mit Sicherheit oder sehr hoher Wahrscheinlichkeit festgestellt werden kann. Liegen im Falle einer befristeten
Zuerkennung die Voraussetzungen ftir die Gewahrung eines Pflegegeldes auch naclr Ablaufder Frist vor, so ist das Pflegegeld rnit Beginn
des aulden Ablaufder Frist folgenden Monats zr,rzuerkennen, sofern die Gewährung des Pflegegeldes innerhalb von drei Monalen nach
dcssen Weglall beantragt wurde.

(3) Der Anspruch auf Pflegegeld erlischt mit dem Todestag des Anspruchsberechtigten, In diesern Kalendermonat gebtihrt nur der
verhtlltnisnräßige Teil des Pflegegeldes, wobei der Kalendermonat einheitlich mit 30 Tagen anzunehmen ist.

(4) Wenn eine Voraussetzung für die Gewährung von Pflegegeld wegl?illt, ist das Pflegegeld zu entziehen, wenn eine ftir die Höhe des
Pflegegeldes wesentlichc Verändenrng eintritt, ist das Pflegegeld neu zu bemessen.

(5) Die Entziehurrg oder Neubenressung des Pflegegeldes wird mit dem auf die wesentliche Veränderung folgenden Monat wirksam. Von
diesern Grundsatz gelten, abgesehen von den Bestimmungen des $ 48 Abs. 2, folgende Ausnahmen:

l. die Entziehung oder Herabsetzung des Pflegegeldes wegen einer Verändenrng im Ausrnaß des Pflegebedarfes wird niit Ablaul'des Monats
wirksatr, der aufdie Zustellung des Bescheides folgt, rnit dem die Entziehung oder Herabsetzung ausgesprochen wurde;

2. die Erhöhung des Pflegegeldes wegen einer Veränderung im Ausmaß des Pflegebedarfes wird mit Beginn des Monats wirksam, der auf
die Geltendrnachung der rvesentlichen Veränderung oder die amtswegige är'ztliche Feststellung tblgt;

3. die Neubenressr.rng des Pflegegeldes, die sich auf Grurrd von gesetzlichen Anderungen oder der alljtihrlichen Anpassung tier nach g 7 aul
das I)flegegeld anzurcchnenden l,eistungen ergibt, wird rnit Beginn des Monats wirksam, in dern diese Anderung erngetreten ist.

g 27. Bcscheide

tl
(5)Ergibt sich nachträglich, daß eine Geldleistung bescheidmäßig inlolge eines wesentlichen lrrtulns tiber den Sachverhalt oder eines
offerrl<undigen Versehens zu Unrecht abgelehnt, entzogen, eingestellt, zLr niedrig bemessen oder zum Ruhen gebracht rvurde, so ist rrit
Wirkung votn Tage der Auswirkung des Irrtums oder Versehens der gesetzliche Zustand herzustellen.

Einstufungsverordnun g

$ I - Betreuung

(l)Unter Betreuung sind alle in relativ kurzer Folge notwendigen Verrichtungen anderer Personen zu verstehen, die vornehmlich den

persönlichen Lebensbereich betreffen und ohne die der pflegebedilrftige Mensch der Verwahrlosung ausgesetzt wäre.

Verordnung (EG) Nr 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit

1'ITEL II BESTIMMUNG DES ANWENDBAREN RECHTS

Artikel I I Allgerneine Regelung

(t)

tl
e).iede antiere Person, dic nicht unter die Buchstaben a bis d ftillt, unterliegt unbcschadet anders lautender Bestimmungen dieser Verordnung,
nach dencn ihr Lelstungen aufgrund der Rechtsvorschriften eines oder mehrerer anderer Mitgliedstaaten zustehen, den Reclrtsvorschriften
des Wohnmitgliedstaats.

KAPITEL I Leistungen bei Krankheit sowie Leistungen bei Mutterschaft und gleichgestellte Leistungen bei Vaterschaft
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Atikel 2l

Geldleistungen
(l) Ein Versicherter und seine Familienangehörigen, die in einern anderen als dern zuständigen Mitgliedstaat wohnen oder sicI dort
auftalten, haben Anspruch aufGeldlerstungen, die vom zuständigen Träger nach den für ihn geltenden Rechlsvorschriften erbracht werden.
lm Einvernehmetl zwischen dem zuständigen'ltäger und der.n 1'räger des Wolrn- oder Aufenthaltsorts können cliese Leistungen-jedoch vom
Träger des Wohn- odcr Aufenthaltsorts naclr den Rechtsvorschriften des zuständigen Mitgliedstaats ftir Rechnung des zuständigen Trägers
erbracht werden.

Abschnitt 2

Rentner und ihle Familienangehörigen

Artikel 23

Sachleistungsanspruch nach den Rechtsvorscltriften des Wohnmitgl iedstaats

Eine Persotr, die eine Rente oder Renten nach den Rechtsvorschriften von zwei oder nrehr Mitgliedstaaten erlrält, wovon einer der
Wohnmitgliedstaat ist, und die Anspruch auf Sachleistungen nach den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats hat, erhält ivie auch ihre
Fanrilienangehörigen diese Sachleistungen vom Träger des Wohnorts ftir dessen Rechnung, als ob sie alletn nach den Reclrtsvorschriften
dieses Mitgliedstaats Anspruch auf Rente hätte.

Altikel 24

Nichlvorliegen eines Sachleistungsanspruchs nach den Rechtsvorschriften des Wohnr-nitgliedstaats
(l) Eine Person, die eine Rente oder Renten nach den Rechtsvorschriften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten erhält und die keinen Anspruch
auf Sachleistungen nach den Rechtsvorschrillen des Wohnmitgliedstaats hat, erhält dennoclr Sachleistungen für sich selbst und ihre
Familietrangehörigen, sofern nach den Rechtsvorschriften des für die Zahlung ihrer Rente zuständigerr Mitgliedstaats oder zumindest eines
der ftir die Zahlung ihrer Rente zuständigen Mitgliedstaaten Anspruch auf Sachleistungen bestünde. wenn sie tn diesem Mitglie<lstaa!
wohnte. Die SachletstLrngen werdert vorn Träger des Wohnorts für Rechnung des in Absatz 2 genannten 'Irägers erbracht, als ob die
betrefferrde l)erson Anspruch auf Rente und Sachleistungen nach den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats hatte. ln den in Absatz I

Senallnten Fällen werden die Kosten für die Sachleistungen von dem Träger übernommen, der nach folgenden Regeln bestirnrnt r.l,ird:

a) hat der Rentner nttr Anspruch aufSachleistungen nach den Rechtsvorschriften eines einzigen Mitgliedstaats, so übernimmt der zuständige
Träger dieses Mitgliedstaats die I(osten;

b) hat der Rontner Anspruch auf Sachleistungen nach den Rechtsvorschriften von zwei oder rnehr Mitgliedstaaten, so übernimmt der
zttständige Träger des Mitgliedstaats die Kosten, dessen Rechtsvorschriften ftir die betreffende Person am längsten gegolten haben, sollte die
Anwendung dieser Regel dazu ftihren, dass die l(osten von mehreren Trägern zu übernehrnen wären, gehen die Kosten zulasten des Trägers,
der für die Anwendung dcr Rechtsvorschriften zuständig ist, die fur den Rentner zuletzt gegolten haben.

Arlikel 25

Renten nach den Rcchtsvolschriften eines oder mehrerer anderer Mitgliedstaaten als dern Wohnmitgliedstaat, wenn ein
Sachleistungsanspruch in diesem Mitgliedstaat besteht

Wohnt eine Person, die eine Rente oder Renten nach den Rechtsvorschnften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten erhält, in einem
Mitgliedstaat, nach dessen Rechtsvorschriften der Anspruch aufsachleistungen nicht vom Bestehen einer Versicherutrg, einer Beschäfligung
oder einer selbstständigen Erwerbstätigkeit abhängt und von dem sie keine Rente erhält, so werden die Kosten fur die Sachlerstungen, die ihr
oder ihren Familienangehörigen gewährt werden, von dem Träger eines der für die Zahlung ihrer Rente zuständigen Mitgliedstaaten
übernommen, der nach Artikel 24 Absalz 2 bestimmt wird, soweit dieser Rentner und seine Familienangehörigen Anspruch auf diese
Leistungen hätten, wenn sie in diesem Mitgliedstaat wohnen würden.

Artikel 26

' Farnilienangehör'ige, die in einern anderen Mitgliedstaat als dem Wohnrnitgliedstaat des Rentners wohnen

Famllienangehörigc einer Person, dte eine Rente oder Renten nach den Rechtsvorschrrften eines oder rnehrerer Mitgliedstaaten erhalt, haben.
wenn sie in einem anderen Mitgliedstaat als der Rentner rvohnen, Anspruch aufSachleistungen vom Trilger ihres Wohnorts nach den für ihn
geltenden Rechtsvorschrilien, sofbrn der Rentner nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats Anspruch aul Sachleistungen lrat. Die
I(osten tibernitnmt der zustandige Träger, dcr auch die I(osten ftir die dern Rentner in dessen Wohnmitgliedstaat geu,ahrten Sachleistungen
zu tragen hat.

Aftikel27
Aufenthalt des Rentners oder seiner Familienangehörigen in einem anderen Mitglredstaat als ilrrem Wohnmitglredstaat - Auf'enthalt im

zuständigen Mitgliedstaat - Zulassung zu einer notwendigen Behandlung außerhalb des Wohnrnitgliedstaats

(l)Artikel l9giltentsprechendfüreinePerson,dieeineRenteoderRentennachdenRechtsvorschrifteneinesodermehrererMitgliedstaaten
erhält und Anspruch aufSachleistungen nach den Rechtsvorschriffen eines der ihre Rente(n) gewährenden Mitglietlstaaten hat, oder f(ir rhre
Familienangehörigen, rvenn sie sich in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Wohnmitgliedstaat aufhalten.

(2) Artikel I 8 Absatz I grlt entsprechend für die in Absatz I genannten Personen, wenn sie sich rn dern Mitgliedstaat aufhalten, in dem der
zuständige'l'räger seinen Sitz hat, der die Kosten ftir die dem Rentner in dessen Wohnmitgliedstaat gewährten Sachleistungen zu tragen ha1,

und wenn dieser Mitglicdstaat sich dafür eritschieden hat und in Anhang IV aufget'Uhrt ist.

(3) Artikel 20 gilt entsprechend für einen Rentner und/oder seine Familienangehörigen, die sich in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem
Wohnmitglicdstaat auftralten, um dort die ihreln Zustand angemessene Behandlung zu erhalten.

(4) Sotbrn in Absatz 5 nichts anderes bestimrnt ist, übernimmt der zuständige Träger die Kosten fiir die Sachleistungen nach den Absatzen I

bis 3, der auch die Kosten für die dem Rentner in dessen Wohnmitgliedstaat gewährten Sachleistungen zu tragen hat.

(5) Die Kosten für die Sachleistungen nach Absatz 3 werden vom Träger des Wohnortes des Rentners oder seiner Familienangchorigen
übernommen, wetrn diese Personen in einem Mitgliedstaat wohnen, der sich für dle Erstattung in Form von Pauschalbetrllgen entschieden
hat. Itr dieserr lrällen gilt liir die Zwecke des Absatzes 3 der Träger des Wohnorts des Rentners oder seiner F-arnilienangehörigen als
zuständiger Träger.
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Agikc_I29

qelbjgulegq nit nglrfisr
(l) Geldleistungen werden eitrer Person, dre eine Rente oder Rentcn nach den Rechlsvorschriften einss oder mehrerer Mitgliedstaaten erhält,
vorn zuständigen Träger des Mitgliedstaats gewahrt, rn dem der zuständige Träger seinen Sitz hat, der die Kosten fiir die dem Rentner in
dessen Wohnmitgliedstaat gewahrten Sachleistungen zu tragen hat. Artikel 2l gilt entsprechend.

(2) Absatz I gilt auch für die Familienangehörigen des Rentners,

ArtjkeL3l

Allgemeine Bestirnmung

Die Afiikel 23 bis 30 finden keine r\nraendung auf einen Rentner oder serne Familienangehorigen, die aufgrund einer Beschäftigung oder
einer selbstständigen Erwerbstätigkeit Anspruch auf Leistungen nach den Rechtsvorschliften eines Mitgliedstaats hatren. In cliesem f'all
geltenfiirdieZweckediesesKapitelsfürdiebetreffendePersorrdjeArtikel l7bis2l.

Afikel 32

Rangfolge der Sachleistungsansprüche - Besondere Vorschrift für den Leistungsanspruch von Farnilienangehörigen im Wohnmitgliedstaat

(l) Ein eigenständiger Sachleistungsanspruch aufgrund der Rechtsvorschrrften eines Mttgliedstaats oder dieses Kapitels hat Vorrang vor
einem abgeleiteten Anspruch aufLeistungen für Familienangehörige. Eirr abgeleiteter Anspruch aufsachleistungen hatjedoch Volrang vor
eigenständigen Ansprüchen, wenn der eigenständige Anspruch inr Wohnmitgliedstaat unmittelbar und ausschließlich aufgrund des Wohnorts
der betretTenden Person in diesem Mitgliedstaat besteht.

(2) Wohnen die Familierrangehörigen eines Versicherten in einem Mitgliedstaat, llach dessen Rechtsvorschriften der Anspruch auf
Sachleistr"rngen nicht vom Bestehen einer Versichenrng, einer Besclräftigung orler einer selbstständigen Erwerbstätigkeit abhängt, so rverclen
die Sachleisturrgerr für Rechnung des zuständigen Tragers in dem Mitgliedstaat erbracht, in dem sie wohnen, sof'ern cler Ehegatte oder die
Person, dre das Sorgerecht ftir die Kinder des Versrcherten hat, eine Beschäftigung oder eine selbstständige Erwerbstätigkeit in dieserr
Mitgliedstaat ausübt oder von diesem Mitgliedstaat aufgrund einer Beschäfiigung oder einer selbstständigen Erwerbstatigkeit eine Rente
erhäl t.

Richtlinie 2001/55/BG über Mindestnormen ftlr die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines Nlassenzustroms von
Venriebenen r.rnd Maßnalrmcn zur Förderung einer ausgewogcnen Verteilung dbr Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen Lrnd

den lrolgen dieser Aufirahrne verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten

Artikel 2

Irn Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

tl
c) "Venriebene" Staatsarrgelrörige von Dnttländern odel Staatenlose, die ihr Herkunftsland oder ihre I-{erkunftsregion haben verlassen
nltissen oder insbesonderc nach einem entsprechenden Aufruf internationaler Organisationen evakuiert wr'rrden und wegen der in diesern
Land herrschenden l,age nicht sicher und dar.rerhafl zurückkehren können, und die gegebenenfalls in den Anwendungsbererch von Artikel I

Abschnitt A der Genl'cr Flüchtlingskonventior.r odcr von sonstigen internationalen oder nationalen lnstrumenten, die internationalen Schutz
gcwahrcll, fallcn. Dies gill insbesondere lür Pelsonen,

i) die aus Gebieten geflohen sind, in denen ein bewaf'fneter Konflikt oder dauernde Gewalt herrscht,

KAPITEL III
Pflichten der Ir{itgliedstaaten gegenüber Personen, die vorübergehenden Schutz genießen

Aftikel l3

tl
(2.) Die Mitgliedstaalen sehen vor, dass die Personen, die vorübergehenden Schutz genießen, die notvrandige Hilfe in Form von
SozralleisRrngen urrd Leistungeti zur Srcherung dcs Lebensunterhalts solvie im Hinblick aufdie medizinische Versorgung erhalten. sofern sie
nicht über ausreichende Mittel verfiigen. Unbeschadet des Absatzes 4 umfasst die notwendige Hilfe im Hinblick auf die medizinische
Versorgung tnindestens die Notversorgung und die unbedingt erforderliche Behandlung von Krankheiten.

tl
(4) Die Mitgliedstaatcn gewähren Personen, die vorübergehenden Schi.rtz genießen und besondere Bedürfnisse haben, beispielsweise
unbegleitete Minder.jahrige oder Persorren, die Opfer von Folter, Vergewaltigung oder sonstigen schwerwiegenden Forrnen psvchischer,
körperlicher oder sexueller Gewalt gervorden sind, die erforderliche rnedizinische oder sonstige Hilfe.

Prof. Dr. Martin Greifcneder

Studium der Rechtswissenschaften an der Johannes Kepler Universität Linz

1991 - lfd Richter des Landesgerichtes Wels (seit 1992 Arbeits- und Sozialrecht)

1999-201'2 Lehrauftrag an der Donau-Universität Krems, lnstitut für Banking &
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99 Ginner Boris Mag., Arbeiterkammer Wien

100 Glaser Siegfried I(D Mag. Dr., LAK OO

101 Glatz Susanne Mag.a, Styria Media Group AG, Graz

102 Gleich Heirno Mag., Landarbeiterkammer NO

103 Gleißner Rolf Mag. Dr., Wirtschaftskammer Österreioh

104 Gogola Michael Mag., Gewerkschaft GPA

r05 Goldberger Tobias, BDO Austria GmbH, Graz

106 Göschl Isabella Mag.a, RAe Pelzmann Gall Größ, Wien

107 Graf-Schimek, LL.M. Caroline ALin Mag,a Dr.in, DV Sozialversicherungsträger

r08 Grasser Priska AL-Stv,in Dr.in, Med. Universität Innsbruck

r09 Gratz Anna-Maria Mag.a, Arbeiterkammer Vbg

r l0 Gratzer Alexander Mag., Arbeiterkammer Stmk

111 Greilbneder Martin Prof. Dr., Landesgericht Wels

112 Grein er, I- t,. M. Conrad, Wirtschaftsuniversität Wi en

il3 Griebler I(erstln Dr in, Landesgericht l(rems

114 Grill Michael, DV Sozialversicherungsträger

I 15 Grillberger Konrad em o.Univ.-Prof. Dr., Universität Salzburg

l16 Grimm Markus Dir. Hon.-Prof. Dr., Medizin. Universität Wien

117 Gritz Josef BRV, Arbeiterkammer Stmk

118 Grof Markus W. Mag., AUVA Wien

119 Gruber, MIM MBA, LL.M. LL.M. CSE Dr, MMMag., Hagleitner

120 Gruber-Risak Martin ao. Univ.-Prof. Dr., Universität Wien

121 Grundei Andreas RA Dr., RA-Kanzlei, Wien

122 Gstöttenmair Jakob Mag., Gleichbehandlungsanwaltschaft

123 Günes I{üseyin Mag., Gleichbehandlungsanwaltschaft

124 Gutlederer-Leskovar Erika Mag.a, Osterr. Apothekerverband, Wien

125 Haas Christa AL-Stv.in Mag.a, BMAW

t26 Haberleitner Sabine Mag.a, OGK OO

127 Hager Michelle Mag.a., Arbeiterkammer Vorarlberg

128 Hahn Natalie RAin Dr.in, Kunz Wallentin RAe GmbH

129 Haibach Peter LS Mag., Gewerkschaft vida, Salzburg

130 Halwax Richard Mag., Arbeiterkammer Wien

131 Hammer Theresa Mag.a, I(lagsverband, Wien

132 Hargassner Richard Hofrat Dr., OGH
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IJJ Harrer Marifred RA Dr., RA-l(anzlei [,inz

134 Haslacher I{obert Mag., Sozialministerium

135 Haumann Svenia Mag.a., I(AGes Graz

136 Hedegger Evelyn Mag.a, voestalpine AG

137 Heindl, I-L.M., LL.B. Julia, Österreichischer Sparkassenverband

t38 Heinz Andreas Vizepräsident Dr, Bundessozialgericht, I(assel

139 Herler Julia ALin Mag.a Dr.in, SOS-Kinderdorf Wien

140 Herzog Wollgang Mag,, I(AGes, Graz

141 Hilber, LL.B. Kristina Mag.a. Dr.in, voestalpine AG

142 Hillebrand Markus Mag., B7 Arbeit und Leben, Linz

143 Hirsch Anna Maria Mag.a, NÖ LLWK

144 Hirth Michael RA Mag,, RAe Leitner &Hirth, Graz

145 Hödlmayr Christina Mag.a Dr.in, RAe Leitnerlaw Lit"tz

146 Höfer Adrian RAA Mag,, Gahleitner Rechtsanwältin GmbH, Wien

147 Hoffmann Hannah Mag.a, SVS Oberösterreich

148 Hofm a nn Ni ko laus, Wirtschaft sr-rniversität Wi en

149 Hogl Manuela Mag.a, Gewerkschaft vida

150 Hollmann Friederike RAin Dr.in., Jank Weiler Operenyi Rechtsanwälte GmbH

r51 Höllwarth, LL.M. Julia, Wirtschaftsuniversität Wien

152 Holuschka Mirjam Mag.a, CMS Reich-Rohrwig Hainz, Wien

r53 Holzer Alexandra Mag.a Dr.in, Arbeiterkammer OO

r54 Ilölzl Eva Mag.a., I(AGes Graz

t55 flolzn er Chri sti an Univ. -Prof. Dr., [Jni vers itat Linz

r56 Honegger Ileate Mag.a, BMAW

t57 Hopf Herberl Senatspräsident des OGH i.R. Dr., Wien

158 Huber Barbara Mag.a, Arbeiterkammer Stmk

159 Huber, BA Melissa, Verlag des OGB GmbH

160 Hufnagl Dietmar Mag, Leiter BezSt. Pinzgau, Wirtschaftskammer

r6l Hussmann Frank Ass jur,, Arbeiterkammer Wien

162 Hutterer, LL.M. Alois RA Mag., RAe Denkmair, Hutterer ..,Linz

163 Jäger Raphael Mag., Arbeiterkammer Salzburg

164 Jehle, BSc Michael Mag., lJniversität Innsbruck

r65 Jelev, LL.B Julien, GPA Wien

166 Jetzinger Brigitte Mag.a, Arbeiterkammer OO

167 Jöbstl Jürgen Mag., Arbeiterkammer I(ärnten

168 Jöchl l,aura RAin Mag.a, RAe'feicht Jöchl, Wien

169 Jöchl-Hengl Magdalena RAin Mag.a, RAe cht Jöchl, Wien

170 Jones Sarah Stud.Ass,in, Universität Salzburg

t71 Juhasz I(risztina Mag.a, Arbeiterkammer Wien

112 Julcher Angela Hon.-Prof.in HRin Dr.in, VwGH

113 Jungwirth Branco RA Mag,, RA-l(anzlei Wien

174 Ka ger Ines Mag, a, Wirtschaftsun iversität Wi en

175 Kain, LL.M, Dr.in Felicia Wirtschaftsuniversität Wien

176 ndheitsholding GmbH
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177 Kalod Mario Mag., ÖCfl yoirnion

178 Kaluza Peter Dr., Landwirtschaftskammer Österreich

179 Kammler Barbara Assoz. lJniv.-Prof.in Mag.a Dr.in, [Jniversität Linz

180 Kammler Herwig Mag., I(ammler & I(oll Rechtsanwälte OG

181 Kamrat Martin Mag., Arbeiterkammer OO

182 Kappel Susanne RAin Mag.a Dr.in, Gahleitner Rechtsanwältin GmbH

183 Kapuy Klaus Dir. Dr., PVA Wien

184 Kargl Stephanie Mag.a, Industriellenvereinigung

t8s Kargl Vera Mag.a, Puttinger Vogl Rechtsanwälte OG, Ried i,l,

186 Karl Anna-Katharina Mag.a, Arbeiterkammer Kärnten

l87 Kecht Markus Dr., Wirtschaftskarnmer Vbg

188 Kempinger Christian BRV, LAT Nitrogen Linz GmbH

189 Kern Maximiliari Mag., OGI( OO

190 Kern, MA Daniel, Verlag des ÖCg GmbH

191 Kietaibl Christoph Univ-Prof. Dr., Wirtschaftsuniversität Wien

192 Kinner Wolfgang RA Dr., I(inner Korenjak LAW, Wien

193 Kinsperger Gloria Mag.a, Arbeiterkammer Vorarlberg

194 Kircher Martin Dir.-Stv. Dr., Versorgungsanstalt d. österr. Notariates

195 Kirchsteiger Verena Mag.a, DV Sozialversicherungsträger

196 Kirnbauer Michael Mag., Landwirtschaftskammer Bgld

197 I{neidingcr Lukas, voestalpine Personal Services GmbH

r98 Koch, LLM Anja, Universität Salzburg

199 Kochanowshi, LL.M, Berit RAin Dr.in, Rechtsanwältin/Mediatorin Graz

200 Kocher Christa Mag.a, Wirtschaftskammer NO

201 Koller Wolfgang RA Mag., Kanzlei JURIDICOM, I(lagenfurt

202 Kojic Mile Mag., lJniversität Innsbruck

203 Koll Cornelia Mag.a, OÖ Gesundheitsholding GmbH

204 Köll Daniel Mag., ÖBB-BCC GmbH, Innsbruck

205 Kollau Christian Mag., Universität Graz

206 I(oller Karin Mag,a I{echtsschutzsekr., GPA-djp

207 Köller, LL.M. I(arin, RAe LeitnerLaw Linz

208 Komar Andrea Mag.a Rechtsschutzsekr., GPA-djp

209 ooKönig Manuela Mag.a, Arbeiterkammer

210 Königsberger Georg MMag., Wirtschaftskammer Stmk

211 I(onstatzhy Sandra Mag.a, Gleichbehandlungsanwaltschaft

212 Körber-Risah l(atharina RAin Dr,in, RAe-l(anzlei Wien

213 Körner Josef Mag., OBB-BCC GmbH, Linz

214 Korntner Heinz Verlagsleiter Mag., Manz Verlag Wien

215 Kouchmeshgi-Kranzinger Dorothee Mag.a, SVS Salzburg

216 Kovacs Erika Assoz.-Prof.in Dr.in, Wirtschaftsuniversität Wien

217 Kozah Wolfgang Mag. Dr., Arbeiterkarnmer Wien

218 Kraßnitzer Iris Mag.a, Verlag des ÖGg GmbH

219 Krassnitzer Vera Mag.a, Kanzlei Silbermayr Reihs Wien

220 Krausbar Tanja Mag.a, Arbeiterkammer OO
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22r Kreil Linda Mag.a Dr.in, Engelbrecht I{echtsanwalts GmbH, Wien

222 Kreiner Verena RAin Mag.a Dr,in, Gahleitner Rechtsanwältin GmbH, Wien

223 Kronig Alexandra Dr.in, Ö. Gesundheitskasse Kärnten

224 Ksiazek Sebastian Mag., ÖBB-BCC GmbH, Wien

225 Kugler Georg IIAA Mag., I{A-l(anzlei Dr. I(ugler, I(lagenfufi

226 Kugler-Ettl Christina Mag.a, Arbeiterkammer Stmk

227 Kuhn Christoph LJ. RA Mag., RA-l(anzlei Wien

228 Kulhanek Angelika Mag.a, FV Gesundheitsbetriebe, Wien

229 Kutic Vanja Mag.a, Arbeiterkarnmer OÖ

230 Lackner Andreas Mag., Land Salzburg

231 Lackner Martina Mag.a, ÖGB Wien

232 Laimer, LL.M. Hans Georg RA Dr., ZFZZeiler Rechtsanwälte GmbH

233 Lang Katharina Mag.a, ÖGB younion

234 Lang Robert Mag., OGI( OO

235 Lanik Michaela Mag.a, Volksanwaltschaft Wien

236 Lasinger Andrea Mag.a, Landarbeiterkammer NO

231 Lasnik Gernot Mag,, Arbeiterkammer Stmk

238 Lechner Franz GF Mag, Dr., SVD Bürornanagement GrnbH, Wien

239 Lechncr Wolfram Mag., Arbeiterkammer Kärnten

240 Leitner Michael RA Dr., RA-l(anzlei Wien

241 Lemmerer Ursula Mag.a, Wirtschaftskammer Sbg

242 l,esterl Maria Dir.in Mag.a, AUVA Linz

243 Lexer Michaela Mag.a, BDO Austria GmbH, Graz

244 Lidy Christoph Mag., Landwirtschaftskammer Bgld

245 Lihar, LLB Nicole, Spar Österreich

246 Lindenthaler Erik Mag., Rechnungshof

247 Lintner Johann Direktor Dr., OGI( Kärnten

248 Löscher Markus RA Mag., Loescher Rechtsanwalts GmbH, Wien

249 Ludvih, tlSc Christoph RA Mag. Dr., RAe ATTYS Wien

250 Lngmayr Katharina Mag,a, LAK OO

251 Lukowitsch Claudia Mag.a, BMAW

252 Lurf Laura Mag.a, BMAW

253 Luth Hannah Mag.a, Universität Wien

254 Lux Miriam Mag.a, DV Sozialversicherungsträger

255 Machacck Gerald Mag., SVS Salzburg

256 Mader Margit Mag.a, Arbeiterkammer Wien

251 WienMäder, LL,M.Ju tä, BDO Austna Gm

258 Maier Philipp Dr., RAe-l(anzlei Wien

2s9 Mair Andreas assoz. Univ.-Prof. PD Dr. Mag., Universität Innsbruck

260 Mairhofer Sebastian RA Dr., RA-l(anzlei Linz

261 Majoros Thomas RA Dr., RA-Kanzlei Wien

262 Malorny Friederike Prof.in Dr,in, Universität Münster

263 Marhold Franz em o.Univ.-Prof. Dr, em RA, European Committee of social rights, Strasbourg

264 Mariacher Martin Mag., Arbeiterkammer Salzburg
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265 Marl, LL.M. Jürgen, ÖBB-Business Competence Center GmbH, Wien

266 ireich

267 Masilko Annemarie GL Mag.a, Sozialministerium

268 Mathy Thomas Mag. Dr., Universität Innsbruck

269 Mayr Klaus Dr., Arbeiterkammer OÖ

270 Mayrdorfer David, Wirtschaftskammer OO

271 Mayrhofer Alexander Mag., Amt der OÖ Landesregierung

212 Mayrhofer Martina Mag.a, 87 Arbeit und Leben, [,inz

273 McGrew-'faferl Gerlinde Mag.a BR, Arbeiterkammer OO

274 Meier Felix, LexisNexis

215 Meissnitzer-Faure MMag. Dr., Sozialministerium

216 Melischnig Silvia Mag.a Rechtsabteilung, Universität I(lagenfurt

277 v,-Prof.iMelzer n Mag,a Dr.in, Universität Graz

278 Menhofer Stefan Prokurist Mag., Linde Verlag

219 Menkovic Dino Mag., Arbeiterkammer OO

280 Merten Daniel Mag., Wirtschaftskammer OÖ

281 Mertinz Anna Dr.in, RAe I(WR, Wien

282 Messin ger, LL.M.Maximil ian, Wirtschaftskammer NO

283 Miggitsch Maxirnilian Dkfm, OGI( Kärnten

284 Miksch Christian Mag., Arbeiterkammer Tirol

285 Milanovic Biljana Mag.a, Arbeiterkammer Stmk

286 Mild Lisa Mag.a, Energie Steiermark AG

287 Mildner l'homas I{A MMag. f)r., RA-l(anzlei, Inns

288 Minderoch, I.L.M. I{einhard Mag., Johannes I(epler [Jniversität Linz

289 Minixhofer Ileinhard Dir. Mag., ATJVA LSt-Wien

290 Mißbichler Magdalena Mag.a, I(epler Universitätsklinikurn, Linz

291 Moosmann PaulRAA Mag,,I(PMG Law

292 Morscher, LL.M. Manuela, Arbeiterkammer Vorarlberg

293 Moser Florian Mag., Arbeiterkammer Stmk

294 Mosing Florian Priv.-Doz. Mag, Dr., Wirtschaftskammer Stmk

295 Mosler Rudolf Präsident Univ.-Prof. Dr., Universität Salzburg

296 Müller Andreas Mag., Wirtschaftskammer Stmk

297 ÖsieiieiCU scher GewerkschaftsbundMüller Martin Mag.,

298 Mülter Rudolf SP iR, Mitglied des VfGH iR., Hon.-Prof. Dr. Dr. h.c.

299 Mülter Sebastian Mag,, Schönherr Rechtsanwälte GmbH Wien

300 Müllner Margit Mag.a, KPMG AlpentreuhandLinz

301 Mutz Johannes RA Mag., RA I(anzlei Mutz Klagenfurt

302 Naderhirn Johanna Ass.-Prof.in Mag.a Dr.in, ARSO Universität Linz

303 Nadlinger Benjamin Mag., Wirtschaftskammer NO

304 Neubauer Viktoria Dr.in, Freshfields Bruckhaus Deringer

305 Julia, ÖBB-Business Competence Center GrnbH, WienNeubauer, LL.M

306 Neumann Thomas Dir. Dr., BDO Austria GmbH, Wien

307 Neumayr Matthias VP d. OGH iR Univ-Prof. Dr., OGH + [Jni Salzburg

308 Nicoletti, MA Ingrid Mag.a, RAe Frischenschlager,Navano, Linz
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309 Niederstrasse r Nina RAin Mag.a, Körber-Risak Rechtsanwalts Gmbl-l

310 Niesner Theresia Mag.a, I(AGes, Graz

311 Nigrowics Lukas Mag., DV Sozialversicherungsträger

312 Niksova Diana [Jniv.-Prof.in MN4ag.a Dr.in, Universität Innsbruck

313 Nußbaumer Alexander Mag., Arbeiterkammer Vbg

314 Oberauer tJlrike Mag.a, Arbeiterkammer Sbg

31s Obergruber Jörg Mag., Arbeiterkammer Stmk

316 Oberhofer, LL.M. Barbara RAin Dr.in, RA-Kanzlei BAOB Wien

317 Obermeyr Leonie Mag.a, Universität Salzburg

318 Obrecht Sascha Mag., Universität Wien

319 Obwaller Sarah Mag.a, Universität Innsbruck

320 Ogriseg Sabine Stabsstellenleiterin Mag.a Dr.in, Med. Uni Graz

)zt Fsterrei-trerUlrinelvtag-a,LandwirtschaftskammerÖsterreich

322 Otypka-Prastalo Silvija Mag.a, ZA Al Telekom Austria

)zJ Pnnhölzl Wolfgang Mag., Arbeiterkammer Wien

324 Pavitsits Caroline Mag.a, CMS Reich-Rohrwig Hainz, Wien

325 Perencevic, MSc Christina Mag.a, Paris-Lodron Universität Salzburg

326 Petrofsky, I-L.M. Carina, ÖBB-Business Competence Center GmbH, Wien

321 l'feil Walter J. Univ.-Prof, iR Dr., Universität Salzburg

328 Pfleger Timon Mag., Arbeiterkammer Wien

32,9 Pflug Johannes Dr., Wirtschaftskammer Wien

330 Plöstl, LLB l(erstin Mag.a, Spar Österreich

331 Pink Sarah Mag.a, OBB-BCC GmbH, Wien

332 Pletershi Daniela Mag.a., I(AGes Graz

JJJ Pöcheim Bernadette Mag.a, Arbeiterkammer Stmk

334 Pokorny Berndt AL Mag., Pensionsversicherungsanstalt

335 Popp Armin RA Mag., Loescher Rechtsanwalts GmbH, Wien

336 Posch Denise Mag.a, ARSO Universität Linz

JJI Posch Stephanie Dr.in., Arbeiterkammer Salzburg/Tennengau

338 Postl Stephan Mag., 87 Arbeit und Leben, Linz

339 Potz Andrea Mag,a Dr,in, RAe CMS Reich-Rohrwig Hainz, Wien

340 Pracher Irrngard MMag.a Dr.in, RAe Leitnerlaw Linz

341 Prein Gerald Mag., Arbeiterkammer Kärnten

342 Preiss Joachim I(lubdirektor Mag., SPÖ-Parlamentsklub

343 Pretscher, LL.M. Sophie, Freshfields Bruckhaus Deringer

344 Pusch Karin Mag.a, Schönherr Rechtsanwälte GmbFI Wien

345 Radischnig Sandra Mag.a, Arbeiterkammer Stmk

346 Radner Thomas AL Dr., Arbeiterkammer Tirol

347 Rameseder Jr"rdith Dr.in, BABE Linz

348 Rath, LL,M. Sarah Mag.a, Wirtschaftsuniversität Wien
'i49 Rausch PatriziaMag.a., PVA Wien

350 Rauscher Nicole Mag.a, Arbeiterkammer OÖ

35t Rechberger Katharina Mag.a, Wirtschaftskammer OO

352 Rcdl Nadine Mag.a, PRO-GE OÖ
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353 Iteif A lfred Mag., Volksanrvaltschaft

3s4 Reiter Sabine Mag.a, SWIUTELSKY AG, Linz

355 Reitter Livia Mag.a, Wirtschaftsuniversität Wien

356 Resch Andreas, ÖCg/GPF, Wien

357 Rombold Claudia Mag.a, BDO Austria GmbH, Graz

358 Rosenauer Heinz AL Mag., ÖBB-lnfrastruktur AG

359 Rosenmayr-Khoshideh Martina Dir.in Dr,in, SVS Wien

360 Rrahimi Xhevahir Mag, Arbeiterkarnmer OÖ Bezirksstelle

361 Rupprecht Claudia Mag.a Dr.in, Energie Steiermark AG

362 Ruß Verena RAAin Mag,a Dr,in, RAe Held Berdnik Astner, Graz

JOJ Rußegger, LL.M. MSc Hannah Mag.a, Universität Salzburg

364 Saak Karoline Mag.a., I(AGes Graz

36s Sackl- La n g l(atharina Mag.a, Wi rtschafts kammer N0
366 Sagan, MJur (Oxon) Adam LJniv.-Prof, Dr,, [Jniversität Bayreuth

367 Salkic Dino Mag., AUVA Wien

368 Sameh, MA LLM Silvia Katharina, Baker McKenzie

369 Sand Llans-Jörg Ing, Sandvik Mining and Construction, Zeltweg

370 Santin, BA Mag.a Lisa, ÖBB-Business Competence Center GmbH, Wien

371 Säumel Gerald Mag,, I{aiffeisenverband Stmk

372 Schachner Michael Mag,, LexisNexis Verlag ARD Orac & Co I(G

JIJ Scharinger I-ukas AL Mag., LAI( OO

314 Schaunitzer Gabriela Mag.a, Med. Universität Graz

375 Schaup Irabian Generalsekr. Mag, Dr., Österr. Landarbeiterkammertag

376 Schedlc Maria RAin Mag.a, Engelbrecht Rechtsanwalts GmbH, Wien

377 Scheiblmaier I{obert Mag., Arbeiterkammer Salzburg

378 Schindler Renö Dr.

379 Schlachter Monika Dir.in Prof.in Dr.in Dres. h.c,, ljniversität Trier

380 Schlee Clara Mag.a, Gleichbehandlungsanwaltschaft

38r Schleinzer Stephanie Dr.in, Manz Verlag Wien

382 Schmidt Thomas Mag., Arbeiterkammer Stmk

383 Schmied Elisabeth Mag.a, Wirtschaftskammer Österreich

384 Schnabl Helene Mag,a, Universität Wien

385 Schneller Flannes Mag., Arbeiterkammer Wien

386 Schnittler Christina Dr.in Mag.a, Universität Wien

387 Schöffmann Peter Clemens Dr. Mag,, Wirtschaftsuniversität Wien

388 Schoiber Veronica, RA-l(anzlei, Sbg

389 Schoiber-Ceconi Claudia RAin Dr,in, RA-Kanzlei, Sbg

390 Schott I(erstin Mag.a, Arbeiterkammer Stmk

391 Schrammel Rupert RA Mag., KORN Rechtsanwälte OG

392 Schrammel Walter em o,lJniv.-Prof. Dr,, Universität Wien

393 Schrattbauer Birgit MMag.a Dr.in, Universität Salzburg

394 Schrittwieser Bettina Dir.-Stv.in Mag.a, Arbeiterkammer Stmk

395 Schrittwieser Bianca Mag.a, Arbeiterkammer Wien

396 Schrott Christina Mag.a, RAe Pelzmann Gall Größ, Wien
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397 Schüller Markus Mag., Arbeiterkammer Wien

398 Schüller Raimund RA Mag., I(anzlei Schüller Wien

399 Schütter Dzana Mag.a, Spar Österreich

400 Schwab, LL.M. Jennifer, Wirtschaftsuniversität Wien

401 Schwaiger Martin Dr., Salzburg AG
402 Schwaiger Martina Mag.a, IIMAW
403 Schweiger, t,t,,M. Thomas RA Dr,, RAe SMP, I-inz
404 Schwertner Sophie Mag.a Dr.in, Universität Salzburg

405 Seitz Reinhard Mag,, Bundesverwaltungsgericht

406 Senlr Jasmine RAin Mag.a Dr,in RA-Kanzlei,Linz
401 Seyringer-Rasch Irene Mag.a, SVA d. Selbständ,, Wien

408 Silbernagl l{ainer Dr., Arbeiterkammer'lirol

409 Skof Johanna Mag.a, Landwirtschaftskammer I(ärnten

410 Sljivic Josip Mag,, Gewerkschaft vida

411 Sonkaya-Bertassi Sema Mag.a, Sozialministerium

412 Sonnleitner Claudia Mag.a, BDO Austria GmbH, Graz

413 Sonnleitner Lisa Dr,in Mag.a, 87 Arbeit und Leben, Linz
414 Souhrada JosefDr

4t5 Spinha Lukas Dr., Arbeiterkammcr Wien

416 Spreitz Sabine Mag.a, Arbeiterkammer Stmk

417 Springer Veronika Mag.a, AI{SO [Jniversität Linz
4lB Stachcl Bernhard Mag., Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH

419 Stadler Manuela Mag.a Dr.in, OÖ Gesundheitsholding GmbH

420 Stadlober Anna Mag.a, Universität Wien

421 Stärher Lukas I(AD ljniv.-Doz, Dr., Österr. Arztekammer Wien

422 StelTelbauer, LI-.8. PMM Maximilian Mag., Linz AG

423 Stegmüller Thomas Mag., Wirtschaftskammer Österreich

424 Steier Robert Mag., Gewerkschaft vida

425 Steiner Marlene Mag,a, Ögg-BCC GmbH, Linz

426 Steiner Michael Mag., lJniversität Innsbruck

421 Sternbach Daniela Mag.a, Gerlach Rechtsanwälte

428 Steurer Bettina, ARSO JKU Linz
429 Stiboller Verena Mag.a, Arbeiterkammer Stmk

430 Stinauer Elisabeth Mag.a, Manz Verlag Wien

431 Stochreiter Patrick, ÖGe-CpF Wien

432 Stöger Claudia Mag.a, Arbeiterkammer OÖ

433 Strasser Isabella Maria, Spar Österreich

434 Streibel Andreas MMag. Dr., PVA Wien

435 Stummer Patrick Prokurist Dr,, Linde Verlag

436 Sturm Sophie Mag.a, SVS Salzburg

437 Stütz, LL.M. Angelika, OBB-BCC GmbH, Wien

438 Sundl Bruno Mag., Arbeiterkammer Stmk

439 Suntinger Peterpaul RA Mag., RA-l(anzlei Klagenfurt

440 Svarc Andrea Mag,a, Ögg-gCC GmbH, Wien
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441 Sziv atz Christina Mag,a, Sozialministerium

442 Szostah Helena I\4ag.a, SVS Oberösterreich

443 Tahuska Sandra Mag.a, Sozialministerium

444 Tamas Cristina DLin, I(lagenfurt

445 Täubel Christoph Mag., Arbeiterkammer NÖ

446 Teuchtmann Christina Mag.a, Arbeiterkammer OÖ

447 Thaller Daniel, DV Sozialversi cherungsträger

448 Thumfart Nina Mag.a, Insolvenzschutzrecht, Arbeiterkammer OÖ

449 Tinhofer, LL.M. Andreas RA Dr.,l(anzlei Tinhofer Wien

450 Törö Bence Mag., Gerlach Rechtsanrvälte

451 Traupmann, LLM Paula, [Jniversität Salzburg

452 Tremel Roland Mag., Arbeitsmarktservice Salzburg

453 Trinko Michael Mag., Osterreichischer Gewerkschaftsbund

454 Trumler Daniela Dr.in, Med, ljniversität Graz

455 Üblagger Armin I(AD Mag., Landarbeiterkammer Sbg

456 Valenta Christa Mag.a Rechtsschutzsekr., GPA-djp

4s7 Valsky Franz Ing. Mag.,ZA Al Telekorn Austria

4sB Velebit Drago Mag., Arbeiterkammer Oo
4s9 Völkl-I'osch I(atharina RAin Dr,in. RAe Böhrndorfer-Schender

460 Wagner Wolfgang Mag., RAe Leitnerlaw Linz

461 Walder Andreas Dr,,

462 Walha Maximiliari RAA Mag., Jank Weiler Operenyi Rechtsanwälte GrnbH

463 Waltersdorfer FranziskaMag.a, IIDO Austria Gmbl-I, Graz

464 Wandelnig Caroline Mag.a, RA Kanzlei Mutz Klagenfurt

465 Wannaseh Maria-Christina Mag.a, PVA Wien

466 Warter Johannes Mag. Dr., Universität Salzburg

467 Wasserer, LL.M. LL.M. Simone AL.in Dr.in, Med, Universität Innsbruck

468 Wassner Lisa Mag.a, Arbeiterkammer Stmk

469 Weisgram Martina Personalmanagerin, [Jniversität Wien

470 Weißensteiner Monika Mag.a, Arbeiterkammer Wien

471 Wenzl-Bründlin ger Karin Dr. in, Wirtschaftskammer Österreich

412 Wetsch Katrin ALin Mag.a Dr.in, Spar Österreich

473 Widy Günther Mag., Sozialministeriumservice

414 Wielander Maxirnilian Mag., Arbeiterkammer Wien

475 Wieser I(erstin Mag.a, Spar Österreich

416 Wiesinger Christoph Dr., Wirtschaftskammer Österreich

477 Wiesner Ulrike Mag.a, Wirtschaftskammer Osterreich

478 Wild Josef, ÖGB/GPF, Wien

479 Windisch Nicole Mag.a, Styria Media Group AG

480 Withalm, LL.M. Matthias Mag., ÖBB-Business Competence Center GmbH, Wien

481 Wögerbauer Flarald Richter Dr., BVwG

482 Wolf Christoph RA Hon.-Prof. Mag. Dr., CMS Reich-Rohrwig Hainz, Wien

483 Wolf Patricia HRin, Dr,in Vizepäsidentin des ASG Wien

484 Woll'artsberger Peter Mag., Wirtschaftskammer OO
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485 Wotruba Sebastian Mag,, OGK OO

486 Yazici Marina Mag.a, ÖGB/GPF', Wien

487 Zach, LLM Martin Mag., Sozialministeriurn

488 Zauner Verena Mag,a, Arbeiterkammer Wien

489 Zaversky Anna Mag.a, Universität Graz

490 Zawodsky Michael Mag., Wien

491 Zicgelbauer Jörg Hofrat Mag., OGH

492 Zierl Mirjam Mag.a, IvJanz Verlag, Wien

493 Zierler Ulrike Mag,a. Dr.in, I(AGes Graz

494 Zisch I(urt Dir. iR Mag., SVS Wien

495 Zischka Stefan Dr., Jank Weiler Operenyi Rechtsanwälte GmbH

496 Zocher Alexander Mag., Arbeiterkarnmer OÖ

497 Zöchling, LL.M, Jakob RA Mag., Loescher Rechtsanwalts GmbH, Wien

498 Zuckcrstätter Florian Mag., RA-l(anzlei Riß Wien

499 Zwinger Verena Dr.in Mag.a., PVA Wien
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